Stadt Linden, Stadtteil GroRen-Linden

Bebauungsplan Nr. 68

,»Am Bahnhof*

Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der friihzeitigen Beteiligung der Offentlich-
keit gemal § 3 Abs. 1 BauGB sowie der Behdrden und sonstiger Trager offentlicher
Belange gemal § 4 Abs. 1 BauGB eingegangenen Stellungnahmen

Linden und Giel3en, den 28.12.2020



Beteiligung der Behorden und sonstigen Trager offentlicher Belange geman § 4
Abs. 1 BauGB

Stellungnahmen ohne Anregungen

Amt fir Bodenmanagement (04.05.2020)

Hessen Mobil Dillenburg (24.04.2020)

Lahn-Dill-Kreis, Abt. fir den landlichen Raum (14.04.2020)
Magistrat der Stadt Pohlheim (14.04.2020)

Oberhessische Versorgungsbetriebe AG (08.04.2020)
Pledoc GmbH (08.04.2020)

Tennet TSO GmbH (16.04.2020)

Zweckverband Mittelhessische Wasserwerke (22.04.2020)

Stellungnahmen mit Anregungen

Deutsche Bahn AG (13.05.2020)

Deutsche Telekom Technik GmbH (04.05.2020)

Eisenbahn-Bundesamt (10.05.2020)

Industrie- und Handelskammer Giefen-Friedberg (04.05.2020)
Kreisausschuss des Landkreises Gie3en, FD Gefahrenabwehr (26.04.2020)
Kreisausschuss des Landkreises GieRen, FD Naturschutz (24.04.2020)
Kreisausschuss des Landkreises Gie3en, FD Wasser- und Bodenschutz (27.04.2020)
Landesamt fiir Denkmalpflege - hessenARCHAOLOGIE (07.05.2020)
Magistrat der Stadt GieRRen, Stadtplanungsamt (24.04.2020)

Mittelhessen Netz GmbH (20.04.2020)

NABU - Gruppe Linden (04.05.2020)

Ovag Netz GmbH (05.05.2020)

Regierungsprasidium Darmstadt, Kampfmittelraumdienst (29.04.2020)
Regierungsprasidium Giefden, Dez 31 (06.05.2020)

Wasserverband Kleebach (04.05.2020)

Beteiligung der Offentlichkeit gemaR § 3 Abs. 1 BauGB

Fahrgastverband PRO BAHN Regionalverband Mittelhessen (28.05.2020)
BUNDNIS90/DIE GRUNEN (21.05.2020)

Brgerinitiative ,Griine Sudetenstral’e — Initiative flr ein grines Linden* (18.10.2019)
Bdrgerinitiative ,Griine Sudetenstralie — Initiative flr ein grines Linden* (26.04.2020)
17 Burger und Blrgerinnen

Beschlussempfehlung

Entwurfs- und Offenlegungsbeschluss

(1) Die in der Anlage befindlichen Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der friih-
zeitigen Beteiligung der Offentlichkeit gemé&R § 3 Abs. 1 BauGB sowie der Behdrden
und sonstiger Trager 6ffentlicher Belange gemaf § 4 Abs. 1 BauGB eingegangenen
Stellungnahmen werden als Stellungnahmen der Stadt Linden beschlossen.

(2) Der Entwurf des Bebauungsplanes und die Begriindung hierzu sind in der gemaf (1)
geanderten Fassung nach § 3 Abs. 2 BauGB o6ffentlich auszulegen. Die beteiligten
Behorden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange sind von der Auslegung zu be-
nachrichtigen.
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Deutsche Bahn AG
OB Immobilien
Dewtsche Bahn AG + DB immobilen + Cambe mer Sax 10 + G327 Frank- Feglon Mie
f (M) Camberger Str. 10
60327 Frankfurt (M)
www.deutschebahn.com

FELDMAMNM Architekten GmbH

Kerkrader Str. 3-5 Mariina Fischer
Tel.: D69 265-29 567
35394 Gielken Fax: 069 265-41 387

biaw rec ht-mite# deutschebahn.com
Zeichen: CR.R O4-M(E)

TOB-FFM-20-75772Fi

) 13.05.2020
Anderung des Flichennutzungs- und Bebauungsplans Nr. 6B ,Am Bahnhof" der Stadt
Linden, Stadtteil GroBen-Linden

Hier: Beteiligung der Triger dffentlicher Belange

Ihr Schr. vom 03.04.20 - If -

Sehr geehrte Damen und Herren,

auf Basis der uns vorliegenden Unterlagen Gbersendet die Deutsche Bahn AG, DB Immobilien,
als von der DB Metz AG und der DB Energie GmbH bevolmachtigtes Unternehmen, hiermit
folgende Gesamtstellungnahme als Trager dffentlicher Belange zum o. g. Verfahren:

Gegen die 0. g. Bauleitplanung bestehen bei Beachtung und Einhaltung der nachfolgenden Be-
dingungen und Hinweise aus Sicht der Deutschen Bahn AG und lhrer Konzernunterne hmen
keine grundsatzlichen Bedenken.

Die o.g. Planung betrifft einen Kaufgegenstand, der durch die DB AG, DB Immobilien, als von
der DB Metz AG bevollmichtigtes Unternehmen an das Planungsbiro Stamm GmbH vekauft
wurde. Aufden Kaufvertrag vom 08.11.17 (UR-MNr.65/17) inklusive Machtrag und die dornt gere-
gelten Rechte wird verwiesen. Samtiche mit dem Kaufvertrag dbernommenen Verpflichtungen
und Verzichte, auch soweit sie nicht dinglich gesichert sind, sind vom Antragsteller und dessen
Rechtsnachfolger vollumfinglich zu bericksichtigen. Verdnderungen und Manahmen an ding-
lich gesicherten Betriebsanlagen der Deutschen Bahn AG dirfen nicht ohne Genehmigung des
Dienstbarkeitsberechtigten der Deutschen Bahn AG erfolgen.

Mit Freistellungsbescheid vom 11.03.20 wurden die folgenden Flurstiicke von Bahnbetriebs-
zwecken freigestell:

« Gemarkung Leihgestern, Flur 4, Flurstiick 296/6
= Gemarkung GroBen-Linden, Flur 1, Flurstiicke 1102/4 und 1102/12

Dewesche Babn AG Vorsizzendes des Vorsand: De. LLewin Halle Unser Anliegen:
Siez Besin Aubrhstes Dr. Richasd Lz, Berhaid Huber

Regisiemercie: Michael Odenwald  Vorsiczender Peol. Do Sabina Jeschie 1

Beestirr{h asomeniung De. Sigrid Evelyn Nikuma PTG BRANINT
HRE: 50000 Ronaid Potala J L.______
LS Idhe: DE 811565869 Mamn Seiier

W Farw Inlrrmalanian b Dabeveratabing im DB-Kondem fnden Se Rer whs o s i B andd abmschull

Deutsche Bahn AG (13.05.2020)

Beschlussempfehlungen

zu 1. bis 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
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Abstimmung von BaumaBnahmen

Alle Baumalfnahmen entlang der Bahnstrecke miissen mit der DB Metz AG abgestimmt wer-
den. Solten Bavantrige im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren geprift werden, ist der
Bauherr darauf hinzuweisen, dass eine Abstimmung mit der DB Netz AG erfolgen muss. Wir
weisen darauf hin, dass ein privates Bauvorhaben nur genehmigt werden kann, wenn es neben
den Vorschriften des allgemeinen (Landes-) Baurechts auch sonstige dffentliche Vorschriften
{z.B. solche des Eisenbahnrechts) einhil und die offentliche (Bahn-) Verkehmssicherheit nicht
gefihrdet wird. Einzureichen sind daher bereits i. R. d. Bavantrages priiffbare Unterlagen mit
Bahnbezug (s.u.). Dies gt nicht nur fir die Gebdude und Tiefgarage, sondern auch fir die
Lirmschutzwand etc.

L. Darstellung im Lageplan (MaBstab 1:1000)
2. Querschnitte mit Bahnbezug (Lage, Hohe, Gleisachse, Grenze)
3. gef. statische Berechnung (vom Eisenbahn-Bundesamt gepriift)

Abstandsflichen

Die Abstandsflichen gemdl LEO sowie sonstige baurechtliche und nachbarrechtliche Bestim-
mungen sind einzuhalten. Die DB Netz AG, Eigentiimer der angrenzenden Bahnfliche, iiber-
nimmt keinerlei Abstandsflachen. Vorsorglich weist die DB MNetz AG darauf hin, dass der an-
grenzende Bahnsteig/Bahnhofsbereich nicht als Gffentliche Verkehrsfliche angesehen werden
kann.

Uberbauung

Bahngelinde darf weder im noch iiber dem Erdboden Gberbawt werden, Grenzsteine sind vor
Baubeginn zu sichern. Sie diirfen nicht Gberschittet oder beseitigt werden. Erforderlichenfalls
sind sie zu Lasten des Bauherrn neu einzumessen und zu setzen.

Baudurchfiihrungsvereinbarung

Vor Beginn der Bauarbeiten in unmittelbarer Mahe zu den Bahnbetriebsanlagen ist mit der DB
Metz AG eine Baudurchfilhrungsvereinbarung abzuschliefen, damit der Betrieb oder die Anla-
gender DB Metz AG wihrend der Baumalnahme nicht beeintrichtigt oder beschadigt werden.
Alle hieraus entstehenden Kosten gehen zu Lasten des Antragstellers oder dessen Rechis-
nachfolgern.

Standsicherheit

Die Standsicherheit und Funktionstichtigkeit der Bahnanlagen (insbesondere Bahndamm, Ka-
bel und Leitungsanlagen, Signale, Oberleitungsmasten, Gleise etc.) sind stets zu gewdhrleis-
ten.

Gefihrdung des Bahnbetriebes
Der Eisenbahnbetrieb darf weder behindert noch gefihrdet werden.

Die Bauvarbeiten milssen grundsatzlich auerhalb des Einflussbereichs von Eisenbahnverkehrs-
lasten (Stinzbereich) durchgefithrt werden. Wenn dies nicht méglich ist, ist rechtzeitig vor Bau-
beginn eine geprifte statische Berechnung durch den Bauherrn vorzulegen (DB Konzernrichtli-
nien 836.2001 i.V.m. B00.0130 Anhang 2).

Bei Bavarbeiten in Gleisndhe sind die Verffentlichungen der Deutschen Gesetzlichen Unfall
versicherung DGUY Vorschift 1, DGUY Vorschrift 4, DGUV Vorschrift 53, DGUV Vorschrift 72,

zu 4.: Der Anregung wird entsprochen.

Die fur die Abstimmung mit der DB Netz AG erforderlichen Unterlagen werden friihzeitig
erstellt und mit dem Unternehmen zur Genehmigung vorgelegt.

zu 5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Ein weiterfihrender Handlungsbedarf besteht nicht, da die von der Hessischen Bauord-
nung geforderten Abstandsflachen und die vom Hessischen Nachbarrechtsgesetz ge-
forderten Pflanzabstande eingehalten werden.

zu 6.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Bahngelénde wird weder unter- noch tberbaut.

zu 7.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Die DB Netz AG wird friihzeitig vor Beginn der BaumafRnahmen hiertiber informiert, da-
mit die Baudurchfiihrungsvereinbarung abgeschlossen werden kann.

zu 8.: Der Anregung wird entsprochen.
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DGUY Regel 101-024, DGUY Vorschrift 78, DV 462 und die DB Konzernrichtlinien 132.0118,
1320123 und 825 zu beachten.

Wenn Sicherheitsabstinde zu Bahnbetriebsanlagen unterschritten werden missen, sind nach
Art der jeweiligen Gefihrdung geeignete Mafnahmen mit der DB Netz AG abzustimmen und zu
vereinbaren. Die efforderlichen Machweise und Planungen sind vorher zur Priifung der DB Metz
AG vorzulegen. Die DB Netz AG legt die Schutzmanahmen und mégliche Standsicherheits-
nachweise fiir Bauwerke fest, die dann bindend zu beachten sind. Ggf. wird fir das Bauvorha-
ben eine Baudurchfihrungsvereinbarung edorderlich.

Oberleitung

Die Flichen befinden sich in unmittelbarer Ndhe zu unserer Oberleitungsanlage. Wir weisen
hiermit ausdriicklich auf die Gefahren durch die 15000V Spannung der Oberdeitung hin und die
hiergegen einzuhatenden einschligigen Bestimmungen.

Fenster in Gebduden milssen so angeomnet sein, dass ein unterschreiten des Schutzabstan-
des von mindestens 3,50 m zu Oberleitungsanlagen und min. 4,10 m zu Gleismitte ausge-
schlossen wird.

Bei allen Arbeiten und festen Bauteilen in der Mihe unter Spannung stehender, der Berihrung
zugidnglicher Teile der Oberleitung ist von diesen Teilen auf Baugerdte, Krine, Geriiste und
andere Baubehelfe, Werkzeuge und Werkstiicke nach allen Richtungen ein Sicherheitsabstand
von mindestens 3,50 m einzuhaten (DIN EN 50122-1 (VDE 0115-3): 2011-09 und DB Konzern-
richtlinien 997.0101 Abschnitt 4 und 132.0123A01 Abschnitt 1). In diesem Bereich dirfen sich
weder Personen aufhalten noch Gerdte bzw. Maschinen aufgestellt werden.

Die Erdoberkante darf im Umkreis von 5,00 m um die Oberleitungsmastfundamente nicht ver-
indert werden. Bei Unterschreitung der geforderten Abstinde ist vom Veranlasser ein stati-
scher Machweis vorzulegen.

Der Mindestabstand von Bauwerken zu den bahneigenen 15 [ 20kV - Speiseleitungen und zu
Oberleitungsmastfundamenten muss jeweils mindestens 5,00 m betragen.

Mastfundamente sind in einen Abstand von 5,00 m um die Fundamentkante von Bebauung frei-
zuhalten.

Der Oberleitungsrissbereich (4,00 m von Gleismitte) ist von Bebauung (auch Zaunanlagen)
auszuschliefen,

Werden feste Bawteile (Gebdude, Einfriedigungen usw.) sowie Baugerdte, Krine usw. in einem
Abstand von weniger als 5,00 m zur Bahnanlage erichtet bzw. aufgestellt, so sind diese bahn-
zuerden.

Eingesetzte Krine (wenn durch den Schwenkbereich, unabhingig von einer Schwenkbegren-
zung, die Maglichkeit besteht mit der Oberleitung in Berihrung zu kommen) miissen bahngeer
det werden. Hierzu ist dann eine Krananweisung mit DB Metz zu erstellen.

Wird gleisseitig Jm Rissbereich der Oberleitung (4,00 m von Gleismitte)” ein Gerlist aufgebaut,
ist dies durch eine DB Metz zugelassene Fachfirma zu erden.

zu 9.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Sie werden im Vollzug des Bebauungsplanes, dem eigentlichen Adressaten, entspre-

chende Berucksichtigung finden.
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Fir Instandsetzungsarbeiten muss ein Arbetsraum von 1,50 m um die Oberleitungsmaste frei-
gehaten werden.

Baumaschinen, Container, Leitplanken sowie metalische Zaune und andere leitfihige Anlagen
sind mit einer Bahnerdung zu versehen, sofern der Mindestabstand von 4,00 m zur Gleisachse
unterschritten wird.

Das Erfordernis der Bahnerdung kann auch durch die Art und Weise der Bavarbeiten ausgeldst
werden, wenn die Gefahr der Berithrung von unter Spannung stehenden Teilen trotz Einhatung
der Schutzabstinde besteht. Die anfallenden Kosten gehen zu Lasten des Bauherrn bzw. sei-
ner Rechtsnachfolger.

Bei Bavarbeiten in der Nahe von Obedeitungen | Obedeitungsanlagen sind die Verdffe ntlichun-
gen der Deutschen Gesetzlichen Unfaliversicherung DGUV Vorschiift 4 und DV 462 zu beach-
ten.

DB Metz AG

LNP-MI-D-FFM (10)

Frankfurter Str. 20

35392 Gielen

Tel.: 0641 701-475 Herr Flaman

Vorhandene Kabelund Leitungen [ Sicherung von Bahnanlagen und Leitungen
TK-Anlagen und-kabel

Der angefragte Bereich enthilt folgende TK-Kabel oder TK-Anlagen der DB Netz AG. Die Lage
der Systeme kann den beigefiigten Planausschnitten entnommen werden.

Es ist ein Sicherheitsabstand von 1 Meter (Femmeldekabel zur angefragten Flache) einzuhal-
ten.

Es ist eine drtiche Einweisung durch einen Mitarbeiter der DB Kommunikationstechnik GmbH
notwendig. Bitte teilen Sie uns schiiftlich (mindestens 10 Arbeitstage vorher) und unter Angabe
unserer Bearbeitungs-Mr. 2019023407 den Termin zur TK-Kabeleinweisung mit. Die erfolgte
Einweisung ist zu protokollieren.

DB Kommunikationstechnik GmbH

Dokumentationsservices Essen

Tel.: 069 265-26449

Fax: 069-26091-3776

E-Mail: DB.KT.Dokumentationsservices- Essen@deutschebahn.com

Die Fordeningen des Kabelmerkblattes sind strikt einzuhalten. Das Merkblatt sowie eine Emp-
fangsbestitigung/Verpflichtungserkldrung liegen dem Schreiben bei. Die Verpflichtungserkla-
rung ist rechtzeitig und von der bauausfilhrenden Firma unterzeichnet an die DB Kommunikati-
onstechnik GmbH zuriickzusenden.

Diese Zustimmung (unter Einhaltung o.a. Auflagen) bezieht sich ausschlieBlich auf den Zeit-
raum von 3 Monaten. Fir Vorhaben auBerhalb dieses Zeitraumes ist die Zustimmung erneut
ginzuholen. Dies gilt ebenso for Maknahmen auBerhalb des in der Zeichnung genau abge-
grenzten Bereiches.

zu 10.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Die Schutzabstande der Fenster von mind. 3,5 m zu Oberleitungsanlagen und mind.
4,10 m zur Gleismitte werden eingehalten. Dies gilt ebenso fir den Schutzabstand von
5,0 m zu den bahneigenen Speiseleitungen und den Oberleitungsmastfundamenten.
Alle Bauarbeiten in der Nahe von Oberleitungen/Oberleitungsanlagen werden mit der
DB Netz AG abgestimmt.
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Die Ihnen tberlassenen Unterlagen bleiben Eigentum der DB Metz AG und sind vertraulich. Sie
diirfen weder an Dritte weitergeleitet, noch vervielfatigt werden. Samtliche Unterlagen sind
nach Abschluss der Arbeiten zu vernichten.

Treten unvermutete, in den Planen nicht angegebene Kabelund Leitungen auf, ist umgehend
die folgende Stelle zu informieren.

DE Kommunikationstechnik GmbH
Dokumentationsservices
Affred-Hemrhausen-Allee 3-5
65760 Eschborn

Tel.: D69 265-26449
Fax: 069-26091-3776

Wir mochten Sie ausdriicklich daraof hinweisen, dass die DB Kommunikationstechnik GmbH fiir
die Beschidigung an Telekommunikationsanlagen, die auf dbermittlungsbedingte Pla-
nungenauigkeiten zuriickzufithren sind, keine Haftung dbernimmt. Im Falle von Ungenauigkei-
ten oder Zweifel an der Plangenauvigkeit darf mit der Baumalnahme nicht begonnen werden,
bevor diese durch die DB Kommunikationstechnik GmbH ausgerdumt sind.

Einsatz von Baukrdnen und Bauwerkzeugen

Bei Bavaustihrungen unter Einsatz von Bau- | Hubgerdten (z.B. (Mobil) Kran, Bagger etc.) ist
das Uberschwenken der Bahnfliche bzw. der Bahnbetriebsanlagen mit angehingten Lasten
oder herunterhdngenden Haken verboten. Die Einhatung dieser Auflagen ist durch den Bau
einer Uberschwenkbegrenzung (mit TUV-Abnahme) sicher zu stellen. Die Kosten sind vom An-
tragsteller bzw. dessen Rechtsnachfolger zu tmgen.

Werden bei einem Kraneinsatz ausnahmsweise Betricbsanlagen der DB iberschwenkt, soist
mit der DB Metz AG eine schrifiche Kranverginbarung abzuschliefen, die mindestens 4 - 8
Wochen vor Kranaufstellung bei der DB Metz AG zu beantragen ist. Auf eine ggf. erforderliche
Bahnerdung wird hingewiesen.

Der Antrag zur Kranaufstellung ist mit Beigabe der Konzernstelungnahme der DB zum Vorha-
ben bei der DB Metz AG einzureichen. Generell ist auch ein malstiblicher Lageplan (M 1:1000)
mit dem vorgesehenen Schwenkradius vorzulegen.

DB Metz AG
I.MP-MI-D-FFM (10)
Frankfurter Str. 20
35392 Giellen

Tel.: 0641 701-475 Herr Flaman

Einfriedung

Der Bauherr ist angehalten, das Grundstiick im Interesse der dffentlichen Sicherheit und auch
im Interesse der Sicherheit der auf seinem Gundstick verkehrenden Personen und Fahrzeuge
derart einzufrieden, dass ein gewolites oder ungewoltes Betreten und Befahren von Bahnge-
linde oder sonstiges Hineingelangen in den Gefahrenbereich der Bahnanlagen verhindert wird.
Die Einfriedungen zur Bahneigentumsgrenze hin sind so zu verankern, dass sie nicht umgewor-

zu 11.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Alle BaumaBnahmen werden auch mit der DB Kommunikationstechnik GmbH abge-

stimmt.

zu 12.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Der Antrag zur Kranaufstellung wird der DB Netz AG rechtzeitig vor Beginn der Bau-

mafnahmen vorgelegt.

Bebauungsplan Nr. 68 ,Am Bahnhof*

Seite 7



14.

15.

16.

DB

B/8

fen werden konnen (Sturm, Vandalismus vsw.). Ggf. ist eine Bahnerdung gemdf VDE-
Richtlinien vorzusehen. Die Einfriedung ist vom Bauherrn bzw. seinen Rechtsnachfolgern lau-
fend instand zu halten und ggf. zu ernevern. Die anfallenden Kosten gehen zu Lasten des Bau-
herm bzw. seiner Rechtsnachfolger.

Parkplitze zur Bahnseite hin

Parkplitze und Zufahrt milssen auf ihrer ganzen Linge zur Bahnseite hin mit Schutzplanken
oder dhnlichem abgesichert werden, damit ein unbeabsichtigtes Abrollen zum Bahngeldnde hin
in jedem Falle verhindert wird. Die SchutzmaRnahmen sind in Abhingigkeit der Ortlichkeit fest-
zulegen und gef. mit Blendschutz zu planen. Die Schutzvorrichtung ist von den Bauherren oder
dessen Rechtsnachfolgern auf ihre Kosten laufend instand zu setzen und gef. zu erneuern.

Die geplante Blendschutzmauver in Hihe von 0,80 m ist als Abgrenzung zum Bahngelinde nicht
ausreichend. Hier ist eine zusitzliche héhere Einfriedung erforderlich.

Einfriedung von Spiel- und Sportplitzen nahe aktiver Bahnstrecken

Im Bereich von Kinderspielplitzen | Sportanlagen muss die Einfriedigung die entsprechende
Hithe aufweisen. Es muss in jedem Falle vermieden werden, dass Kinder | Mutzer der Anlagen
durch ihr Verhalten sich selbst und den Eisenbahnbetrieb beeintrichtigen bzw. gefihrden kin-
nen (z.8. durch Ballspielen, Steine werfen auf varbeifahrende Zige etc.). Die Einfriedung in
diesem Bereich muss daher mit einem engmaschigen Gitter versehen werden.

Bepflanzung von Grundstiicken zur Gleisseite

Alle Neuanpflanzungen im Machbarbereich von Bahnanlagen, insbesondere Gleisen, miissen
den Belangen der Sicherheit des Eisenbahnbetricbes entsprechen. Zu den Mindestpflanzab-
stinden ist die DB Konzernrichtlinie (Ril) 882 .Handbuch Landschaftsplanung und Vegetations-
kontrolle® zu beachten. Abstand und Art von Bepflanzungen missen so gewahlt werden, dass
diese z.B. bei Windbruch nicht in die Gleisanlagen fallen kénnen. Diese Abstinde sind durch
geeignete Mafnahmen Rickschnitt u.a.) stindig zu gewdhdeisten. Der Pflanzabstand zum
Bahnbetriebsgelinde ist entsprechend der Endwuchshihe zu wihlen. Soweit von bestehenden
Anpflanzungen Beeintrichtigungen des Eisenbahnbetriebes und der Verkehrssicherheit ausge-
hen kinnen, missen diese entsprechend angepasst oder beseitigt werden. Bei Gefahr in Ver-
zug behilt sich die Deutsche Bahn das Recht vor, die Bepflanzung auf Kosten des Eigentimers
zuriickzuschneiden bzw. zu entfernen. Wir bitten deshalb, entsprechende Meuanpflanzungen in
unmittelbarer Bahnnihe von vornherein auszuschliefen.

Planung von Lichtzeichen und Beleuchtungsanlagen

Bei Planung von Lichtzeichen und Beleuchtungsanlagen (z.8. Baustellenbeleuchtung, Park-
platzbeleuchtung, Leuchtwerbung aller Art etc.) inder Nihe der Gleise oder von Bahniibergin-
gen etc. hat der Bauher sicherzustellen, dass Blendungen der Triebfahrzeugfilhrer ausge-
schlossen sind und Verfilschungen, Uberdeckungen und Vortiuschungen von Signalbildern
nicht vorkommen.

Zuwegung zu den Bahnanlagen

Der Zugang zu den Bahnanlagen muss zu jeder Zeit fir Mitarbeiter des DB Konzems und be-
auftragte Dritte zum Zwecke der Instandhaltung mit Dienstfahrzeugen sowie fir Rettungsperso-
nal mit Rettungsfahrzeugen gewihrleistet sein.

zu 13.: Den Anregungen wird entsprochen.

Die Baugrundstiicke werden zum Bahngeldnde hin eingezaunt.

Parkplatze und Zufahrten werden nur noch in dem Garagengeschoss untergebracht.
Dieses erhalt zur Bahnseite hin eine ausreichend hohe Briistung, um Blendungen jegli-
cher Art auszuschlieen. Spiel- und Sportplatze sind auf der Bahnseite nicht vorgese-
hen.

zu 14. und 15.: Den Anregungen wird entsprochen.

zu 16.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Der Zugang zu den Bahnanlagen bleibt (iber den Park & Ride Parkplatz am ehemaligen
Bahnhofsgebaude uneingeschrankt moglich.
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Kein widerrechtliches Betreten der Bahnanlagen

Ein widerrechtliches Betreten und Befahren des Bahnbetriebsgelindes sowie sonstiges Hinein-
gelangen in den Gefahrenbereich der Bahnanlagen ist gemdl § 62 EBO unzulissig und durch
geeignete und wirksame Malnahmen grundsdtzlich und daverhaft auszuschlieen. Dies gilt
auch wihrend der Bauzeit.

Dach-, Oberflichen- und sonstige Abwisser

Dach-, Oberflichen- und sonstige Abwisser dirfen nicht auf oder dber Bahngrund abgeleitet
werden. Sie sind ordnungsgemal in die Gffentliche Kanalisation abzuleiten. Einer Versickerung
in Gleisndhe kann nicht zugestimmt werden.

Vorflutverhiltnisse
Die Vorflutverhiknisse dirfen durch die Baumafnahme, Baumateralien, Erdaushub etc. nicht
veranden werden.

Immissionen

Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhatung der Bahnanlagen entstehen Emissionen (insbe-
sondere Luft- und Kdmperschall, Abgase, Funkenflug, Abriebe z.B8. durch Bremsstiube, elektri-
sche Beeinflussungen durch magnetische Felder etc.), die zu Immissionen an benachbarter
Bebauung filhren konnen. Bei Wohnbauplanungen in der Nahe von ldrmintensiven Verkehrs-
wegen wird auf die Verpflichtung des kommunalen Planungstrigers hingewiesen, aktive (z.8.
Emichtung Schallschutzwinde) und passive (z.B. Riegelbebauung) LirmschutzmaBnahmen zu
prifen und festzusetzen. In unmittelbarer Mahe unserer elektrifizierten Bahnstrecke oder
Bahnstromleitungen ist mit der Beeinflussung von Monitoren, medizinischen Untersuchungsge-
riten und anderen auf magnetische Felder empfindlichen Gerdten zu rechnen. Es obliegt dem
Bauherrn, fiir entsprechende Schutzvorkehrungen zu sorgen. Gegen die aus dem Eisenbahn-
betrieb ausgehenden Emissionen sind erforderlichenfalls von der Gemeinde oder den einzelnen
Bauherren auf eigene Kosten geeignete Schutzmalnahmen vorzusehen bzw. vorzunehmen.

Funknetzbeeinflussung

Da BaumaBnahmen in der Mdhe von Bahnanlagen den GSM-R-Funk der DB MNetz AG beein-
flussen kinnten, ist die Funknetzplanung der DB Metz AG zu beteiligen. Wenden Sie sich bitte
direkt an die folgende Adresse: DB Netz AG, LLNPS 213, Herr Ritz, Kleyerstr. 25, 60326 Frank-
furt; send-in fieldrequests@deutschebahn.com.

Funkfsidbesinfiuesends BEsumaitnshman
Festlegung aul Hihen

BaisniaBrahmsn

B van hahen Gebdudan ahdm
|Bau von hohen Tame ab &m
B van hahen Masten b &m
B wan Bricken aller At alke
Bau von Ubedandier alle

B van Schallychutowiinden | ab4m

Lastinderungen bei keine Prfung durch

e lanleitungen Fusknetmplanung erfarderich
Erdwerkegung Parallel oder bel
Kreurung van
Energieversofpungskstungen

keine Pridung durch
| Funknetrplanung erforderiich

Keine Beschiddigung und Verunreinigung der Bahnanlagen
Es wird hiermit auf § 64 EBO hingewiesen, wonach es verboten ist, Bahnanlagen, Betriebsein-
richtungen oder Fahrzeuge zu beschiadigen oder zu verunreinigen, Schranken oder sonstige

zu 17.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Es wurde bereits dargelegt, dass die Baugrundstiicke zum Bahngeléande hin abgezaunt
werden. Wéahrend der Bauzeit erfolgt dies durch einen stabilen Bauzaun.

zu 18.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Eine Versickerung in Gleisndhe ist nicht vorgesehen.

zu 19.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Die Vorflutverhaltnisse werden durch die geplanten BaumaRnahmen nicht verandert.
zu 20.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Die Empfehlungen der Schallimmissionsprognose werden als Festsetzungen in den nor-
mativen Teil des Bebauungsplanes aufgenommen. Sonstige potenzielle Immissionen
werden im Rahmen der Baugenehmigungsverfahren gewdrdigt. Hierdurch wird sicher-
gestellt, dass wahrend der Nutzungsphase die allgemeinen Anforderungen an gesunde
Wohn- und Arbeitsverhaltnisse gewahrt bleiben. Anforderungen gegen die von dem Ei-
senbahnbetrieb ausgehenden Emissionen werden weder gegenlber der DB Netz AG
noch gegeniiber der Stadt Linden vorgetragen.

zu 21.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Auch die Funknetzplanung der DB Netz AG wird im Vorfeld der Ausarbeitung der Bau-
antrage beteiligt.
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23.

24,

DB

88

Sicherungseinrichtungen unerlaubt zu &ffmen, Fahrthindernisse zu bereiten oder andere be-
triebsstirende oder betriebsgefihrdende Handlungen vorzunehmen.

Haftungspflicht des Planungstrigers [ Bauherrn

Fir Schiden, die der Deutschen Bahn AG aus der Baumal nahme entstehen, haftet der Pla-
nungstrager | Bauherr. Das gilt auch, wenn sich erst in Zukunft negative Einwirkungen auf die
Bahnstrecke ergeben. Entsprechende Anderungsmalknahmen sind dann auf Kosten des Vor-
habentrdgers bzw. dessen Rechtsnachfolger zu veranlassen.

Die spdterzn Antrige auf Baugenehmigung fir den Geltungsbereich sind uns erneut zur Stel
lungnahme vorzulegen. Wir behalten uns weitere Bedingungen und Auflagen vor.

Mit freundlichen GrifZen

Dewusche Bahn AG

13052020 13052020
o -:_—,-_..;-.—__;E__
1) o O . )
) O ) X LA Fischer
LW
Sagreert vort Dennis Trobisch Sagniert won: M arting Fisdher

Anlagen: 3 KabeRagepline KT
Ko atvabmeihlan

Emgl angshesi Migung

zu 22.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Ein weiterfuhrender Handlungsbedarf besteht fir den vorliegenden Abwagungsprozess

im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 68 ,Am Bahnhof“ nicht.

zu 23. und 24.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Seiten 11-14: Anlagen zur Stellungnahme der DB Netz AG (Kabellageplane)
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Von: Bettina.Klose@telekom.de <Bettina.Klose @telekom.de>

Gesendet: Montag, 4. Mai 2020 15:10

An: Info@feldmann-architekten.de

Betreff: Anderung des Flichennutzungs- und Bebauungsplans Nr. 68 "Am Bahnhof”

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Telekom Deutschland GmbH [nachfolgend Telekom genannt) - als NetzeigentUmerin und Nutzungsberechtigte i,
5.v. § 6B Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollméchtigt, alle Rechte und
Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und
dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt
Stellung:

Im Planbereich befinden sich hochwertige Telekommunikationslinien der Telekom (s. Anlage).

Zur Versorgung des Baugebietes mit Telekommunikationsinfrastruktur durch die Telekom ist die Verlegung neuer
Telekommunikationslinien im Plangebiet und aufierhalb des Plangebiets erforderlich.

Die Telekom priift die Voraussetzungen zur Errichtung eigener TK-Linien im Baugebiet. le nach Ausgang dieser
Priifung wird die Telekom eine Aushauentscheidung treffen. Vor diesem Hintergrund behdlt sich die Telekom vor,
bei einem bereits bestehenden oder geplanten Ausbau einer Ti-Infrastruktur durch einen anderen Anbieter auf die
Errichtung eines eigenen Netzes ru verzichten. Die Versorgung der Bii rger mit Universaldienstleistungen nach § 78
TEG wird sichergestellt.

Fiir den rechtzeitigen Aushau des Telekommunikationsnetzes sowie die Koordinierung mit dem Straffenbau
und den Baumafinahmen der anderen

Leitungstrager ist es notwendig, dass Beginn und Ablauf der ErschliefungsmaRnahmen im Bebauungsplangebiet der
Deutschen Telekom Technik GmbH so friih wie miglich, mindestens 3 Monate vor Baubeginn der
ErschlieBungsarbeitan, an unten stehende Adresse schriftlich angezeigt werden sowie um Mitteilung, sobald der
Bebauungsplan seine Rechtsgiltigkeit erlangt hat,

Wir bitten Sie, uns eine Ausfertigung des rechtsverbindlichen Planes sogleich nach dessen Bekanntmachung zu
iibersenden und uns an der ErschlieRungsplanung zu beteiligen.

Diese Stellungnahme gilt sinngemaR auch fir die Anderung des Flichennutzungsplanes. Gegen die Anderung des
Flachennutrungsplanes haben wir keine Einwande.

Mit freundlichen Griifen

Deutsche Telekom Technik GmbH (04.05.2020)

Beschlussempfehlung

Die Ausfiihrungen werden zur Kenntnis genommen.

Die Telekommunikationslinien liegen in der SudetenstralRe auf3erhalb der Uberbaubaren

Grundstlicksflachen.

Die Deutsche Telekom Technik GmbH wird friihzeitig vor Beginn der Erschliefungs-

mafRnahmen in die Planung einbezogen.

Bebauungsplan Nr. 68 ,Am Bahnhof*
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Bettina Klose

Deutsche Telekom Technik GmbH
Technik Nigderlassung Shdweast

PTI 24, Team Planung und Projektierung GielZen
Philipp-Reis-5tr. 4, 35398 Giefien

[Tel.) +49 641 963-7105

E-Mail: Bettina Klose@telekom.d

hittp/ fwww telekom.de

TECHNIK

SCHAFFEMN, WAS VERBINDET.

Dier gesetrlichan Plichtangaben finden Sie unter: wew. telekom . de/pfichtangaban-ditechnik

GROSSE VERANDERUNGEN FANGEN KLEIN AN = RESSOURCEN SCHONEN UND MNICHT JEDE E-MAIL DRUCKEM,

Seite 17: Anlagen zur Stellungnahme der Deutschen Telekom Technik GmbH
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% Eisenbahn-Bundesamt

AuBenstelle Frankfurt/Saarbriicken

isenbahn-Bundesamt, Lnl #in Boarbaitung: Hirst CltRmner

FELOMANN architekten Talafor: +49 (69) 238551-141

Kerkrader Str. 3-5 Talafax: +40 (60) 238551-9186

35394 Giellen
E-Mail: closssnarhii}eba.bund.de

sbi-fim-sbe@eba bund de

Internet: www.gisenbahn-bundesamt.de
Datum: 10.05.2020

Gaschaftszeichen (bitle im Schriftverkehr immer angaban) EVH-Nummesd: 256039

53141-551pt/369-8236#011

Berefi:  Anderung des Flachennutzungs- und Bebauungsplans Nr, 88 ,Am Bahnhof*, Bauleitpla-
nung der Stadt Linden, Stadtteil GroRen-Linden, hier: Friihzeitige Beleiligung der Behar-
den und sonstigen Tréger Gffentlicher Belange gem.§ 47 Abs. 1. BauGB

Berug: Ihr Schreiben vom 03.04,2020

Anlagen: 0

Sehr geshrte Damen und Herren,

Ihr Schreiben ist am 07.04.2020 beim Eisenbahn-Bundesamt eingegangen und wird hier unter

dem o. a. Geschaflszeichen bearbeitet. Ich danke |hnen flr meine Beteiligung als Triiger &ffantii-

cher Belange.

+ Das Plangebiet liegt an der Eisenbahnstrecke 3900 Kassel = Frankfurl lch weise darauf hin,
dass die Deutsche Bahn AG als Tréger offentlicher Planungen und aufgrund der Tatsache,

dass sie in der Nahe der geplanten Malnahme Betriebsanlagen einer Eisenbahn betreibt, zu
beteiligen ist (Ansprechpartner / Koordinationsstelle: Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, Regi-
on Mitte, Camberger Stralle 10, 60327 Frankfurt am Main).

« Zu 1.4 der Begriindung zum Bebauungsplan:
Durch die vorgenannte Stelle der Deutschen Bahn AG ist eine Aussage erorderlich, ob diese

Einschatzung geteilt wird.

Hausanschrift

Unbermainkai 23-286, 60329 FrankfurtMain
Tel-Nr.  +48 (68) 238551-0

Fax-Mr.  +40 [69) 238551-0188

Die-Mail:  postsiellefeba-bund. de-mail.de

Ulberweisungen sn Bundeskasse Trier

Deutsche Bundesbank, Filisle Saarbnicken

BLZ 580 00000 Kante-Nr, 880 910 20

IBAN DE &1 5300 0000 0059 00020 BIC: MARKDEF 1550
Leitweg-1D: 991-11203-07

Seita 1 won 2

Eisenbahn-Bundesamt (10.05.2020)

Beschlussempfehlungen

zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Die Deutsche Bahn AG ist ebenfalls an dem vorliegenden Bauleitplanverfahren betei-
ligt.

zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

In der Begriindung wird auf den im Regionalplan Mittelhessen 2010 angesprochenen
Ausbau des Streckenabschnitts Kassel - Marburg - GieRRen - Frankfurt am Main und die
im Bundesverkehrswegeplan 2030 fur den Streckenabschnitt Wetzlar - Giel3en - Fried-
berg angesprochene Netzverdichtung hingewiesen.

Die Deutsche Bahn AG teilte am 16.06.2020 auf telefonische Anfrage mit, dass an ihrer
Stellungnahme vom 13.05.2020 zum Vorentwurf des Bebauungsplanes auch die beiden
fur Planung und Strecke zustandigen Fachdienste der DB Netz AG beteiligt waren. Be-
denken wurden von dort keine vorgetragen.
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s Zu 2 der Begrindung zum Bebauungsplan:

Das angesprochene Freistellungsverfahren wurde zwischenzeitlich abgeschlossen (Freistel-
lungsbescheid vom 11.03.2020, Az.: 551pf/137-2018#018).

zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Zu Riickfragen stehe ich Ihnen germe zur Verfigung.

Mit fraundlichen Griiken
Im Auftrag

gez. Clakner
{elektronisch in DOWEBA)

Seite 19: Freistellungsbescheid mit Abgrenzungskarte
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@ Eisenbahn-Bundesamt

— Aulienstelle Frankfurt/Saarbriicken

4 ¢ 1, Flurstilche 1
: 3900 Kassol-Frankurt; Sir Kilometar 1

Deutsche Babn AG -
- | DB Immobilien - Region Mitte
ﬁ Str. 10
x \ 57 Frankiun o
B Dbk e “_ _-‘r'— -
;u‘a%:ﬁ:zu'?gﬁ:ﬁ—ﬁ—g T
P - -
=l ““‘“‘“‘"_*‘“-;“—_;HME:"'}.
B u 113 Boarbeliung:  Elisabeth Damenbacher \ T S
Mit Zustellungsurkunde 2 ]
Talefon: +48 (881) 38877-170
Tolofax: +49 (881) 38577-08T1 | =S
E-Mall; DoegrrenbaecherE@eba bund. de |
sb1-fim-sbri@aba, bund. de
Intermet: winw.gisenbahn-bundesamt de
Datum: 12.03.2020 \
Geschiftszeichen (bitte Im Schriftverkahr immer angeben) EVH-Nummer: 3401969 . L) IO; . :5,__
S5170-551pf11 3720184018 t ‘GL-L e
s 2 {gg‘)rﬂﬁ}—.;mg#m
Bawoft:  Antrag auf Freistellung von Bahnbetrisbszwecken nach § 23 Aligemeines Eisenbahngesetz : Kool dho o
{AEG) In Linden : .

hier: Bekanntgabe des Freistellungsbescheides vom 11.03.2020

Bezug: \
Anlsgen: 1. Freistellungsbescheid

2. Lageplan \ \I
Sehr geehrter Herr Stamm,

hiermit gebe ich lhnen als Grundstickseigentuomer die Entscheidung des Eisenbahn-Bundesamtes
Uber die beantragie Freistellung von Bahnbetrishszwacken fir folgende Flurstiicke bekannt:

Wl

3=i iy

Gemeinde rkun Flur Flurstiick  Fliche (m?) ;?_a_ii | &3 3
Linden Leihgestern 4 206/6 2656 ¥ | Tzg
Linden GroRen-Linden 1 1102/4 86 = =
Linden Grofien-Linden 1 110212 7800 g % 2
o =
[,
ER

Mit freundlichen Griillen

E=wTERCT T
T
it
oE

5 —#'-
5 Vst

=)

Heusanschrifl:

Gridingsstralie 4, 68113 Saarbrickan
Tel-Nr.  +48BB1) 385770

Fax-Mr, +44 (681) 38077-3671

De-Mail:  poststela@ebs-bund de-mail de

Ubsragisungan s Bundeskasse Triar
Deutsche Bundesbank Fikale Saaroricken
BLZ 89000000  Konlo-Mr, 550 010 20
IBAM DE 81 5200 0000 0053 0010 20

BIC: MARKDEF] 590
Laitweg-ID; 954-1120307
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Christian Thiel
Referant
Gaschiftabareich Standortpolitik

@ Industrie- und Handelskammer
EQ GieBen-Friedberg

Die Unternehmer-Mitmachorganisation

WK Golan-Frisdtang | Fostlech 2004 55 | £1132 Frisdeey

Feldmann Architektan e einer
Frau Lhezil Franke Christian Thisl
Kerkrader Stralle 3-5 £l

35394 Glefen ik

Tl
DE031/808-2020
Fax

(6031/808-52020

ibr Zalchanithre Macheiokt vom
03.04.2020

04,056,2020
SP-CT

Bauleitplanung der Stadt Linden, Stadtteil GroBen-Linden
Ande rnug der Fldchennutzungs- und bebauungsplans Nr. 68 ,,Am Bahnhof"
Friihzeitige Beteiligung der Trager &ffentlicher Belange gemén § 4 (1) BauGB

Sehr geehrte Frau Franke,

vielen Dank fir das Zusenden der Planungsunterlagen in oben genannter Angeleganheit.
Hinsichtlich der durch uns zu vertretenden Belange der Wirtschaft haben wir keine
Bedenken. Im Zuge der Verlegung von Infrastrukturleitungen regen wir an die Aspekie
Glasfaser und Ladeinfrastrukiur zu beachten.

Wir bitten darum, uns nach Abschluss der Prifung eine Abwigungsmitteilung zukommen
zu lassen.

Mit freundlichen Griilten

Christian Thiel

und Handelsk Gielen-Frisdberg
Sitz und Goschiaftsstelle GieBan Geschiftsstells Friedberg
Posiansohell: |HE Qieken Fasdhéng  Postfach 111230 35387 Gison  Postarschif HK Skllan-Friesarg  Posfach 108455 §1144 Frindberg
Hausanschoift: LorysiraBe 7 35360 GigBan Haussrschnll Gosthoplatz 3 61168 Filadbeny
Tol (0647) 75840 | Fa (D64 75814 Tel (080311600 | Fax (08031) 805-2720 |

IBAM DEBD 5185 0079 0050 0028 10

IBAN DESZ 3158 0000 0000 3025 02

E-Mail: ponim gl iredheen bk de Imierniat
Sparnsas Db hesian
Volkshark Mitahessen &5

Fax (0641 | FS84-50000
BIC HELADEF 1F A1
BIC VABMHDESF

Industrie- und Handelskammer Giel3en-Friedberg (04.05.2020)

Beschlussempfehlung

Der Anregung wird entsprochen.

Die geplante Bebauung erhalt Glasfaseranschluss. Ladeinfrastruktur fur Elektrofahr-
zeuge wird ebenfalls angeboten.
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BLP

Landkreis Gieken

Der Kreisausschuss Gieken, den 26.04.2020

Fachdienst 16 = Brandschurz,

e, » Katastrophenschutz,
» Rertungsdienst und
= Zivilschutz

Fachbereich - 1 - Gef
SERVICE, Landnr_m.
SICHERHEIT UND ORDNUNG Bauzut

2§ 5arhp-eap Horst Marquardt
An den Telefon; 0641 /9390-1634
Fachdienst FlEagieas: if 0641/37712
Bavaufsicht -71- [ TPY] P— Horst.marquardt@kgi de
Im Hause Gebaude: E Zimmer: ED21
Ibr Schreiben vom Ihr Aktenzeichen Unser Aktenzeichen
14.04.2020 BLP20/11 1603 /FWBLP-01120

Bauleitplanung der Stadt/Gemeinde Linden,
Stadt-/Ortsteil GroBen-Linden
Bebauungsplan Nr. 68 "Am Bahnhof" in Groflen-Linden;

brandschutztechnische Stellungnahme
Sehr geehrte Damen und Herren,

mit . g. Schreiben bitten Sie die Brandschutzdienststelle um eine Stellungnahme fur
die im Betreff ndher bezeichnete Maknahme.

gegen den im Betreff genannten Eebauungsplan bestehen in
brandschutztechnischer Hinsicht keine Bedenken, wenn folgende Mafnahmen
beriicksichtigt werden:

1. Liischwasserversorgung

Gemal § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Hessischen Gesetzes iiber den Brandschutz, die
Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG) in der Fassung vem
14, Januar 2014 haben die Cemeinden fiir eine den #rtlichen Verhiltnissen
angemessene Loschwasserversorgung zu sorgen.

Hierbei ist die von der vorgesehenen Bebauung ausgehende konkrete
Gefahrensituation ein wesentliches Kriterium. Die Gemeinde hat im Rahmen der
Bedarfs- und Entwicklungsplanung fiir den Brandschutz und die Allgemeine Hilfe das
Gefahrenpotential zu ermitteln und den hierfiir erforderlichen Loschwasserbedarf
(Grundschutz) festzulegen.

Als Orientierungshilfe fliir elnen angemessenen Loschwasserbedarf kann das
Arbeitsblatt W 405 Wasserversorgung-Brandschutz des Deutschen Vereins des Gas-
und Wasserfaches e, V. (DVGW) dienen.

In der nachstehenden Tabelle sind die Richtwerte fiir den erforderlichen
Loschwasserbedarf in Abhangigkeit der Bebauung des v. g. Plangebietes und der
5. g. Geschossflichenzahl angegeben. Aus den von Ihnen mitgeteilten
Planungsgréfen ergibt sich als Richtwert nachfolgender Léschwasserbedarf:

WA/SGFZ = (1,2) = 96 m® = (1600 I/Min)
GE/GFZ = {1,6) = 192 m* = (3200 I/Min)

Kreisausschuss des Landkreises GieRRen, FD Gefahrenabwehr (26.04.2020)

Beschlussempfehlungen

zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Die vorhandenen Trinkwasserleitungen wurden im Zuge einer gesamthydraulischen Be-
trachtung der Stadt Linden hinsichtlich des Léschwasserbedarfs bzw. der Zurverfiigung-
stellung von Léschwasser Uberprift. Fur die vorhandene Leitung wurde an den beste-
henden Hydranten eine mogliche Entnahmemenge zwischen 48 und 96 m?h errechnet,
bei ausreichend verbleibendem Druck von 1,5 bar im Netz.

Die Festlegung des Léschwasserbedarfes erfolgt abschlieRend im Baugenehmigungs-
verfahren. Sollte es einer Loschwasserbevorratung bedirfen, erfolgt deren Nachweis

durch den Bau einer Loschwasserzisterne.
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Hinweis:

Derv. g. Richtwert dient als Beschlussempfehlung, die Gemeinde hat jedoch
letztendlich den erforderlichen Loschwasserbedarf im Rahmen ihrer Planungshoheit
selbst festzulegen. Sollte dieser von der v. g. Empfehlung abweichen, so ware dies in
der Beschlussvorlage deutlich zu machen. Eine Kopie des Beschlusses erbitten wir
fiir unsere Akte.

Tabelle 1
Bauliche Reine Wohngebiete Industrie-
Mutzung mach (WR), allg, Gewerbegebiete (CE) geblete
E17 der Wohngeblete (WA), (Gl
Baunutzungs- besondere
verordnung Wohngeblete (WE), Kerngebiete
Mischgebiete (M), (MK}
Daorfgebiete (MD)

Zahl der
Vollgeschosse Ms3 N=3 N3 | N=1 M=
(M)
Ceschoss- 0,3 0,7< 0,32 0,7 1<
flachenzahl GFZ = GFZ GFZ = GFZ | GFZ “
(GFZ) o7 =1.2 07 1 52,4
Baumassenzahl -
(BMZ) . - . . - BMZ <9

Laschwasserbedarf [m*/h] bei unterschiedlicher Gefahr der Brandausbreitung
ab klein 48 96 48 96 96
b) mittel 95 96 896 96 182
c) grofl 06 192 95 192 192

liberwiegende Bauart

a) feuerbestindige, hochfeuerhemmende ader feuerhemmende |
Umfassungen, harte Bedachung, ausreichende Abstandsflichen zwischen
den Gebauden;

b} Umfassungen nicht feuerbestandig oder feuerhemmend, harte Bedachung
oder
Umfassungen feuerbestandia oder feuerhemmend, weiche Bedachungen

c) Umfassungen nicht feuerbestandig oder nicht feuerhemmend, weiche
Bedachungen, Umfassungen aus Haolzfachwerk {ausgemauert). Stark
behinderte Zuganglichkeit. Hiufung von Feuerbrilcken, usw,

Hinweis:

Zur Laschwasserentnahme sind an geeigneten Stellen Oberflurhydranten nach DIN
EM 14384 oder Unterflurhydranten nach DIN EN 14339 einzubauen.
Uberflurhydranten sind mit dem A-Anschluss zur Feyerwehranfahrt oder zur Strake
gerichtet einzubausn

Bei dem Einbau der Hydranten sind die Richtlinien Arbeitsblatt W 400 Teil 1 des
DVGW zu beachten. Auf die ordnungsgemaRe Beschilderung wird besonders
verwiesen. Hydranten sind so anzuordnen, dass die Entnahme von Loschwasser in
Abstanden von 75 m leicht méglich ist.

Kann die erforderliche Léschwassermenge nicht durch das éffentliche
Wasserversorgungsnetz sichergestellt werden, so ist die erforderliche Wassermenge
durch eine unabhdngige Loschwasserversorgung (offene Gewasser,
Lischwasserbehdlter und dgl.) sicherzustellen. Einzelheiten iber die Art der
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unabhangigen Léschwasserversorgung, die vorzuhaltende Loschwassermenge und
die Entnahmeeinrichtungen sind mit der zustindigen Brandschutzdienststelle
abzustimmen.

Hinweis:

Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens wird je nach Brandbelastung oder
Sonderbauvorschriften fiir die einzelnen Objekte die Loschwassermenge festgesetazt.
Diese kann unter Umstdnden von der Hohe des Grundschutzes abweichen.

2. Sonstige MaBnahmen

Die Zufahrten sind so zu befestigen, dass sie von Feuerwehrfahrzeugen mit einer
zulassigen Gesamtmasse von 16 t und einer Achslast von 10 t befahren werden
kénnen. Im Ubrigen wird auf die Richtlinien Giber ,FLACHEN FUR DIE FEUERWEHR® in
der jeweils gultigen Fassung verwiesen,

Die lichte Breite geradliniger Zufahrten muss mindestens 3 m betragen Wird eine
Zufahrt auf einer LAnge von mehr als 12 m beidseitig durch Bauteile (z. B. Wande,
Pfeiler) begrenzt, so muss die lichte Breite mindestens 3,5 m betragen.

Gemdl § 13 Abs. 3 HBO diirfen Gebaude, bei denen der zweite Rettungsweg lber
Rettungsgerate der Feuerwehr fihrt und bei denen die Oberkante der Bristungen
von zum Anleitern bestimmter Fenster oder Stellen (ber der Gelindeoberfliche
liegt, nur errichtet werden, wenn die Feuerwehr iber die erforderlichen
Rettungsgerate, wie Hubrettungsfahrzeuge, verflgt. Der Magistrat der Stadt Linden,
hat in seiner Sitzung am 03.04.2014 beschlossen, dass der Finsatz eines
Hubrettungsfahrzeugs zur Sicher- stellung des 2. Rettungsweges nicht in Ansatz
gebracht werden soll, so das dieser durch den Bauherren baulich sichergestellt
werden muss.

Aufstell- und Bewegungsflachen missen fiir Feuerwehrfahrzeuge ausreichend
befestigt und tragfahig sein; sie sind als solche zu kennzeichnen und standig
freizuhalten; die Kennzeichnung von Zufahrten muss wvon der &ffentlichen
Verkehrsfliche aus sichtbar sein. Fahrzeuge diirfen auf diesen Flachen nicht
abgestellt werden.

Die Kurvenradien sind so zu gestalten, dass L&sch- und Rettungsfahrzeuge
ungehindert diese durchfahren kénnen. Soweit fiir das Baugebiet die vorgenannte
Ziffer 2.3 zutrifft, sind die Kurvenradien so auszulegen, dass diese auch wvon
Hubrettungsfahrzeugen ohne Schwierigkeiten durchfahren werden kénnen. Auf
Abschnitt 4.2 der DIN 14090 wird verwiesen.

Biume sind so anzupflanzen, dass das Astwerk nicht (auch nicht zu einem spiteren
Zeitpunkt) in die Fahrbahn hineinragt. Im Bereich von notwendigen Aufsteliflichen
fir Hubrettungsfahrzeuge diirfen keine Biume angepflanzt werden. Straucher und
Gehdlz niedriger Wuchshéhe sind davon ausgenommen,

Bei der Bebauung der Grundstiicke une der Gestaltung der Stralen sind
insbesondere die Anforderungen der § 4 Abs. 1, sowie § 5 der HEO 2002 zu
beachten.

Mit freundlichen Griilken
im Auftrag

raf,%:d.f/

rst

zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
Soweit die Standardhinweise die Ebene der verbindlichen Bauleitplanung betreffen,

wurden sie bei der Aufstellung des Bebauungsplanes bereits bericksichtigt. Weiterfuh-
rend sei auf die Ebene der Baugenehmigungsverfahren verwiesen.
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Landkreis GieRen

Der Kreisausschuss Gielen, den 24.04.2020

Nama: Sabrina Rest

] Telefon: 0641-9390 1720
Fachbereich Bauordnung und Fax: DE41-3300 1508

Umwelt E-Mail: Sabrina.Rest@lkgi da

Fachdienst Maturschutz Gebiude: Riversplatz 1-9 Haus B
. 35394 Glefken
Raum: B203

Landkreis Gieron
Bauaufizichi

28, APR 2

Fachdienst 71
- Bauaufsicht -
Bauleitplanung

Im Hause

Fzehdiznst;
Ihr Zeichen lhre Machricht vom Unser Zeichen
BLFZ20/11 14.04.2020 VII-360/301/12.01/20-285

Jo/Re

Bebauungsplan Nr. 68 ,,Am Bahnhof* und Anderung des Fli-
chennutzungsplans in der Stadt Linden, Stadtteil GroRen-
Linden, Verfahren gem. § 4 (1) BauGB

Sehr geehrte Frau Burghardt,
sehr geehrte Damen und Herren,

wir nehmen zu dem oben genannten Bebauungsplan nebst zugehériger Flachennut-
zungsplan-Anderung Stellung gemak den Kapiteln 1, 3. 4 und § des Bundesnatur-
schutzgesetzes (BNatSchG) sowie des ersten, vierten und fiinften Teils des Hessi-
schen Ausfiihrungsgesetzes zum BNatSchG {HAGBNatSchG), jeweils entsprechend
unserer Zustandigkeit. .

1. Landschaftsbild

Das rd. 2,15 ha grofe zur Ansiedlung von Gewerbe vorgesehene Flangebiet liegt auf
der Westseite der Main-Weser-Bahn. Das geplante Vorhaben umfasst 0,2 ha Gewer-
begebiet und 1 ha Wohngebiet. Insgesamt sind acht durch Zwischenbauten verbun-
dene Mehrfamillenhiuser geplant. Der Geschossaufbau setzt sich aus einem Gara-
gengeschoss, drel Vollgeschossen und einem Staffelgeschoss zusammen. Im Aus-
schnitt des Stadtebaulichen Konzeptes wird zudem von einem vier- bis funf ge-
schossigem Aufbay ausgegangen (5.7, Begrindung Vorentwurf),

Durch diese groBvolumige Bebauung, sind die Eingriffe in das Landschaftshiid WF-
tieft zu analysieren, Inshesondere ol he Visualisierung der Gebaudefront mit Blick
von dem dstlich angrenzenden Feldflurbereich ware wiin schenswert.

Kreisausschuss des Landkreises Gie3en, FD Naturschutz (24.04.2020)

Beschlussempfehlungen

vgl. Seite 26
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Sind flir das Gebiude grofie Glasflichen vorgesehen, ist w.a. mit Versplegelungen zu

rechnen. Hier sollten eingriffsminimi
o ol g imierende MaBnahmen gegen Vogelschlag ergrif-

2. Lichtimmission

Um schidliche Umweltauswirkun i i .
sl . gen (insh. fiir Insekten) durch Lichtimmission
minimieren, sollte sine nachhaltige Aukenbeleuchtung in Betracht gezogen m.ren:lenzu

3. Grinfliche

Betroffen von dem Bauvorhaben ist dariiber hinaus auch eine mit rei f
besltan!!:lene Grunfliche mit Klzingdrten, die im Bebauungspnlan vé;e;cﬂ%llscl;lfegﬁ!;i:
Crunfla_che Zweckbestimmung Gartenland® ausgewiesen ist. ’

In Kap_r_l{el 4.2 (5.12, Begrindung Vorentwurf) wird diesem Griinstreifen eine orts-
blfdpralgende Funktilon zugeschrieben, Weiterhin ist unter Kapitel 3 der Begriindun
belschrueben, dass die vorhandene Griinfliche als solche erhalten bleiben sol| Dieg
zeigt auch der Ausschnitt aus dem Stadtebaulichen Konzept auf Seite 7. )

Eiesen An]gaben steht jedoch entgegen, dass bei der vorgesehenen Flanung im Be-
dauu?gsp an MNr, 68 .!Am Bahnhof" keine dieser Gehdlze zum Erhalt festgesatzt wer-
en. In Kapitel 4.4 sind stattdessen fiir diesen Bereich 70% der Fliche als Blumen-

wiese vorgesehen. Lediglich 20% der Flich i imi
tei Laublamman besfeich 20% d che soll mit einheimischen, standertgerech-

Mit der vorgesehenen Planung kann die beschriebene ortshi i i
! ldpragende Funlt
;lthl’ erhalten werden. Auch sind erhebliche nachteilige Wirkunge ngauf den NatllT:
aushalt und l_das_ Landschaftshild zu erwarten. Die Gehélze weisen ein hohes Habi-
tatpotenzial fiir die Tiergruppen Fledermiuse, Avifauna und Haselmaus auf,

E:.sr;.ial::&r E_j_naus 5_in|:11 Nahchteilehlfur das Lokalklima nicht auszuschlielen, wenn die
sbaume Nicht erhalten bleiben kénnen. Dies ist auch hi i
e b s hinsichtlich der Folgen

Bestandsprigende (Hohlen-Biume sollt i

en daher zumindest vere I i
Fliche zum Erhalt festgesetzt werden. S IR I
Um q_as Lalndschaftgbild !an_gfristlg wieder herzustellen und um die Gebiude ein-
Zugrunen ist von einer 70%igen Nutzung der Fliche als Blumenwiese abzusehen.

Stattdessen sollten 90% der Fliche mit einheimi
i [ ]
hélzen bepflanzt werden, e, S ol reten Witie=

4. Bahndamm

Meben den sich auf der Fldche befindenden Gehélz ilweise i
Jen | en ist der teilweise im Pla
'L;teﬂndllche _Bahrﬂndamm von dem Bauvorhaben betroffen. Dieser stelit ein hnrr::e;:?-:l:?
itatpotenzial fiir Reptilien (insh. Schlingnatter und Zauneidechse) und fiir gesetz-

lich itzt i iigeli
. geschiitzte Arten der Gruppe Heuschrecken (insb. Blaufliigelige Odlandschrecke)

zu 1.: Die Ausfiihrungen zur Kenntnis genommen.

Eine Landschaftsbildanalyse ist nicht erforderlich, da der noch herzustellende Baugrund
nur geringflgig Uber dem Niveau der bahngleichen ehemaligen Erzverladung ansetzt
und die Bahnanlagen hier, auch von der Ostseite her betrachtet, in einem deutlichen
Einschnitt liegen. Auf der Ostseite der Bahnanlagen schlieRen zudem zunachst umfang-
reich eingegriinte Klein- und Freizeitgarten an, auf die bis zum oberen Viadukt mehrere
Meter hohe Laubgeholze folgen. Eine Fernwirkung, die geeignet ware, das Landschafts-
bild im Sinne einer Beeintrachtigung fir den Durchschnittsbetrachter, zu veréandern, ist
nicht zu erwarten. Allerdings wird in die Begriindung zum Entwurf des Bebauungsplanes
eine farbige Ansicht aufgenommen, die die Gliederung der Mehrfamilienhduser zeigt.
Dem Vogelschlag kann dadurch entgegengewirkt werden, dass die Fenster fir Vogel
durch Gardinen, Jalousien, Rollos, Lamellen und kontrastreiche Markierungen sichtbar
gemacht werden. Ein entsprechender Hinweis zur Beriicksichtigung im Vollzug des Be-
bauungsplanes wird in die Plankarte aufgenommen.

zu 2.: Der Anregung wird entsprochen.

Kinstliches Licht lockt Insekten an. Gerade fiir nachtaktive Insekten besteht die Gefahr,
dass kunstliches Licht ihren natirlichen Lebensrhythmus stért. Das Licht von Natrium-
dampf-Hochdrucklampen ohne UV-Anteil vermindert den Insektenanflug. Auch das Licht
energieeffizienter LEDs gilt aufgrund der nicht vorhandenen UV-Strahlung als insekten-
freundlich. Fur die Beleuchtung sollen bevorzugt warmwei3e LEDs zum Einsatz gelan-
gen.

Da der stadtebaurechtliche MalRnahmenbegriff enger ist als der naturschutzrechtliche,
der alle fiir die Verwirklichung der Ziele von Naturschutz und Landschaftspflege erfor-
derlichen Handlungen und Unterlassungen umfasst, kann eine Festsetzung zur Farb-
temperatur nicht erfolgen. Die Sicherung erfolgt daher vertraglich.

zu 3.: Die Anregung wird zur Kenntnis genommen.

Die Baume wurden zwischenzeitlich einzeln bewertet und, soweit sie erhaltenswert sind,
eingemessen. Sie werden soweit mdglich im Entwurf des Bebauungsplanes zum Erhalt
festgesetzt. Die Griinflache entlang der Sudetenstralte verbleibt mit Ausnahme der Zu-
gange und der Zufahrt zu der geplanten Bebauung im Eigentum der Stadt Linden. Die
Gehdlzstrukturen werden zum Erhalt festgesetzt. Nur in einem nérdlichen Abschnitt wird
auch die Anlage von Grabgarten zugelassen.
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3 zu 4.: Den Anregungen wird entsprochen.

:’rfr;nl;aelTeinu:zrsi?rﬁng;g:iuﬁgtﬁfZﬂt?r;eisbl:bl:‘g:?;ﬁhz”utzézic_?'?emag fiir das Der Umweltbericht ist It. § 2a BauGB zum Entwurf des Bebauungsplanes erforderlich.
g::,e IieuatiéicehrllinFlederma.L.Jse, Haselmaus und Heuschrecken anzufem’;;ﬁ,rﬂﬁfﬁzsﬁﬁj Der Umweltbericht mit Artenschutzpriifung liegt inzwischen vor. Untersucht wurden die
i et sind entsprechende Vorkommen in enger Nachbarschaft be- Tierartengruppen bzw. Tierarten Vogel, Fledermause, Reptilien, Amphibien, Schmetter-
WelSEM (cE%8 e Frmcs 2 _ . ling, Feldhamster, Haselmau.s, Libellen und I-!euschrecke[]. . .
ariffs-Ausgleichsbilanzierung vorzulegen, entsprechénde Aus- Nachgewiesen wurden u.a. die Vogelarten Stieglitz, Bluthanfling, Haussperling, Garten-

gleichsflachen sind auszuweisen. N . i . . )
grasmucke und Klappergrasmiicke sowie Fledermause. Hinzu kommt das potenzielle

Vorkommen von Reptilien.
Die Untersuchung wird der Unteren Naturschutzbehérde mit Bekanntgabe der Offenlage

m';ﬁ,‘:&g”c“e” Griiken des Bebauungsplanentwurfes zur Priifung und Stellungnahme vorgelegt.

ok N

Christian Jockenhével
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Landkreis Gielken

G Kiejonusachuns e Kreisausschuss des Landkreises Giefen, FD Wasser- und Bodenschutz (27.04.2020)

Wasser und Bodenschutz

Sachbearbeitar; Herr Halbiaub

Teiefon 0641 5300 1222 chlussempfehlungen
Bauordnung und Umwelt e 0341 8380 120 Bes

E-Mail; Thoemas Hallaubd@lkg. de

Riversplatz 1-0, Getdude B, Zimmer 317

[Az 734.142-31

Fachdienst 71
Bauaufsicht
Bauleitplanung

Lanc:

diefagn |

23 2
Fﬂf.hﬂ.'ﬁnar Z

im Hause

Betreff: Bauleitplanung der Stadt Linden, Stadtteil GroRen-Linden:
hier: Vorentwurf zum Bebauungsplan Nr.68 ,Am Bahnhof*

Bezug: Ihr Stellungnahmeersuchen vom 14.04.2020, Az.: BLP 20/11

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu dem Vorentwurf des o.a. Bebauungsplanes nehmen wir aus wasserwirtschaitli-
cher und wasserrechtlicher Sicht wie folgt Stellung:

Grundwasserschutz

Amtiich festgesetzte Trinkwasser- und Heilguellenschutzgebiete werden durch den
Geltungsbereich des Bebauungsplanes nicht tangiert zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Die Gewahrleistung der Versorgungssicherheit mit Trink-, Brauch- und Léschwasser
liegt, sofern keine nach Wasserrecht / UVP-Gesetz genehmigungspflichtigen Anla-
gen oder Anlagenteile betroffen sind, in der Eigenverantwortung des Erschlieffungs-
trégers bzw. Tragers der Bauleitplanung,

Die einschlagigen bodenschutzrechtlichen Bestimmungen sind bei der wailtergehen-
den Planung und Umsetzung zu beachten.

Hinsichtlich der Themenfelder ,Altablagerungen und Altlasten” ist die weiters Vorge-
hensweise an den Ausflhrungen geman Ziffer 10 der Begrindung zum Bebauungs-
plan auszurichten.

Abwasser

Die ordnungsgeméfie abwassertechnische Erschlieung liegt, sofern keine nach
Wassermecht / UVP-Gesetz genehmigungspflichtigen Anlagen cder Anlagenteile be-
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troffen sind, in der Eigenverantwortung des ErschlieBungstragers bzw. Tragers der
Bauleitplanung.

GemaR Ziffer 9 der Begrindung ist die abwassertechnische Erschliefung im Misch-
system vorgesehen,

Im Hinblick auf die Zuordnung des Planungsbereiches zur Kléranlage Gieflen liegt
die Zustandigkeit fur die abschlieRende Beurteilung beim Regierungsprasidium Gie-
Ren als obere Wasserbehdrde

Die Regelungen nach § 55 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) i V.m. §37 Hessisches
Wassergesetz (HWG) zur Niederschlagswasserverwertung, Miederschlagswasserab-
lertung und Niederschlagswasserversickerung sind bei der weitergehenden Planung
2u berlcksichtigen.

zu 2. und 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Oberflichengewisser

Oberirdische Gewasser, gesetzliche Gewdsserrandstreifen, gesetzliche und amtlich
festgestelite Uberschwemmungsgebiete, ausgewiesene Hochwasserrisikogebiete
und Oberschwemmungsgefdhrdete Gebiete sowie Restriktionsbereiche von Hoch-
wasserschutzeinrichtungen sind durch den Geltungsbereich des Bebauungsplanas
nicht betroffen,

Mit ur{dlichen Graien

(RS,
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BP-MAl-Z2E20 B89:34 LFD Hessen Archioclogie +43 611 GI9PSL3T 5.e1-8!

Landesamt fiir Denkmalpflege hasssnARCHAOLOGIE HESSEN
Hessan

—
—
—_—
—
—

Landesamt fiir Denkmalpflege - hessenARCHAOLOGIE (07.05.2020)

Beschlussempfehlung

Barcoeaml 4 Dabeal plege Hosean  Schlow Bebnh SR Wonaden Aljnraonen
Baartesanin ©r. andra Sosngwns
FELDMAMNN architekten Durcharati (061 1) GO08-141
Karkrader Str. 3-5 Fax 0611} B006-137
35304 Glelen -l Sandra SesnowskiEitd-hassen.ds
M Zakzhen
1@ Hachiicht
Dalum 07.08.2020

Anderung des Flichennutzungs- und Bebauungsplans Nr. 88 ,,Am Bahnhof"
Bauleitplanung der Stadt Linden, Stadtteil GroBen-Linden
hier: frilhzeitige Beteiligung der Behérden und sonstigen Triiger affentlicher Belange

gem. § 47 (1) BauGB
Sehr geehrte Damen und Herren,

folgender Hinweis ist zur rechtlichen Sichersteliung in der Baugenehmigung textlich aufzu-

nehmen. Bitte &ndern Sie lhren Hinweis unter Punkt 11 In folgende Formulierung: .
Der Anregung wird entsprochen.

_Wir weisen darauf hin, dass bei Erdarbeiten jederzeit Bodendenkmaler wie Mauemn, Stain-

setzungen, Bodenverfarbungen und Fundgegenstande, 2. B. Scherben, Steingerste, Ske- Nur der Vollstéandigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass die Stadt Linden keine Bau-
lettreste entdeckt werden kénnen. Diese sind nach § 21 HDSchG unverziiglich dem Lan- genehmigungsbehdrde ist. Die Stadt Linden [ i

 sind . geht allerdings davon aus, dass die Bau-
desamt filr Denkmalpflege, hessenArchéologie, oder der Unteren Denkmalschutzbehdrde aufsicht beim Kreisausschuss des Landkreises GieRen in den Baugenehmigungen auf

zu melden. Funde und Fundstellen sind in unverdndertem Zustand zu erhalten und in ge-

cigneter Weise bis zu einer Entscheidung zu schiitzen (§ 21 Abs. 3 HDSchG)." die angesprochene Fundstelle hinweist.

Hinweis: Die vorliegende Stellungnahme verhiilt sich ausschlieBlich zu den &ffentli-
chen Belangen des Bodendenkmalschutzes und der Bodendenkmalpflege. Eine ge-
sonderte Stellungnahme zu den Belangen des Baudenkmalschutzes und der Bau-
denkmalpflege behilt sich die Denkmalfachbehdrde vor.

Mit freundlichen Grifen
im Auftrag

ezt

Dr. Sandra Sosnowski

Bezirksarchéologin
Landwsamt fir Denkmalpfage puststalle.archaucioginwilid-hessen.dy P
Hessen gt Al hisagn.da e hessen
TARCHAOLOGIE
Sehless Blebrichs Omiloge! T «49411 4905-0/-131 L4 ‘!\J
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Universitatsstadt Giefen
Der Magistrat
Stadtplanungsamt
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Bariner Flaiz 1

35390 Giefllen
FELDMAMM archilektan
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29 Aprll EGEH E-Mail: Bma.sichanauanBgiessen.de
FELDMANN ARCHITEKTEN
Ibe Zmichen Unser Zeschen Thr Scheeiben vom Datum
41-/TE 03,04, 2020 24.04.2020

Bauleitplanung der Stadt Linden, Stadtteil Groflen-Linden

Anderung des Flachennutzungs- und Bebauungsplans Mr. 68 ,Am Bahnhof*

Frihzeitige Bateiligung der Behérden und sonstigen Trager dHentlicher Balange gem. § 4 Abs. 1
BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank fir die Ubersendung der Unterlagen zu o.g. Bouleitplanung. Als Machbar-
gemeinde nehmen wir wie falgt Stellung:

Die Stadt Linden Jisg! mit ihram im Ragiona|p|qn Mittelhassen 2010 als Grundzentrum
ausgewiesenen zentralen Ortsteil Groflenlinden im Verdichtungsraum der Oberzentren
Giefien und Wetzlar, Zudem befindet sich Groflen-linden an der Regionak und Fernver-
bindungsachse Frankfurt - Kossel [Main-Weser-Bahn).

Gemal dem Grundsatz 4.2-2 (G) des Regionalplans dient das System der Verbindungs-
achsen

ol--.] der groBrdumigen und regionalen ErschlieBung |...). Es kennzeichnet die TeilrGume
oder Korridore der Region, in denen der Personen- und Giterfransport besondere landes-
und regionalplanerische Bedeutung hat. Durch die Achsen wird dokumentiert, wo die
Erhaltung, der Ausbau, die Wiederinbefrisbnahme oder die Schaffung von Verkehrsinfra-
strukiur erforderlich ist und wo die Organisation verschisdener Verkehrssysteme so enbwi-
ckelt werden soll, dass der ongesireble leistungsaustausch unter Beriicksichtigung ven
Umwalterfordernissen gewdghrleistet wird.”

AuBerdam soll nach dem Grundsatz 4,1-2 EG] im Verdichlungsruum:
ol der éffentliche Personennahverkehr [OPNV) optimiert und der Linienausbau auf die
siedlungsstrukiurelle Gesamtentwicklung obgestimmt werden.”

Posfioch 1708 20 Telwfon 0641 3060 Sparkezise GielBan und Kenten bei
35353 Gieflan Tolafax 0641 3042323 IBAM: DEBZ 5135 0025 0200 5020 00 waitaran Banken in
stadigiessen@giassan.de BIC-SWIFE: SKGIDESF der Stodt GlaBen

Magistrat der Stadt GieRen, Stadtplanungsamt (24.04.2020)

Beschlussempfehlung

vgl. Seite 32
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Mit der vorlisgenden Planung wiirden die neven Grundstiicksgrenzen bis 5,70m an die
vorhandenen Gleisanlagen heranriicken. Im Zuge eines méglichen drei. ader vierspurigen
Ausbous der Main-WeserBahn sehen wir im Regionalplan Mittelhessen 2010, Grundsatz
7.1.1.3 [Z] ein Kenflikipotenzial. In der Begriindung zu diesem heilit es zur Main-Weser-
Bahn [Kassel - Giellen - Frankfurt am Main):

.Die fir Mittelhessen wichtigste Relation Kassel - GieBen - Frankfurt am Main ist ab Mar-
burg, insbesondere aber ab Gieflen sidwiirs iberlastet und aushaubedirftig. Es ist drin-
gend erforderlich; die Kapazitdlen zu erweitern, die Strecke fir héhere Geschwindigkei-
ten ouszubaven sowie langsamen und schnellen Verkehr zu trennen. Daher ist der Bau
eines dritfen und vierfen Gleises von Frankfurt am Main/Bad Vilbel zumindest bis Giellen
natwendig [vgl. LEP 2000, 5. 31)."

In lhrer Begrindung zur Anderung des Flachennutzungsplanes und zur Aufstellung des
Bebauungsplanes Nr. 68 ,Am Bahnhof” gehen Sie unter Punkt 1.4 auf die angesproche-
ne Problematik ein. Unserer Ansicht nach ist die im Flachennutzungsplan &stlich der
Gleisanlagen als ,geplante Bohnenlogen® ausgewiesene Flache fiir einen zukinftigen
Ausbau nicht ausreichend. Wir ersuchen Sie doher, den Machweis der Umsetzungsféhig-
keit @silich der Bahn zu erbringen oder das Plangehiet insbesondera im Hinblick auf die
zukiinftigen Grundsticksgrenzen in seiner 8stlichen Ausdehnung zu reduzieren.

Mit freundlichen Grifen
Im Auftrag

e
Dr. Halscher
[Amtslaiter]

Die Ausfithrungen werden zur Kenntnis genommen.

Der rédumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist von Bahnbetriebszwecken
freigestellt. Die Verfiigung des Eisenbahnbundesamtes datiert auf den 11.03.2020.

An der Stellungnahme der Deutschen Bahn AG vom 13.03.2020 waren auch die fir
+Planung“ und ,Strecke” zustandigen Fachabteilungen der DB Netz AG beteiligt. Beden-
ken wurden keine vorgetragen.

SchlieRlich wurde ein Regelquerschnitt erarbeitet, der zeigt, dass im Bedarfsfall beidsei-
tig des Bestandes jeweils noch ein Gleis angeordnet werden kann. Die hierflr erforder-
liche geringfligige Verschiebung der Baugrenzen wird im Entwurf des Bebauungsplanes
berlcksichtigt.

Bebauungsplan Nr. 68 ,Am Bahnhof* Seite 32



Mittelhessen Netz

MIT.N

Ein Unternahman der Ecadtwerke Gialen AG

WIR SCHAFFEN VERBINDUNG!

Mittelhessen Netz GmbH, Postfach 100 953, 35339 Gielden Martin Hajdu
T 0641 708-1303

Feldmann Architekten F 0641 708-3350

KA St -5 EINGEGANGEN miheidu@mitn.de
35394 Gielen
i Ihr Zeichen: Lhezil Franke
E 2 ﬂl[.ll'll zuzu Ihr Schreiben vom: 03.04.2020
FELDMANN ARCHITEKTEN 20. April 2020

Bauleitplanung der Stadt Linden, Stadtteil GroBen-Linden

Anderung des Flichennutzungs- und Bebauungsplanes Nr, 68 ,,Am Bahnhof
Friihzeitige Beteiligung der Behdrden und sonstiger Trager &ffentlicher Belange
gem. § 47 Abs. 1 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bedanken uns fir die ﬂhersendung der oben genannten Flanunterlagen.
Gegen die Anderung des Flachennutzungs- sowie des Bebauungsplanes haben wir keine
Einwande.

Wir weisen darauf hin, dass im Plangebiet Gasversorgungsleitungen von uns betrieben
werden. Bestandsauskunft hierzu erhalten Sie im Internet unter ww -konzer
Sollten unsere vorhandenen Trassen eine Veranderung in ihrer Lage erfahren, ist die
Folgekostenregelung vor Festschreibung mit uns einvernehmlich zu kiaren.

Bei der Trassenplanung fOr Ver- und Entsorgungsleitungen ist nach DIN 1998 zu verfah-
ren. Fir eventuell vorgesehene Baumbepflanzungen bitten wir Sie, bei Thren Planunagen
entsprechend dem "Merkblatt (ber Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsor-
gungsleitungen” zu verfahren.

Fir eventuelle Fragen stehen wir gerne zur Verfligung.

«Ma.

Mit freundlichen GriBen
Mittelhessen Netz GmbH

F".udlger Schwarz Martin Ha

Cieaciifbs li i Ieiliper Selraan: Sl Ciellan, AG Qiglhen TILA 8419

| lpusare: Inif] Mo lssen Meiz Gahl |, LihasimBe 11, 555998 Giben Vehehon: (00 M- T8, Teketas: Dol TUE. LA%)
[ERT AT TR Sparkeese CGiiclen, NEAN: EERS 5135 0025 0000 64.30 02 B SEIDEEF

Mittelhessen Netz GmbH (20.04.2020)

Beschlussempfehlung

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Die Mittelhessen Netz GmbH wird friihzeitig in die Planung der ErschlieBungsanlagen
einbezogen.
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EINGEGANGEN

Na:

/ NABU 06. Mai 2020

FELDMANN ARCHITEKTEN

NABU Linden 35440 Lingen
04. Mai 2020
Faldmann Architekten GmbH
Kerkrader Strale 3-5
35304 Gielen

Bauleitplanung der Stadt Linden, Stadtteil GroRen-Linden
Bebauungsplan Nr. 68 ,Am Bahnhof" und Anderung des Fllichennutzungsplans
Frithzeitige Beteiligung der Behtrden und sonstigen Triger tffentlicher Belange

Ihr Schreiben mit Planunterlagen vom 03,04, 2020

Sehr geehrte Damen und Harren,
wir bedanken uns fir die Gelegenheit zur Stellungnahme zu cben genanntem Belang.

Aus unserer Sicht als Vertreter des Nalurschutzes dulilem wir grundsétzliche Kritik an dem
Vorhaben.

Alktuell ist der beplante Bereich ein tkologisch wertvolles und reich strukturiertes Mosaik
verschiedener Lebensriume fir Planzen und Tiere. Die Flache bietet Steilhéinge, Ebenen,
Ruderal- und Sukzessionsfidchen, Wiesen, Kleingérten und alten Baumbestand. Sie ist Teil eines
den gesamten Bahnstreckenveriauf auBierhalb und innerhalb von Linden begleitendan ,Griin-
streifens”, Dieser ist eine wesentliche und komplexe Leitlinie im Bictopverbund. Durch die geplante
massive Bebauung wilrde dies, trotz des Ansatzes im Laufe der Vorplanungen mit abmildemden
Mafnahmen wie Dachbegrinung und partielle Grinanlagen auf der Westseite, auf langer Strecke
unterbrochen und eine massive Sperre fir viele Arten bedeuten, die diese Leitlinie nutzen und dort
leben. Unterstiitzt sehen wir uns in unserer Einschétzung durch eines der jingst fiir das Projekt
JLinden 2038" definierten Ziele, das entlang der Bahnstracke ein griines Band"* vorsieht,

Auch im aktuellen Landschaftsplan wird die Gberplante Fliche im Schutz- und Entwicklungs-
konzept als wertvolle Biotopfische und schutzwirdiger Lebensraum beschrieben. Dies stimmit mit
unserer Ansicht Gberein und widerspricht den Planungen des Bauvorhabens. (bergeordnete
Planungen sahen hier keine Bebauung vor, sie beschraiben an der Stelle vielmehr unversiegelte
Lebensraume.

Zu Ihrem Begriindungstext zum Vorentwurf mit Planungsstand 23.03.2020 und der Planungskarte
nehmen wir wia folgt Stellung:

4.2.4 5. 12 bzw. 2.3.2 der Textlichen Festsetzungen des B-Plans und 4.4 S 13;

Die Grinflichen (auller dem Bouleplatz) werden als Parkanlage dafiniert mit einem Antail von 70%
als Blumenwiese. Hier wird nicht benannt, dass es sich um einheimische BlitenpfAanzen handeln

NABU - Gruppe Linden (04.05.2020)

Beschlussempfehlungen

zu 1.: Die Bedenken werden zuriickgewiesen.

Es wird nicht in Abrede gestellt, dass sich im raumlichen Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes ,Am Bahnhof* verschiedene Griinstrukturen unterschiedlicher Wertigkeit
befinden. Allerdings sind diese nicht Ergebnis einer gezielten Gestaltung, sondern re-
sultieren aus der Aufgabe der friheren Erzverladung und dem Ruckbau der zugehorigen
Gleisanlagen, Ladestrafen usw. sowie der Aufgabe der urspriinglich dem Anbau von
Obst und Gemiise zur Selbstversorgung dienenden Garten entlang der Sudetenstralie.
Das Ergebnis der ungelenken Sukzession ist abzuwagen mit dem Auftrag zur Starkung
der Innenentwicklung, wie sie der Bundesgesetzgeber u.a. in den BauGB-Novellen 2013
und 2017 formuliert hat.

Auch die Stadt Linden ist sich ihrer Verantwortung fur die Freihaltung des Aulenberei-
ches mit seinen vielfaltigen Funktionen fiir den Klimaschutz, den Natur- und Arten-
schutz, den Wasserhaushalt und die Landwirtschaft bewusst. Die Stadt konzentriert sich
daher in Ubereinstimmung mit dem “Gesamtstédtischen integrierten Stadtentwicklungs-
konzept* auf die Aktivierung von Innenentwicklungsmaglichkeiten.

Der Standort am Bahnhaltepunkt eignet sich aufgrund seiner Ansprache als gewerbliche
Konversionsfléche, seiner Ndhe zu den Haltestellen des OPNV sowie den éffentlichen
und privaten Infrastruktureinrichtungen im Stadtzentrum fir eine Bebauung.

Die Vernetzung von Freiflachen, im Stadtentwicklungskonzept als ,griines Band* be-
zeichnet, steht hierzu nicht im Widerspruch. Schon der Vorentwurf des Bebauungspla-
nes hat gezeigt, dass 6stlich entlang der Sudetenstral’e bis zum Bouleplatz eine Park-
anlage verbleiben sollte, die in das Netz der Freiflaichen hatte einflieRen kénnen. Auf-
grund der im Zuge der frihzeitigen Beteiligungsverfahren gegen eine parkartige Umge-
staltung der vorhandenen Gehdlzstruktur vorgebrachten Bedenken bleibt die Hecken-
struktur entlang der Sudetenstralle mit Ausnahme der Zugange und der Zufahrt zu der
geplanten Bebauung im Eigentum der Stadt Linden. Bei den drei stidlichen Abschnitten
wird eine flachenhafte Festsetzung ,Erhalt von Bdumen und Strduchern® aufgenommen,
in dem nordlichen Abschnitt wird auch die Anlage von Grabgarten zugelassen. Zu der
in der Stellungnahme befiirchteten ,massiven Sperre* wird es daher nicht kommen.
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Seite 2 der Stellungnahme des NABU Deutschiand Hessen e V. /NABU- Gruppe Linden zu Bauleitplanung
der Stadt Linden, Stadiell GroBen-Linden Bebauungsplan Am Bahnhof - Vorentwurd

soll. In Anbetracht der im Handel auch verfiigbaren Blumenmischungen mit einem fiir einheimische
Insekten ungeeigneten Blitenangebot, betonen wird, dass hier einheimische Blumen/Krauter
einzusden und langfristig zu erhalten sind durch geeignete Pllege/Bewirtschaftung; d.h. keine
Entwicklung zu einem artenarmen Rasen.

Lediglich 20 % der Fldche sollen einheimischen, standorigerechten Laubgehdlzen und Laub-
gehdlzarten alter Bauemgérten gewidmet werden. \Wie aus der Plankarte hervorgeht ist ladiglich
im sidlichen Bereich der Erhalt von B&umen vergesehen. Und im Text wird eine Verfillung zur
Angleichung der Gelindahdha an dis Hohe der der zukinftigen Grundstiicksfreifldchen benannt.
Daraus geht fiir uns eindeutig hervor, dass der &ltere wertvolle Baumbestand, insbesondere an
und oberhalb der ndrdlichen Einbuchtung des langen Hanges, vamichtet werden soll. Dies ist aus
Matur- und Umweltschutzsicht untragbar, Die Bdume dort sind gesund und waren auch im ver-
gangenen Sommer gut belaubt, wihrend im Wald und andemorts Baume deutlich Trockenheits-
schaden aufwiesen oder gar abgestorben waren. Jeder Baum der dort steht, ist fir uns und die
Natur wichtig und erhaltensweart und kann durch Neuanpflanzungen nicht ersetzt werdan.

Auch einer Verflilung des Hanges — speziell in der Bucht in der Verldngerung der LudwigstraBe”
werdan wir nicht zustimmen. Hierdurch wiirde dis Biotopvielfalt weiter gemindert und eban
benannte Baumbestdnde schadigen.

Die Gbrigen 10 % der ,Parkanlage” - sollen diese dem ggf. einzurichtenden und auf der Fldche
zugelassenan Kleinkinderspielplatz dienen? Dies geht aus den Angaben nicht hervor.

Die unmittelbar anschiiefenden Grundstiicksireifidchen kénnen zu 70% mit nicht einheimischen
Fflanzenarten bepflanzt werden. Dieses Angebot hat sicherich Auswirkungen auf den eben
behandelten Bereich. Eina Abgrenzung wird sich in der Realitat kaum einhalten lassen und st fir
digjenigen die die ,Parkanlage” bewirtschaften sollen, sicherlich kaum nachvollziehbar.

Paositiv bewerten wir, dass kiinstiiche ,Steinwiisten® in den Planungen ausgeschiossen werden,

Abschnitt 7 S, 14 — Wir gehen davon aus, dass im noch ausstehenden Umweltbericht Flora und
Fauna realistisch erfasst und die Ergebnisse unter Skologischen Aspekten und gesetzlichen
Vargaben bewertet und berlicksichtigt werden. Dies schliefit (potenzielle) Vorkommen von
Hasedmaus und Schlingnatter mit ain.

Insgesamt schétzen wir die Veranderungen der aktuellen Biotopvielfalt bei Umsetzung der
Vorgaben gemaR Bebauungsplan als gravierend negativ ein und stimmen aus
naturschutzfachlicher Sicht dem Vorhaben nicht zu.

Mit freundiichen Griian
im Aufirag des Naturschutzbund Deutschland Hessen e, V.

Vorsitzender / Stellvertretender Vorsitzender

B Kopie tiir die Unterlagen der NABU-Gruppe Linden

zu 2.: Die Ausfiihrungen werden zur Kenntnis genommen.

Die Blumenwiese wird nur im Bereich der Grundstuckfreiflachen des Allgemeinen Wohn-
gebietes angelegt. Es wird sich um einheimische Blitenpflanzen handeln. Die Pflege-
mafinahmen werden entsprechend gewahit.

zu 3.: Die Bedenken werden zur Kenntnis genommen.

Die Baume wurden zwischenzeitlich im Einzelnen bewertet und, soweit sie erhaltens-
wert sind und erhalten werden kénnen, eingemessen. Diese Baume werden im Entwurf
des Bebauungsplanes zum Erhalt festgesetzt. Im Ubrigen wird auf die Ausfiihrungen zu
3. verwiesen.

zu 4.: Die Ausfiihrungen werden zur Kenntnis genommen.

Da WohnauRenbereiche nur auf der Westseite der geplanten Bebauung angelegt wer-
den kénnen, sollen hier auch ein Kleinkinderspielplatz und eine Aufenthaltsflache fiir die
kinftigen Bewohner angelegt werden. Die Geholzstruktur wird hierflr nicht bendtigt.
Dies wird in der Begriindung zum Entwurf des Bebauungsplanes nochmals hervorgeho-
ben.

zu 5.: Den Bedenken wird abgeholfen.

Die bewahrte Vorschrift, dass 30% der Grundsticksfreiflachen mit standortgerechten
einheimischen Gehdlzen zu bepflanzen sind, wird beibehalten. Ein weitergehender Ein-
griff in die Gestaltungsfreiheit der Grundstiickseigentiimer ist nicht begrindbar. Rein
theoretisch kdnnen dann zwar 70% der Grundstlicksfreiflachen mit nicht einheimischen
Pflanzenarten bepflanzt werden. Hierzu wird es aber nicht kommen, da die Grundstlicks-
freiflachen auch dem Spiel und dem Aufenthalt im Freien dienen und erfahrungsgemaf
als Rasenflachen angelegt werden.

zu 6.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

zu 7.: Die Ausfiihrungen werden zur Kenntnis genommen.

Der Umweltbericht mit integrierter Artenschutzpriifung betrachtet alle relevanten Struk-
turen und Arten. Er wird Bestandteil der Entwurfsunterlagen und kann wahrend der Of-
fentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB von jedermann eingesehen werden.

zu 8.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
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ovag Netz GmbH

WWW.ovag-netz.de Ovag N et z

Planung. Bau, Betrich,

avag Melz GeibH - Postfach 10 07 63 + B117 Fecbdl NGEGANG EN Matalie Spiznagel

Feldmann Architekten GmbH )
Kerkrader Stralle 3-5 06 Mai 2000 Telefon 0631 B2.1512
35394 Giellen Fax 05031 B2-1636

FELDMAMN ARCHITEKTEN Datum 0508 20

Stadt Linden im Stadtteil Grofen-Linden
Anderung des Fldchennutzungs- und Bebauungsplan Nr. 88 "Am Bahnhof"

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir dankan Ihnan fir die Oberlagsung der Unterlagen,
In dem ausgewiesenan Gebietl ist von der OVAG eine Transformaterenstation mit den zugehtirigen
20 kV-, 0.4 kV- und Fernmeldekabel sowie Anlagen fir die Strafenbeleuchtung vormanden
Die ungefahre Lage der 20 KV Anlagen haben wir in dem beigefigten Plan eingezeichnet und bitten
um Darstellung im Bebauwungsplan, Bei Bedarf kbnnen Sie die entsprechenden Bestandsplane
anfordem. For die korrekte Eintragung der Trassen besteht zusatziich die Moglichkeit einer detlichen
Einmessung.
Der ungehinderte Zugang zur Stafion muss, wie zurzeit vorhanden, weiterhin gewahrizistet sein, Fur
Ruckfragen hierzu setzen Sie sich bitte direkt mit unserer Fachablailung in Friedberg - Tel, 06031/82-
1231 - in Verbindung.
Wir bitten die Stadt Linden, bei evil. notwendig werdenden Erdarbeiten (Kanal, Wasserledung,
Straftenbau, Lérmschutzeinnichtung) im Bereich der Kabel die susfiuhrende Firma darauf
aufmerksam zu machen, dass diese sich - um Storungen zu vermeiden - var Arbeitsbeginn mit
UNSEeram

Netzbezirk Friedberg, Postfach 10 07 &3, 61147 Friedberg

(AuBenliegend B 455 nach Dorheim), Tel. (0 60 31) 82 16 50

in Verbindung setzt,

Ebensa bitten wir den Grundstickseigentimer vor Grindungsarbeiten (Baugrube, Einfriedung) im
Bereich unserer Station mit unserem Metzbezirk Kontakt aufzunehmen

Aulterdem machten wir moch darauf hinweisen, dass in den Bereichen, in denen Bepflanzungen
vorgesehen sind, die vorhandenen bzw. geplanten Kabal - auch die am Rande des
Planungsbereiches liegenden - durch geeignete Malinahman zu schitzen sind, Insbesondere sind
die vorhandanen Stralenbeleuchtungseinrichiungen zu berGeksichtigen. Im Einzelfall bitten wir auch
hier um Ricksprache mit unserem Metzbezirk Friadberg,

Bei unserer Stellungnahme gehen wir daven aus, dass die Kabel auch weiterhin im sffentlichen
Bereich liegen. Ansonsten ist fir unsere Kabel ein Schutz- und Arbeitssireifen von je 1,25 m Breite
links und rechts der Kabeltrasse, der nicht Uberbaut werden darf, auszuweisen. Hier muss
sichergestelll sein, dass die OVAG oder deren Beauftragte die Grundsticke zur Unterhaliung,
Instandsetzung und Erneuerung jederzeit betreten und hierfor die natwendigen Arbeiten ausfuhren
kann,

Harauer Strubs 3- 1’: ﬁl1ﬁ.'l—-||rdllrr,
or Peier Hars Hog
0 IBAN Dﬁ)‘ﬂﬁ%ﬂl’?ﬂl’ﬂ‘d I,l]1 1 ﬂll:|

o KN B2-0 Teefax 0603 M 1332 Aall metmuiz J\qqnﬁg -Beirde

T HELADEF1FRI O achiger |D!!J.IEIII1HD:O1?!SH Ut IIJFM"lRI]J ia13

Bn Untcimcimvm dos OVAG-Grugpe.

Metzplanung & Strategie - ESNSPIKK

E-Mail natale spitnagel@ovag-notz oe
20

fes Joachie Amold F- isie hit Fn-:her,lluuauus Sz de nafe ‘umwglf-lmrﬂ

Ovag Netz GmbH (05.05.2020)

Beschlussempfehlungen

zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Die Transformatorenstation istim Bebauungsplan enthalten. Eine Ubernahme der Kabel
ist nicht erforderlich, da diese in der StralRenparzelle liegen.

zu 2. und 3.: Den Anregungen wird entsprochen.

zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Der Entwurf des Bebauungsplanes sieht entlang der SudetenstralRe keine Anpflanzun-

gen mehr vor.
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10.

ovag Metz GmbH Seite 2 zum Schreiben vom 05.05.2020

Soliten zusatzliche Anderungen notwendig werden, bittlen wir Sie die Stadt Linden zu informieren,
dass diese sich mit uns in Verbindung setzt Ein Angebot fur diese zusatzlichen Anderungen werden
wir der Stadt vorlegen. Die Kestenregelung erfolgt ebenfalls gemal giltigem Wegenutzungsvertrag,

Bel Veranderungen an den bestehenden Anschiissen oder bei evenluell zusatzlich benatigien
Anschilssen bitten wir die Stadt Linden mogliche Investoren zu informieren, dass diese sich
frishzeitig rmit unserer Fachabteilung in Friedberg - Tel. 06031/82-1088 — in Verbindung setzen

Eine Aussage, wie die Anschlisse fir das geplante Wohngebiet und dem Gewerbegebiet an unser
Metz ausgefihit werden kann, ist bei unserer Stellungnahme noch micht moglich. Gespriche
zwischen Investor und der zustandigen Fachabteilung haben noch nicht stattgefunden.

Fir Fragen hierzu biften wir Sie die Stadt zu informisren, dass diese sich direkt mit unseser
Fachabteilung in Friedberg - Tel. 06031/82-1098— in Verbindung setzt

For die Versorgung des geplanten Waohngebietes mit elektrischer Energie halten wir den Bau von
einer kundenmgenean Transformatorenstation fur erforderlich. Einen geeigneten Standort haban wir
in den beigefoglen Plan eingezeichnet. Hierzu benttigen wir eine Fldche van 5 m Braite * 6 m Tiefe
mit einem Kanalanschiuss an der rechten vorderen Grundstockseite. Neben der zeichnerischen
Darstellung im Bebauungsplan bitten wir textlich aufzunehmen, dase innerhalb der Flache fir
Versorgungsaniagen mit der Zweckbestimmung Elektrizitat (Trafestation), bauliche Anlagen die
einzuhaltenden Grenzabstande nach Landesbauordnung unterschreiten dirfen. Die for einen Antrag
auf Abweichung nach § 73 HBO notwendige nachbarschaftiche Einverstandniserkldrung wird
dadurch ersetzt und ein besonderes Anhtren durch die Bauaufsichtsbehtrde kann entfallen. Die
Station ist gem. Anlage zu § 63 HBO baugenehmigungsfrei. For Rlckfragen, den Standort
betreffend, setzen Sie sich bitte frihzeitia mit unserer Fachabieilung in Friedberg - Tel 06031/82-
1231 = in Verbindung.

Wir bitten die Stadt Linden, uns das Grundstick zu gegebener Zeit kostenlos zur Verfigung zu
stellen. Das Grundstiick bleibt weiterhin im Eigentum der Stadt; wir werden fOr den Bau, den Betrieb
und Unterhalt der Transformatorenstation eine beschrankt parsonliche Dienstbarkeit zu unseran
Gunsten eintragen lassen

Solte ein externer Ausgleich erforderlich werden, bendtigen wir fur eine abschlielende
Stellungnahme die genaue Lage der Ausgleichsflache sowie Angaben Uber Art der
Ersatzmaltnahmean.

Fur den Fall, dass ErschlieBungsarbeiten notwendig werden, bitten wir zum gegebanen Zeitpunkt
um Information dber das mit der Planung und Projektierung dieser Arbeiten beauftragte
Ingenieurbire, damit unsererseits eine termingerechte Umsetzung notwendiger Erweiterungen oder
Veranderungen des elekirischen Netzes gewahrleistet warden kann

Wenn unsere Belange bericksichtigt werden, haben wir keine Einwande gegen diesen
Flachannutzungs- und Bebauungsplan.

Mit freundlichen GroRen
U "LE I‘%Eﬂft "
Matalie Spitznag

ovag Netz Grmbl

Anlage

zu 5.: Die Ausfiihrungen werden zur Kenntnis genommen.
Die Kabel bleiben im &ffentlichen Bereich.
zu 6.: Der Anregung wird entsprochen.
zu 8.: Die Ausfiihrungen werden zur Kenntnis genommen.

Die Investoren werden gebeten, sich friihzeitig mit der ovag Netz GmbH in Verbindung
zu setzen.

zu 8.: Die Ausfiihrungen werden zur Kenntnis genommen.

Die Investoren werden der ovag Netz GmbH die erforderliche Flache zu gegebener Zeit
zur Verfugung stellen, sofern sich dies im weiteren Verlauf der Planung als erforderlich
erweisen sollte. Einer besonderen Festsetzung im Bebauungsplan bedarf es hierfir
nicht, denn es handelt sich um eine sonstige Nebenanlage i.S. § 14 Abs. 2 BauNVO,
die auch zugelassen werden kénnen, soweit flr sie im Bebauungsplan keine besonde-
ren Flachen festgesetzt sind.

zu 9.: Der Anregung wird entsprochen.

zu 10.: Der Anregung wird entsprochen.

Die ovag Netz GmbH wird friihzeitig beteiligt.
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Anlage zur Stellungnahme der ovag Netz GmbH
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Linden, Stadtteil Grof-Linden
Anderung des FNP und BP Nr. 84 “Am Bahnhof"
Kampfmittelbelastung und -rdumung

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Auswertung der beim Kampfmittelraumdienst vorliegenden Kriegsluftbilder hat ergeben,
dass sich dag im Lageplan naher bezeichnete Gelande am Rande eines Bombenabwurfge-
biets befindet.

Vom Vorhandensein von Kampfmitteln auf selehen Flachen muss grundsitzlich ausgegangen
werden.

In den Bereichen, in denen durch Nachkriegsbebauungen bereits bodensingreifende Bau-
malnahmen bis zu siner Tiefe von mind. 5 Metern durchgefilhrt wurden sind keine Kampf-
mittalrdurnmafinahmen natwendig.

Bei allen anderen Flachen ist eine systematische Uberprifung (Sondieren auf Kampimittal)
vor Beginn der geplanten Abbrucharbeiten, Bauarbeiten und Baugrunduntersuchungen auf
den Grundsticksflichen bis in einer Tiefe von 5 Meter (ab GOK 1IWX) edorderlich, auf denen
bodensingreifende MaBnahmen stattfinden. Hierbei soll grundsitzlich eine EDV-gestiitzte
Datenaufnahme erfolgen.

Sofern die Flache nicht sondierfihig sein sollte (2.8, wg. Auffillungen, Versiegelungen ader
sonstigen magnetischen Anamalien), sind aus Sicherheitsgrinden weitere Kampfmittel-
riummalnahmen vor bodeneingreifenden Bavarbeiten edforderlich.

Es ist dann notwendig, einen evtl. vorgesehenen Baugrubanverbau (Spundwand, Berliner
Verbau usw ) durch Sondierungsbohrungen in der Verbauachse abzusichern. Sofern eine

sendierfahige Messebene verliegt, sallen die Erdaushubarbeiten mit einer Flichensondie-
rung begleitet werden,

Regierungsprisidium Darmstad Serdcensiton Fristanbriafiastan:
Luisenplacz 2, Kallagiangebiude Mo - Do B0 w1830 Uk Luimanplat 2

S4203 Darrstads Firaitag B0 b 15:00 Uke &4283 Darmstadt
brrtmerigt: Talafon: D&151 12 0 {Zanirale) CFandiche Varsahrmitsal:

weon p-damstadthessorde Tabetfan: DE151 12 6347 {allgemain] Haltestalls Luissnplae: 2-

Regierungsprasidium Darmstadt, Kampfmittelrdumdienst (29.04.2020)

Beschlussempfehlung

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Sie werden in die Plankarte zum Entwurf des Bebauungsplanes aufgenommen, um in

dessen Vollzug entsprechend Berlicksichtigung zu finden.
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Zu lhrer eigenen Sicherheit sollven Sie sich bescheinigen lassen, dass die Kampfmittelriu-
mungsarbeiten nach dem neuesten Stand der Technik durchgefihrt wurden. Der Bescheini-
gung ist ein Lageplan beizufiigen, auf dem die untersuchten Flichen dokumentiert sind, Wei-
terhin ist das varwendete Detektionsverfahren anzugeben.

Fur die Dokumentation der Raumdaten beim Kampfmittelriurndienst des Landes Hessen
wurde das Datenmodul KMIS-R entwickelt. Wir bitten Sie, bei der Beauftragung des Dienst-
leisters auf die Verwendung des Datenmoduls KMIS-R hinzuweisen,

Hierfir ist es erforderlich, dass die Gberpriiften und gerdumten Flachen artlich mit den
GaufifKriger Koordinaten eingemessen werden.

Wir bitten Sie nach Abschluss der Arbeiten um Ubersendung des Lageplans und der KMIS-
R-Datei, welche Sie durch die von Ihnen beauftragte Fachfirma erhalten.

Das Datenmaodul KMIS-R kénnen Sie kestenlos von der nachstehenden Intemetseite des
Kampfmittelraumdienstes downloaden:

(Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr, Kampfmittelriumdienst)

Die Kosten fir die Kampfmittelriurmung (Aufsuchen, Bergen, Zwischenlagern) sind vom An-
tragsteller/Antragstellerin, Interessenten/|nteressentin oder sonstigen Barachtigren (z.8. Ei-
gentdmer/Eigentimerin, Investor/investoring zu tragen. Die genannten Arkeiten sind daher
von diesen salost bei einer Fachfirma in Auftrag zu geben und zu bezahlen.

Fir die Dokumentation der durchgefiihrten Kampfmittelrdumung werden die arlichen
GauB/Kriger-Koordinaten bendtigt.

Bei der Angebaotseinholung oder der Beauftragung einer Fachfirma bitte ich immer
das v. g. Aktenzeichen anzugeben und eine Kopie dieser Stellungnabme belzufigen.

Als Anlage (bersende ich lhnen die Allgemeinen Bestimmungen fiir die Kampfmittelriu-
mung im Lande Hessen,

Da Kampfmittelraumarbeiten im Voraus schwer 2u berechnen sind, halte ich die

Abrechnung der Leistungen nach tatsdchlichem Aufwand fir unumginglich. Dies ist in jedam
Falle Voraussetzung fiir eine positive Rechnungsprifung zum Zwecke der Kostenerstattung
durch den Bund gem, Nr. 3. der Allgemeinen Bestimmungen fir die Kampfmittelrdumung.

Eine Kopie des Auftrages bitte ich mir zur Kenntnisnahme 2uzusenden,
Den Abtransport - ggf. auch die Entschirfung - und die Vernichtung der gefundenen
Kampfmittel wird das Land Hessen -Kampfmittelrdumdienst- weiterhin auf eigene Kosten

lbernehmen.

Sie werden gebeten, diese Stellungnahme in allen Schritten des Bauleit- bzw. Planfeststel-
lungsverfahrens zu verwenden, sofern sich keine wesentlichen Flachendnderungen ergeben.
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Mit freundlichen Grifen
Im Auftrag

ges. Ju rgan Lora ng
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Ihre Machrichi vom:

Diatum 05, Mai 2020

Bauleitplanung der Stadt Linden;
higr: Bebauungsplan Nr. 68 ,,Am Bahnhof* im Stadtteil GroBen-Linden

Stellungnahme im Verfahren nach § 4 (1) BauGB

Ihr Schreiben vom 03.04.2020, hier eingegangen am 07.04.2020

Sehr geehrte Damen und Herren,
aus Sicht der von mir zu vertretenen Belange nehme ich zur o.g. Bauleit-
planung wie folgt Stellung:

Obere Landesplanungsbehérde
(Bearbeiterin: Frau Bernhardt, Dez. 31, Tel.: 0641/303-2428)

Mit dem Planverhaben sollen auf einer innerértlichen, rd. 2,1 ha groien
Flache entlang der Schienenstrecke der Main-Weser-Bahn u.a. Wohnbau-
flachen ausgewiesen und damit der Bau von Mehrfamilienh&usern vor-
bereitet werden. Makgeblich fir die raumordnerische Beurteilung des
Vorhabens sind die Vorgaben des Regionalplans Mittelhessen 2010
(RPM 2010). Dieser stellt den geplanten Geltungsbereich als Vorrangge-
biet (VRG) Siedlung Bestand sowie im Bereich der Bahnanlagen als Fern-
verkehrsstrecke Besfand dar.

Die Planung entspricht grundsatzlich Ziel 5.2-5 RPM 2010, wonach vor der
Ausweisung neuer Siedlungsflachen der Bedarf an Siedlungsflichen vor-
rangig in den VRG Siedlung Bestand durch Verdichtung der Bebauung und
durch Umnutzung bereits bebauter Fldchen zu decken ist. Durch die un-
mittelbare Lage entlang einer bestehenden Fernverkehrsschienenstrecke

Hausanschif Sanicezeian: Fratenbrisfasion:

35300 Giefban « Landgral-Fhilipp-Platz 1= 7 Mo -Do  08:00 = 18:30 Ukr 35390 GiaBan
Postanschrift Fraiag 08:00 - 15:00 Lk Landgral-Fhilpp-Flalz 1 = 7
Sanl Gealban - Posbiach 10 08 31 oder nach Verginbanang

Teledonzentrale: D844 303-3 -~

Zaniraes Telalas 0841 303-2197 [iig telefonische Versnbarung cines -

Zenirae E-Mal: poststolisgepgl hesson o porsanichen Gesprachalamrs witd g g =

Aricngl PmEC e T iBEaen g8 ampfohlen

Regierungsprasidium Giefden, Dez. 31 (06.05.2020)

Beschlussempfehlungen

vgl. Seite 43

Bebauungsplan Nr. 68 ,Am Bahnhof*

Seite 42



=%

ergeben sich jedoch besondere Anforderungen im Hinblick auf die Wahrung
gesunder Wohnverhaltnisse (vgl. Grundsatz 5.2-6 RPM 2010). Laut Plan-
unterlagen ist eine Schallimmissionsprognose beauftragt, die Ergebnisse
sollen Eingang in die Planung finden, indem entsprechende Schallschutz-
malinahmen festgesetzt werden. Die Prognose ist im weiteren Verfahren
vorzulegen.

Gemalk Ziel 7.1.1-1 RPM 2010 ist das bestehende Schienennetz (ein-
schlieBlich bestehender Haltepunkte) fur den Fern- sowie den Regional-
bzw. Nahverkehr zu sichern und bedarfsgerecht zu modermnisieran bzw.
auszubauen, Die in der Regionalplankarte ausgewiesenen Femverkehrs-
sowie Regional bzw. Nahverkehrsstrecken Bestand schlielfen unabhingig
van den im Einzelfall noch durchzufiihrenden fachgesetzlichen Verfahren
im raumlich eng begrenzten Bereich ihres Verlaufes andere, der Funktion
als Schienenstrecke entgegenstehende, Raumanspriiche aus, um die
Option fir Ausbaumanahmen zu erhalten (Ziel 7.1.1-2 RPM 2010).

Fur die hier betroffene Femverkehrsstrecke der Main-Weser-Bahn ist ge-
malk Ziel 7.1.1-3 RPM 2010 der Bau eines 3. und 4. Gleises vorgesehen.
Um die rdumlichen Voraussetzungen fur Ausbaumalnahmen zu gewshr-
leisten, ist folglich die unmittelbare Umgebung der Trasse von entgegen-
stehenden Raumnutzungen — insbesondere von Hochbauten sowie wei-
teren baulichen Anlagen - freizuhalten. Zwar wird in den Planunterlagen
dargelegt, dass der FNP der Stadt Linden bereits Gstlich der bestehenden
Schienenstrecke .geplante Bahnanlagen® fir den Ausbau eines dritten
Gleises darstelit und damit der Bebauungsplan einem Ausbau nicht entge-
genstehe. Ob der Bau eines dritten und ggf. vierten Gleises jedoch éstlich
oder westlich der bestehenden Bahntrasse erfolgen wird, kann bislang nicht
beurteilt werden. Daher sind auf beiden Seiten der Trasse entsprechende
Bereiche freizuhalten; im &stlichen Bereich des geplanten Geltungsbereichs
umfasst dies insbesondere die ehemaligen Gleisanlagen (in der Plankarte
offenbar als linienférmige Signatur dargestellt, jedoch nicht erldutert).

In der vorliegenden Form ist die Planung daher nicht mit den Zielen der
Raurmordnung vereinbar.

Grundwasserschutz, Wasserversorgung
(Bearbeiterin: Frau Zalzadeh, Dez. 41.1, Tel.: 0641/303-4147)

Gegen das geplante Vorhaben bestehen aus Sicht der von mir zu vertre-
tenen Belange keine Bedenken. Das Plangebiet befindet sich auferhalb
eines amtlich festgesetzien Wasserschutzgebiates,

Oberirdische Gewdsser, Hochwasserschutz
{Bearbeiter: Herr Deuster, Dez. 41.2, Tel.: 0641/303-4169)

Gewdsser, deren Gewésserrandstreifen sowie amtlich festgesetzte Uber-
schwemmungsgebiete werden durch das o.g. Vorhaben nicht berihrt.
Somit bestehen aus meiner Sicht fir die zu vertretenden Belange keine
Bedenken gegen das Vorhaben.

zu 1.: Der Anregung wird entsprochen.

Die Schallimmissionsgutachten wird Oberen Landesplanungsbehdérde zur Prifung vor-
gelegt.

zu 2.: Die Bedenken werden zuriickgewiesen.

Der Bundesverkehrswegeplan 2030 sieht fiir den Abschnitt Wetzlar-GielRen (Berg-
werkswald)-Friedberg eine ,Blockverdichtung” vor. Hintergrund ist die Entlastung des
Mittelrheintals in der Verbindung vom Mittelmeer zur Nordsee (Mailand-Rotterdam). Der
Bau zusatzlicher Gleise ist nach Auskunft der DB Netz AG nicht geplant.

Ein Ausbau der Main-Weser-Bahn im Streckenabschnitt des Regierungsbezirks Mittel-
hessen ist im Bundesverkehrswegeplan nicht enthalten.

Von HS Ingenieure, Linden, wurde dennoch ein Regelquerschnitt erarbeitet, der zeigt,
dass im Bedarfsfall beidseitig des Bestandes jeweils noch ein Gleis angeordnet werden
kann. Die hierfur erforderliche geringfiigige Verschiebung der Baugrenzen wird im Ent-
wurf des Bebauungsplanes berticksichtigt.

Diese Informationen wurden an die Obere Landesplanungsbehdrde weitergegeben. Die
Obere Landesplanungsbehérde hat hierzu mit E-Mail vom 23.06.2020 folgende ergan-
zende Stellungnahme abgegeben: ,Unabhangig von der Frage, ob derzeit seitens der
Deutschen Bahn AG konkrete Planungen fiir den Bau eines dritten und vierten Gleises
entlang der Main-Weser-Bahn im Bereich Grof3en-Linden bestehen, formuliert der guil-
tige Regionalplan Mittelhessen 2010 das Ziel, die raumlichen Voraussetzungen fir ei-
nen eventuellen spateren Ausbau zu gewahrleisten.

Die beiden Querschnittsdarstellungen zeigen, dass der Bau eines 3. Gleises - inklusive
der bendtigten Begleitanlagen - einen Abstand von 8,15 Metern von der Gleismitte des
bestehenden westlichen Gleises bendtigt. Entsprechend der Darstellung im Lageplan
vom Juni 2020 sowie im B-Plan-Entwurf vom Marz 2020 wird dieser Bereich Uber die
gesamte Lange von Hochbauten freigehalten, was die spatere Errichtung eines weiteren
Gleises grundsatzlich erlaubt. (Unberilcksichtigt sind dabei mdglicherweise notwendige
Larmschutzmafinahmen.)

Unter der Voraussetzung, dass die in diesen beiden Planen dargestellten Gebaudegren-
zen nicht weiter nach Osten verschoben werden, kann das Planvorhaben mit den Vor-
gaben des Regionalplans vereinbart werden.*

zu 3. und 4.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
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Kommunales Abwasser, Gewdssergiite
(Bearbeiter: Herr Hering, Dez. 41.3, Tel.: 0641/303-4217)

Da eine separate Ableitung des Niederschlagswassers nur mit sehr hohen
Kosten und Aufwand mdglich ist, wird der Entwasserung im Mischsystem
unter den im Bebauungsplan genannten Vorgaben flr das Niederschlags-
wasser zugestimmt.

Aus Sicht der von mir vertretenen Belange bestehen gegen den Bebau-
ungsplan daher keine Bedenken.

Industrielles Abwasser, wassergefihrdende Stoffe, Grundwasser-
schadensfille, Altlasten, Bodenschutz

Nachsorgender Bodenschutz
(Bearbeiter: Herr Frensch, Dez. 41.4, Tel.: 0641/303-4274)

Die Altflachendatei ist Teil des Bodeninformationssystems nach § 7 des
Hessischen Altlasten- und Bodenschutzgesetzes (HARBodSchG), Dort sind
die den Bodenschutzbehdrden bekannten Informationen zu Altstandorten,
Altablagerungen, altlastenverdéchtigen Flachen, Altlasten, Grundwasser-
schadensfillen und schadlichen Bodenverdnderungen hinterlegt. Die Daten
werden von den Kemmunen, den Unteren Bodenschutzbehdrden (UBB),
den Oberen Bodenschutzbehdrden (RP) und dem Hessischen Landesamt
fur Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) erfasst, gemeldet und ggf.
aktualisiert.

Nach entsprechender Recherche ist festzustellen, dass sich im Planungs-
raum keine entsprechenden Flachen befinden.

Da die Erfassung der v. g. Flachen in Hessen zum Teil noch nicht flachen-
deckend erfolgt ist, sind die Daten in der AFD ggf. nicht vollstandig.
Deshalb empfehle ich Ihnen, weitere Informationen (z. B. Auskiinfte zu
Betriebsstillegungen aus dem Gewerberegister, bisher nicht erfasste ehe-
malige Deponien) bei der Unteren Wasser- und Bodenschutzbehdrde des
Landkreises Giellen und bei der Stadt Linden einzuholen.

Den Hinweis in der Begriindung auf eine vorgesehene Untergrundunter-
suchung im Hinblick auf mégliche Altlasten

10 ARsblagerungen und Allisten

e in den Jahren vor 1842 bis 1575 abge0aubs Manganerz wirds mil ainer Feldbahn 2u oer Veradesiels
narcheh des damalgen Bahrralsgebaudes getrachl. Neben dem ehen Burcgebiude des Wegemeisiers
el dam Kohlebunker der Feldoahn (unter der Temasse am Bouleplatz) zeugt noch de Hshanlags des
Baugrundes kir die Mehw AR day Algamainan Wolhng van des Mutrung. Che
Altflacher. warder vor Beginn der Bebawung uniersuct. Das Untersuchungsprogramm wird mil dem R
giarungaprigdom Gisllen ubphrrrm.

nehme ich zustimmend zur Kenntnis. Ich bitte, mir gin entsprechendes
Untersuchungskonzept zur Abstimmung vorzulegen.

Hinweis:
Uber die elektronische Datenschnittstelle DATUS online steht den Kommunen
ebenfalls FIS-AG (kommunal beschrinkt) zur Verfigung. Nach § 8 Abs. 4 HAN-

zu 5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
zu 6. und 7.: Die Ausfiihrungen zur Kenntnis genommen.

Nach der zwischenzeitlich durchgefiihrten Erkundung (IGU Wetzlar, 09/2020) besteht
aus umwelttechnischer Sicht aktuell kein akuter Handlungsbedarf.

Nur fiir den Bereich eines anhand von Luftbildern im ndrdlichen Teil der Abgrabung
identifizierten ehem. Tanklagers ist eine lokale Gefahrdung der Umweltmedien Boden,
Bodenluft und Grundwasser nicht auszuschlieen. Hier wird die Durchfiihrung von ori-
entierenden Untersuchungen empfohlen. Diese werden rechtzeitig vor Beginn der Bau-
mafnahmen mit dem Dezernat 41.4 abgestimmt.

Die Untersuchung wird dem Regierungsprasidium Gielen mit Bekanntgabe der Ent-
wurfsoffenlage zugesandt.
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BodSchG sind Gemeinden und dffentlich-rechiliche Entsorgungspfiichtige ver-
pliichtet, die ihnen vorifegenden Erkenntnisse zu Altfidchen dem HLNUG so0 zu
libermitteln, dass die Daten im Bodeninformationssystem nach § 7 erfasst werden
kannen, Digs hat in elektronischer Form zu erfalgen

Auch die Untersuchungspflichiigen und Sanierungsverantworllichen sind verpfiich-
tet, die von ihnen vorzulegenden Daten aus der Untersuchung und Sarerung der
verfahrensfithrenden Behdrde in elektronischer Form zu dbermitteln.

Wenden Sie sich bitte an das HLNUG oder entnehmen Sie weitere Infos sowie
Instalfations- und Bedienungshimvelse unter:

hitps:{www. hinug defthemen/altiasten/datus him

Vorsorgender Bodenschutz
(Bearbeiterin: Frau Wagner, Dez. 41.4, Tel.: 0641/303-4277)

Boden ist wie Wasser und Luft eine unersetzbare Ressource und Lebens-
grundlage fir Tiere, Pflanzen und Menschen. Der Boden erfilit vielf4ltige
und essentielle natirliche Funktionen. Die Funktionen des Bodens sind auf
Grundlage des Bundesbodenschutzgesetzes nachhaltig zu sichern ader
wiederherzustellen.

Daher sind zur Erstellung des Umweltgutachtens aussagekraftige Boden-
beprobungen von einem nachgewiesen sach- und fachkundigen Gutachter
zu vemrichten und hinsichtlich der Bodenfunktionserflllungsgrade zu bewer-
ten, da die Fldche im BodenViewer Hessen nicht beschrieben ist. Die durch
das Planvorhaben verlustierten oder verminderten Bodenfunktionen sind
darzustellen sowie Vermeidungs- und VeminderungsmaBnahmen aufzu-
flihren,

Es wird zur Versiegelung von Béden kommen, was zu einem Tofalverlust
der Bodenfunktionen an dieser Stelle fithrt.

Entsprechend § 2 Abs. 4 der Hessischen Kompensationsverardnung (KV)
vom 26.10.2018, gilig ab 10.11.2018, soll soweit méglich eine schutzgut-
bezogene Kompensation auch hinsichtlich der Bodenfunktionsver-
luste erfolgen. Angemessene Kompensationsmalnahmen und deren
Bewertung finden sich in der Arbeitshilfe ,Kompensation des Schutzguts

Boden in der Bauleitplanung nach BauGB* (HLNUG Heft 14, 2018).

Erosion:

Im Hinblick die Erosionsgefahrdung bei Hanglage, die zu einer signifikanten
schadlichen Bodenveranderung fiihren kann, sind individuelle Schutzmafi-
nahmen zu beschreiben.

Kommunale Abfallwirtschaft, Abfallentsorgungsanlagen

(Bearbeiterin: Frau Goy, Dez. 41.4, Tel.: 0641/303-4368)

Aus abfallbehérdlicher Sicht bestehen keine Bedenken gegen das bauleit-
planerische Vorhaben, sofern folgende Auflagen beachtet werden:

= In etwa 400 m Entfernung befindet sich der Wertstoffnof Andre Starmm
Groflen-Linden, an dessen Standort sowohl Abfélle zwischengelagert
als auch behandelt werden. Es empfiehlt sich, den Betreiber in die
zuklnftige Planung, insbesondere vor dem Hintergrund immissions-
schutzrechtlicher Belange, einzubeziehen.

zu 8.: Die Ausfiihrungen werden zur Kenntnis genommen.

Es wurde bereits in der Begriindung zum Vorentwurf des Bebauungsplanes darauf hin-
gewiesen, dass es sich bei dem iberwiegenden Teil des raumlichen Geltungsbereiches
um eine gewerbliche Konversionsflache handelt. Fir den Bau der Bahnanlagen wurde
das Gelande hier um bis zu 6 Meter abgegraben. Die Abgrabung ist vor Giber 100 Jahren
erfolgt. Naturliche Bodenprofile sind hier nicht mehr vorhanden, eine Beprobung ist da-
mit nicht erforderlich.

zu 9.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Der Standardtext trifft auf den Bebauungsplan ,Am Bahnhof“ nur eingeschrankt zu, da
die vorhandenen Bdden im Bereich der ehem. Erzverladung keinen natirlichen Aufbau
mehr aufweisen.

Auch ist auf § 2 Abs. 4 KV hinzuweisen, der folgenden Wortlaut hat: ,Soweit mdglich
soll eine schutzgutbezogene Kompensation im Sinne der in § 7 Abs. 1 Nr. 2 des Bun-
desnaturschutzgesetzes genannten Naturglter, auch hinsichtlich der Bodenfunktions-
verluste, erfolgen. Kompensationspflichten aus unterschiedlichen Rechtsbereichen sind
soweit moglich auf derselben Flache umzusetzen. Der Abstand vom Eingriffsort soll des-
halb 50 Kilometer nicht Gberschreiten. Die Neuinanspruchnahme von Flachen ist zu mi-
nimieren. Ausgleich fir Versiegelungen ist vorrangig durch Entsiegelungen zu erbrin-
gen. Befristete Eingriffe sind vorrangig nach deren Abschluss durch eine naturnahe Ge-
staltung der Eingriffsflache zu kompensieren.”

Die Fundstelle besagt also nur, dass bei der Kompensationsplanung auch Bodenfunkti-
onsverluste mdglichst ausgeglichen werden sollen und dies mdglichst auf der Flache,
auf der auch die Eingriffe in die Vegetation und die Tierwelt ausgeglichen werden. Die-
sem Auftrag tragt der Bebauungsplan Rechnung.

zu 10.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Ein weiterfihrender Handlungsbedarf besteht vorliegend nicht, da, soweit erforderlich,
nach der Bebauung verbleibende Hohenunterschiede selbstverstandlich nach dem
Stand der Technik abgefangen werden. Eine Erosionsgefahrdung ist damit nicht zu be-

firchten.

zu 11.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
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« Sofern im Rahmen von Erdarbeiten im Plangebiet eine Entsorgung von
Gleisschotter nétig wird, sind die Richtlinie 880.4010 der Deutschen
Bahn (Bautechnik; Verwertung von Altschotter) sowie der Erlass des
Hessischen Ministeriums fur Umwelt, landlichen Raum und Verbrau-
cherschutz vam 28.10.2005 (Az.: Il 2 100.g.08.38) zur Herbizidbe-
lastung und -untersuchung zu beachten und anzuwenden. Der Gleis-
schotter darf nur Ober dafir zugelassene Entsorger entsorgt werden
(Abfallschlisselnummern gemal AVVY: 17 05 07" oder 17 05 08).

« Gleisschotter und Erdaushub sind getrennt zu lagern, zu untersuchen
und zu entsorgen. Dies gilt auch fir ggf. anfallende sonstige Abfille.

+ Bei Bau,- Abriss- und Erdarbeiten im Plangebiet sind die Vorgaben
im Merkblatt ,Entsorgung von Bauabfillen' {Baumerkblatt, Stand:
01.09.2018) der Reglerungsprasidien in Hessen zu beachten {www.rp-
giessen.hessen.de, Umwelt & Natur, Abfall, Bau- und Gewerbeabfall,
Baustellenabfille).
Das Baumerkblatt enthalt Informationen im Hinblick auf eine ordnungs-
gemale Abfalleinstufung, Beprobung, Trennung und Verwertung/Be-
seitigung von Bauabfilien (z. B, Bauschutt und Bodenaushubmatenial
sowie gefahrliche Bauabfélle, wie z. B. Asbestzementplatten).
Downloadlink:
https:ffumwelt.hessen de/sites/defaultfiles/media/hmuelvibaumerkblatt
2018-09-01.pdf -

Begriindung: Gleisschotter ist héufig mit Schadstoffen belastet (z. B. Her-
bizide, MineralGlkohlenwasserstoffe, PAK etc.). Ebenso kann nicht ausge-
schlossen werden, dass der Unterbau und die Randbereiche der Bahn-
strecke ebenfalls Belastungen aufweisen. Die Nebenbestimmungen dienen
der Einhaltung der Erzeugerverpflichtungen nach den §5 7 und 15 des
Kreislaufwirtschafisgesetzes zur Sicherstellung einer ordnungsgematen
Entsorgung der Abfalle.

Die Zuardnung des Abfalls zu einem Abfallschliissel erfolgt gemaR § 2 Abs.
2 der Abfallverzeichnis-Verordnung.

Die Pflicht zur Getrennthaltung der Abfalle ergibt sich aus dem Getrannt-
haltungsgebot und Vermischungsverbot nach § 9 des Kreislaufwirtschafts-
gesetzes.

Immissionsschutz Il
(Bearbeiter: Herr Rupp, Dez. 43.2, Tel.: 0641/303-4374)

Nach Durchsicht der Planunterlagen zum Vorentwurf des o. g. Bebauungs-
plans wird aus immissionsschutzrechtlicher Sicht auf Folgendes hinge-
wiesen;

1. Eine abschliefende Stellungnahme kann erst nach Vorlage der Schall-
immissionsprognose beziglich der Verkehrsbelastung durch die an das
Flangebiet angrenzende Bahnanlage erfolgen. Mit den in der Begrin-
dung beschriebenen Malinahmen zum Umgang mit der erhéhten Larm-
einwirkung aus dem Schienenverkehr sollten magliche Konflikte jedoch
groftenteils IGsbar sein.

Der Wertstoffhof liegt im rdumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 59 ,Ni-
kolaus-Otto-StraRe” aus dem Jahr 2007 und ist dort als Gewerbegebiet ausgewiesen.
Der Abstand von wie in der Stellungnahme angesprochen rd. 400 m zwischen dem Rand
des Wertstoffhofes und der nachstliegenden Baugrenze des Allgemeinen Wohngebietes
ist, zumal unter Bertcksichtigung des zwischenliegend geplanten eingeschrankten Ge-
werbegebietes, so groRzligig bemessen, dass es hier keiner weiteren immissions-
schutzrechtlichen Betrachtung bedarf.

zu 12. und 13.: Den Anregungen wird entsprochen.

Da die angesprochene Vorgehensweise dem Stand der Technik entspricht, bedarf es
keiner weitergehenden Festsetzung im Bebauungsplan.

zu 14.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Mit den Bauarbeiten werden nur qualifizierte Unternehmen beauftragt, denen das ange-
sprochene Merkblatt bekannt ist und die dieses auch entsprechend beriicksichtigen.

zu 15.1.: Die Ausfiihrungen werden zur Kenntnis genommen.

Die Schallimmissionsprognose wird dem Dezernat 43.2 mit Bekanntgabe der Entwurfs-
offenlage zugesandt.
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2, Das geplante Allgemeine Wohngebiet grenzt nérdlich sowie nordwest-
lich unmittelbar an &in bestehendes Gewerbegebiet an, was dem
Trennungsgrundsatz des § 50 BlmSchG zundchst entgegensteht.

r himmissi
Durch die unmittelbare Néhe von Gebieten mit gegensaizlichen Nut-
zungen wird das Gewerbegebiet z. T. tagsUber aber insbesondere
zur Nachtzeit u. U. weiter eingeschrinkt, bezogen auf die potentiell
mégliche Nutzung der Gewerbefldchen. Ein in einem Gewerbegebiet
méglicher Nachtbetrieb wird auf einigen Flachen nur noch mit starken
Einschrénkungen beziglich des Schallschutzes realisierbar sein.

Luftreinhaltung:

Die Anforderungen an die Emission von Luftschadstoffen verscharfen
sich dahingehend, dass aufgrund der Geb&udeh&hen ggf. hohe Ableit-
bedingungen geschaffen werden missen, sofern sich entsprechend
emittierende Anlagen ansiedeln wollen.

Hinweis:

Die Mutzungen in dem im nordwestlichen Anschluss bestehenden Ge-
werbegebiet werden griltenteils jedoch bereits zum jetzigen Zeitpunkt
durch das angrenzende Waohngebiet entsprechend eingeschrankt.

3. Das im nérdlichen Plangebiet vorgesehene Gewerbegebiet sollte aus
Griinden der Gebietsvertraglichkeit als ein eingeschranktes Gewerbe-
gebiet (GEe)" ausgewiesen werden.

4. Die Flachen fur Stellplatze (St und GS{) zwischen dem geplanten
Wohngebiet und dem geplanten bzw, dem bestehenden Gewerbegebiet
sollten aus darstellerischen Gesichispunkten gaf. nicht explizit als All-
gemeines Wohngebiet ausgewiesen werden. Ein Schutzanspruch flr
diese Flachen besteht ohnehin nicht, da dort keine Immissionsorte im
Sinne der TA L&rm entstehen kénnen,

Immissionsschutz Il
(Bearbeiterin: Frau Dr. Wesp, Dez. 43.2, Tel.: 0641/303-4436)

Aus Sicht der Larmaktionsplanung bestehen bzgl. des Vorhabens erheb-
liche Bedenken durch die unmittelbare Lage zur Main-Weser-Bahn als kar-
tierte Haupteisenbahnstrecke. Ein potentieller Larmkonfliktpunkt wird wahr-
scheinlich durch den Bau der Mehrfamilienhéuser generiert, Die Schall-
immissionsprognose ist zur weiteren Beurteilung notwendig und deshalb
nachzureichen.

Aktiver Schallschutz in Form von Larmschutzwénden sollte als Manahme
des Larmschutzes geprilft werden.

Beraaufsicht
(Bearbeiterin: Frau Zapata, Dez. 44.1, Tel.: 0641/303-4533)

Bei Baumalnahmen im Bereich der o. g. Bauleitplanung ist auf Spuren
ehemaligen Bergbaus zu achten; ggf. sind entsprechende bauliche Siche-
rungsmalnahmen zu treffen.

zu 15.2.: Die Ausfiihrungen werden zur Kenntnis genommen.

Das Gewerbegebiet liegt im rAumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 38
~Gewerbegebiet Friedrich-Ebert-StralRe/Sudetenstralle”, der von der Stadtverordneten-
versammlung der Stadt Linden am 02.11.1999 als Satzung beschlossen worden ist. Der
Bebauungsplan weist entlang der hier in Rede stehenden Gewerbegrundstiicke in der
LudwigstralRe eingeschranktes Gewerbegebiet aus. Hier sind nur Gewerbebetriebe zu-
lassig, die das Wohnen nicht wesentlich stéren, d.h. die sich hinsichtlich ihres Emissi-
onsverhaltens an dem in einem Mischgebiet zuldssigen Storgrad orientieren. Das Ne-
beneinander von eingeschranktem Gewerbegebiet und Allgemeinem Wohngebiet ent-
spricht dem Trennungsgrundsatz.

zu 15.3.: Der Anregung wird entsprochen.

Es wird festgesetzt, dass in dem Gewerbegebiet nur nicht wesentlich stérende Gewer-
bebetriebe zuldssig sind. Es handelt sich hierbei um Betriebe, die auch in einem Misch-
gebiet zulassig waren. Der Trennungsgrundsatz des § 50 BImSchG, nach dem bei
raumbedeutsamen Planungen und MafRnahmen die fiir eine bestimmte Nutzung vorge-
sehenen Flachen einander so zuzuordnen sind, dass schadliche Umwelteinwirkungen
auf die ausschlielich oder liberwiegend dem Wohnen dienenden Gebiete so weit wie
mdglich vermieden werden, ist gewahrt.

zu 15.4.: Der Anregung kann nicht entsprochen werden.

Die Stellplatze sind den Nutzern des allgemeinen Wohngebietes vorbehalten, eine Zu-
ordnung, die durch die gewahlte Art der Festsetzung dokumentiert wird. Die Festung ist
auch deshalb erforderlich, um die Flachen in die Bemessungsgrundlage fir die Berech-
nung von Grund- und GeschoRflachenzahl einbeziehen zu kénnen. Schliellich scheidet
die alternative Ausweisung als private Verkehrsflache aus, da hierfiir eine separate Zu-
fahrt zur Sudetenstrale festzusetzen ware. Auch die Flache dieser Zufahrt wirde aus
der Bemessungsgrundlage fallen. Der Bemessungsgrundlage ist vorliegend besonderes
Augenmerk zu widmen, da die Grinflachen entlang der Sudetenstrale aufgrund von
Anregungen aus der Offentlichkeit als Griinflaiche ausgewiesen werden und damit eben-
falls aus der Bemessungsgrundlage ausscheiden.

zu 16.: Die Ausfiihrungen werden zur Kenntnis genommen.
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Der Geltungsbeareich liegt im Gebiet von zwei erloschenen Bergwerksfel-
dem, in denen bergbauliche Untersuchungsarbeiten durchgeflhrt wurden.
Die ortliche Lage dieser bergbaulichen Arbeiten ist hier nicht bekannt,

Landwirtschaft
(Bearbeiter: Herr Meisinger, Dez. 51.1, Tel.: 0641/303-5125)

Bezlglich der mir vergelegten Planunteriagen zur o. g. Bauleitplanung
werden aus Sicht der Belange Landwirtschaft und Vorsorgender Boden-
schutz weder Anregungen noch Hinweise vorgetragen.

Obere Naturschutzbehérde
(Bearbeiterin: Frau Ruppert, Dez. 53.1, Tel.: 0641/303-5592)

Von der Planung werden keine nach §§ 23 und 26 BNatSchG ausgewie-
senen oder geplanten Schutzgebiete beriiht.

Bauleitplanung
{Bearbeiterin: Frau Wagner, Dez. 31, Tel.: 0641/303-2353)

Aus planungsrechtlicher und stadtebaulicher Sicht weise ich auf folgendes
hin:

= Gemil § 1 Abs. 3 BauGB haben die Gemeinden Bauleitpldne aufzu-
stellen, sobald und soweit es fiir die stadiebauliche Entwicklung und
Ordnung erforderlich ist. Das Planungserfordemis ist nachzuweisen, d.h.
die stadtebaulichen Grinde, die fur die Planung sprechen und somit ein
offentliches Interesse begriinden, sind nachvaollziehbar darzulegen.

Planziel der Bauleitplanung ist die Reaktivierung einer Gewerbebrache
(ehem. Erzverladung) durch die Ausweisung eines Aligemeinen Wahn-
gebietes sowie eines Gewerbegebietes im Bereich zwischen der Sude-
tenstralte und den Gleisanlagen der Main-Weser-Bahn am &stlichen
Ortsrand des Stadtteils Grofen-Linden. Hierdurch sollen insbesondere
die planungsrechtlichen Voraussetzungen fir die Errichtung von 8 Mehr-
familienhduser geschaffen werden,

Die geplante Folgenutzung dieser Gewerbebrache entspricht zwar
grundsatzlich der Intention des BauGB zur weiteren Starkung der Innen-
entwicklung, da eine Neu-Inanspruchnahme von bisher land- oder forst-
wirtschaftlich genutzten Flachen fir Siedlungszwecke dadurch nicht er-
forderlich ist. Allerdings ist die Ausweisung von Wohnbauflichen bzw.
eines Allgemeinen Wohngebietes direkt angrenzend an die bestehende
Bahntrasse aus stadiebaulicher Sicht - insbesondere im Hinblick auf die
Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhéltnisse gemai § 1
Abs. 6 Nr. 1 BauGB - kritisch zu beurteilen. Aufgrund der vorhandenan
Bahnlinie, die evitl. auch noch ausgebaut wird (Planung 3./4. Gleis?) sind
immissicnsschutzrechtliche Konflikte nicht auszuschlielen.

Das Ergebnis der beauftragten Schalltechnischen Untersuchung bileibt
abzuwarten.

Die Schallimmissionsprognose wurde erstellt und wird dem Dezernat 43.2 mit Bekannt-
gabe der Offenlage des Bebauungsplanentwurfes zur Prifung vorgelegt.

Der Bau von Larmschutzwanden wurde gepriift, aber verworfen, da diese sowohl von
ihrer Lange (Uberstandsléangen gegen seitlichen Schallleintritt erforderlich) als auch von
ihrer H6he einen massiven Eingriff in das Stadtbild darstellen und hinsichtlich ihrer ab-
schirmenden Wirkung gegenliber der gewahlten Kombination aus stadtebaulichen
Schallschutz und passiven Schallschutz keine Vorteile bringen wiirden.

zu 17.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Sie werden zur Berulcksichtigung im Vollzug des Bebauungsplanes, dem eigentlichen
Adressaten, in der Begriindung hierzu bemerkt.

zu 18. und 19.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
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Die weitere Siedlungsflichenentwicklung in Linden soll nach dem wirk-
samen Flachennutzungsplan der Stadt Linden (2003) im Bereich dstlich
der Bahnstrecke (W1 / Nérdlich Breiter Weg") bzw. nordwestlich der
Ortslage von Groften-Linden (VW4) erfolgen, in diesen Bereichen sind
im Fléchennutzungsplan entsprechend ,Wohnbauflachen (Planung)”
dargestelit. Die Wohnsiedlungsentwicklung und somit die Ausweisung
von Wohnbaufldchen sollte daher auch vorrangig in diesen Bereichen
erfolgen

In der Begrindung wird jedoch die (bisherige) koemmunale Siedlungs-
flachenplanung nicht thematisiert. Eine Uberprifung dahingehend, ob
das geplante Vorhaben (Bau von Mehrfamilienhdusem) auch in diesen
Bereichen realisiert werden kdnnte, ist offensichtlich nicht erfolgt.

In der Plankarte wird das im @stlichen Bereich verwendete Planzeichen
{ehem. Gleisanlage?) in der Legende nicht erldutert; unter den ,Bau-
ordnungsrechtlichen Gestaltungsvorschriften” fehlt die in der Nutzungs-
schablone verwendete Abkirzung ,FD” fur die hier entsprechend erliu-
terte . Zuldssige Dachform — hier: Flachdach®,

Die Plankarte sollte daher nochmals Gberpriift und die Legende gaf. zur
Klarstellung Oberarbeitet bzw. ergénzt werdan,

Die inhaltlichen Anforderungen an den Umweltbericht nach §§ 2, 2a
BauGB wurden durch die BauGB-Novelle 2017 geandert.
Die in der Anlage 1 (zu § 2 Abs. 4 und §§ 2a, 4c) genannten Angaben —

entsprechend der akiuellen Vorgaben (Gliederung) gemal der Fassung

der B - | = sollten nun mindestens inhaltlicher Bestand-
teil des Umweltberichtes sein.

Im Umweltbericht ist gema Nr. 3b der Anlage 1 2u § 2 Abs. 4 und §§
2a, 4dc BauGB das geplante Monitoring-Konzept zu beschreiben, Nach
§4c S. 1 2 Hs BauGR ist nunmehr Gegenstand der Uberwachung auch
die Durchfiihrung von Darstellungen oder Festsetzungen nach § 1a Abs.
3 5. 2 BauGB und von Manahmen nach § 1a Abs. 3 S. 4 BauGB.

Durch die BauGE-Novelle 2017 haben sich u.a. auch wesentliche Ande-
rungen und somit weitere Anforderungen im Zusammenhang mit dem
Beteiligungsverfahren nach § 3 Abs. 2 BauGB (Offenlage) ergeben:

1. Fiir den Regelfall bleibt es bei einer Auslegungsfrist von einem
Monat; mindestens jedoch muss die Auslegungsfrist nun 30 Tage
betragen. Dies ist bei der Berechnung der Frist fiir die Offenlage —
insbesondere bei einem Fristbeginn im Februar sowie am 30./31.
Januar = zu beachten.

2. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes ist eine angemessen |angere
Auslegungsdauer zu wahlen.
Nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2d BauGB ist es fiir die Rechtswirk-
samkeit des Bauleitplans unbeachtlich, wenn bei Vorliegen eines
wichtigen Grundes nicht flr die Dauer einer angemessen |&ngeren
Frist ausgelegt worden ist und die Begriindung fiir die Annahme des
Michtvorliegens eines wichtigen Grundes nachvollziehbar ist.
Damit diese Planerhaltungsvorschrift ggf. zur Anwendung kommen
kann, sollten die Gemeinden generell festhalten, ob und aus welchen
Grinden aus ihrer Sicht kein wichtiger Grund vorliegt, der eine Ver-
l&ngerung der Auslegung erfordert.

zu 20.: Die Ausfiihrungen werden zur Kenntnis genommen.

Die Begriindung zum Entwurf des Bebauungsplanes wird um die angeregten Ausfih-
rungen erganzt. Gegen die Inanspruchnahme der im wirksamen Flachennutzungsplan
bereits dargestellten Wohnbaufladchen (Planung) sprechen insbesondere die Belange
der Landwirtschaft. Hingewiesen sei in diesem Zusammenhang darauf, dass der Bun-
desgesetzgeber in den vergangenen Novellen des Baugesetzbuches die Inanspruch-
nahme von Flachen fur die Landwirtschaft deutlich erschwert hat. Die Flachen zwischen
der Sudetenstral’e und der Main-Weser-Bahn waren in die Betrachtung einzubeziehen,
nachdem absehbar war, dass sie von Bahnbetriebszwecken freigestellt werden. Die
Freistellung ist inzwischen erfolgt, der Bescheid datiert auf den 11.03.2020.

zu 21.: Der Anregung wird entsprochen.

Bei dem angesprochenen Planzeichen handelt es sich um die Umgrenzung der Flachen
fur besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwir-
kungen (Plan ZV Nummer 15.6.) Die Lesbarkeit wird im Entwurf des Bebauungsplanes
verbessert.

zu 22.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Der zwischenzeitlich vorliegende Umweltbericht entspricht den Vorgaben der Anlage 1
zum BauGB.

Bebauungsplan Nr. 68 ,Am Bahnhof* Seite 49



24.

9-

3. Nach § 4a Abs. 4 Satz 1 BauGB sind der Inhalt der ortsliblichen Be-

kanntmachung nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB und die nach § 3 Abs.
2 Satz 1 BauGB auszulegenden Unterlagen (verpflichtend) zusétz-
lich in das Internet einzustellen und Uber ein zentrales Internetpor-
tal des Landes zugénglich zu machen. Der Verpflichtung zur Einstel-
lung in das Internet ist genigt, wenn der Inhalt der Bekanntmachung
und die auszulegenden Unterlagen, etwa (ber das Internetportal der
Gemeinde, fur die Offentlichkeit auffindbar und abrufbar sind.

Die Gemeinde sollte in geeigneter Weise dokumentieren, dass die
Unterlagen dber das Internet auffindbar und abrufbar waren; hierfr
kommen auch technische Méglichkeiten (z.B, Screenshots) in
Betracht.

Mach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2& BauGB ist es fir die Rechtswirk-
samkeit des Bauleitplans unbeachtlich, wenn der Inhalt der Bekannt-
machung und die auszulegenden Unterlagen zwar in das Intemet
eingestellt, aber nicht Uber das zentrale Internetportal des Landes
zuganglich sind, Bei einem Verstoll gegen die origindre gemeindliche
Verpflichtung zur Einstellung in das Internet handelt es sich somit um
einen beachtlichan Fehler.

Das Zentrale Internetportal fiir die Bauleitplanung Hessen fur
die Verpflichtung nach dem Baugesetzbuch 2017 ist unter dem Link
https.//bauleitplanung.hessen.del verfiigbar.

25. Das Fachdezernat Dez. 53.1 — Obere Forstbehtrde — wurde von lhnen im

Verfahren nicht beteiligt.

Mit freundlichen Griiten
Im Auftrag

. §

VWagner

zu 23.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
Sie werden bei der Offenlage des Bebauungsplanentwurfes beriicksichtigt.
zu 24.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Der Entwurf des Bebauungsplanes wird auch in das zentrale Internetportal fir die Bau-
leitplanung Hessen eingestellt.

zu 25.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Eine Beteiligung der Oberen Forstbehdrde war nicht erforderlich, da sich weder im rdum-
lichen Geltungsbereich noch im Anschluss hieran Wald befindet
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Anderung des Flichennutzungs- und Bebauungsplans Nr. 68 ,Am Bahnhof*

Friihzeitige Beteiligung der Behtirden und sonstiger Trager &ffentlicher Belange geman
§ 47 Abs. 1 BauGB

Abwassertechnische Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der aktuellen SMUSI-Berechnung (Stand 2013) ist das Plangebiet nur zum Teil als bestehende
Entwésserungsflache im Mischsystem anthalten.

Die Entwasserung des Plangebietes ist laut Inrem Vorentwurf im Mischsystem (ber die varhan-
denen ortlichen Entwésserungsaniagen geplant. Eine Entwasserung im Trennsystem ist nicht
maglich. Eine eventuelle Regenwassermiickhaltung wird derzeit noch von Innen geprift.

Zur Beurteilung der geplanten Entwasserung war eine SMUSI-Nachberechnung erforderlich. Die
dafir benétigten Angaben teilten Sie mir am 20.04. 2020 per E-Mail mit:

® 0,2 ha Gewerbegebiat: BUrogebdude, versiegelte Flache max. 160 m? Versiegelungs-
grad max. 0,6 geplant

¥ 1,0 ha Wohngebiet: 8 MFH, 300 Personen, versiegelte Flache max. 800 m*, Versiege-
lungsgrad max. 0.6 geplant

¥ 0,5 ha Verkehrsflichen: versiegelte Fliche 500 m?, Versiegelungsgrad 1,0 Bestand

Der 0. g. MaBnahme kann aus abwassertechnischer Sicht zugestimmt werden. Das Flangebiet
kann aus Sicht der Schmutzfrachtberechnung sowohl im Trennsystem als auch im Mischsystem
entwassert werden,

Wir verweisen jedoch auf die gesetzlichen Vorgaben des § 55 WHG in Verbindung mit § 37 HWG
und bitten um Prifung, ob eine Enfwésserung im Trennsystem mit Anschluss an das Wohngebiet
Mérdlich Breiter Weg" méglich ist.
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Wasserverband Kleebach (04.05.2020)

Beschlussempfehlungen

zu 1.: Die Ausfiihrungen werden zur Kenntnis genommen.

Bebauungsplan Nr. 68 ,Am Bahnhof*

Seite 51



Im Planungsraum sind keine verbandseigenan Gbertrtlichen Entwésserungsanlagen des Was-
B zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Die érilichen Entwasserungsaniagen befinden sich im Eigentum der Stadt Linden. Wir weisen
darauf hin, dass im Zuge der Entwésserungsplanung des Weiteren die hydraulische Bemessung

der &rtlichen Entwa e R zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Wir bitten Sie, uns an der weiteren Planung zu beteiligen. Um Beachtung wird gebeten Die hydraulische Bemessung der értlichen Entwésserungsanlagen wurde gepriift. Es
sind bei gedrosselter Abgabe ausreichend Reserven fir den Anschluss des allgemeinen

Mit freundlichen Grilben Wohngebietes und des Gewerbegebietes gegeben.

im Auftrag

Uershiu By

Kerstin Bull
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Beteiligung der Offentlichkeit gemiR § 3 Abs. 1 BauGB

Vorbemerkung

Im Zuge der Auslegung (20.04.2020 bis 29.05.2020) des Bebauungsplanvorentwurfes
~Am Bahnhof“ sind bei der Stadt 17 Stellungnahmen.

Neben den Stellungnahmen des Fahrgastverbandes PRO BAHN, Regionalverband Mit-
telhessen, der Fraktion von BUNDNIS90/DIE GRUNEN und der Biirgerinitiative ,Griine
SudetenstralBe - Initiative fir ein griines Linden” handelt es sich nahezu ausnahmslos
um Privatpersonen aus der ndheren Umgebung des Planstandortes bzw. der Stadt Lin-
den.

Stellungnahmen im Rahmen von Bauleitplanverfahren kdnnen Anregungen und Beden-
ken enthalten. Beide Begriffe setzen voraus, dass sie ein substantiiertes Vorbringen zum
Gegenstand haben, dass auch zum Gegenstand einer Prifung gemacht werden kann.
Die zulassigen Stellungnahmen zu einem Bebauungsplanentwurf beschranken sich
nicht auf die beabsichtigten planerischen Festsetzungen als solche, sondern erstrecken
sich auch auf deren Vollzug, weil dieser mit dem Bebauungsplan untrennbar verbunden
ist. Stellungnahmen ohne direkten Bezug zu dem Bebauungsplan sind allerdings nicht
abwagungsrelevant. Die in den eingegangenen Stellungnahmen enthaltenen Anregun-
gen und Bedenken wurden daher Uberprift, inwieweit sie fur den vorliegenden Bebau-
ungsplan von Bedeutung sind. Aufgrund von Mehrfachnennungen wurden Themenbl6-
cke gebildet und anschlieRend Beschlussempfehlungen zu diesen Themenbldcken er-
arbeitet.

Alle Stellungnahmen liegen den Mitgliedern der stédtischen Gremien im Wortlaut vor.
Aus Grinden des Datenschutzes wurden die Stellungnamen der Privatpersonen aber
nummeriert, Namen und Anschriften unkenntlich gemacht. Die Liste, die die Zuordnung
der Nummern zu den Absendern ermdglicht, liegt nur dem nicht-6ffentlich tagenden Ma-
gistrat vor.
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Postfach 10 0T 28
“«0 Fahrgastverband 35337 GieBen

—‘“:,fr PRO BAHN Tel.: 06441 | 3631899

s Fax: 0B441 ! SEE8880

. Mail : mittelhessen@pro-bahn-hessen.de
Regionalverband Mittelhessen www.pro-bahn-hessen.de

22 * 35237 Giedien ! .

Th Jraft

Magistrat der Stadt Linden Fliodsrweg 17

Bauamt 35633 Lahnaw

z.Hd. Herrn Wiirz Mabil: 0170 / 4412354

Konrad-Adenauer-Str, 25 Mait thomas krafi@pre-bahn-hessan.de
35440 Linden

Bankverndung:

Walksbank Lauterbach-Schiz

IBAN: DE35 5199 0000 2150 6562 09
BIC. GENODES1LE1

Gieften, 28.05.2020

Stellungnahme im Rahmen der Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses
gemil § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB)
Beteiligung der Beteiligung der Offentlichkeit gem3R § 3 Abs. 1 BauGB

Bauleitplanung der Stadt Linden, Stadtteil Grofien-Linden Anderung des
Flachennutzungsplanes und Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 8 ,,Am Bahnhof*

Sehr geehrier Herr BUrgermeister Kanig,

sehr geehrter Herr Wirz,

sehr geshrie Stadiratinnen und Stadtrite des Magistrats,
sehr geehrte Damen und Herren Stadiverordnate,

wir nehmen im Rahmen der Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses zum Bebauungsplan Nr.
68 .Am Bahnhof' Stallung,

Die vorgesehene Bebauung befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft zur Main-Weser-Bahn. Es
ist festzustellen, dass die Zukunft dieser Hauptstrecke im bundesdeutschen Bahnnetz nicht im
heutigen technischen und baulichen Bestand zu sehen ist und daher Entwicklungspotential braucht,

Wir wizen in dem Zusammenhang auf den Bundesverkehrswegeplan 2030 (aktuelle Fassung 2018)
hin und zwar auf das Projekt Mr.

2-004-V03  Korridor Mittelrhein Zielnetz 1
(umfasst u.a. .......ABS KilnHagen-Siegen-Hanau)

Hier izt eindeutig von einem Ausbau der Main-\Weser-Bahn, auch im Stadtbereich Linden die Rede,
Die Textpassage heillt in der Edduterung an entsprechender Stelle

.. Wetzlar - Giefien-Bergwald - Friedberg .........

Mit der Bezeichnung Bergwald ist der Bergwerkswald gemeint.
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Beschlussempfehlungen

vgl. Seite 55
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==.5 Fahrgaslvprband
=7 PRO BAHN

Ragionalverband Mitelhossan

Erl&uterung;
Zur Entlastung des Mittelrheintals sollen Glterzige zwischen dem Rheinland/Raum Kéln und dem

GroBraum Rhein'Main ab Trolsdorf Ober die Siegstrecke bis nach Siegen gefilhrt werden,
!:lﬂﬂiLIﬂmQBnd iber die Dillstrecke bis nach Wetzlar bzw. Wetzlar-Dutenhofen, Die Verbindungskurve
in GieBen-Kieinlinden soll ertiichtigt und die Einfddelung in die Main-Weser-Bahn ausgebaut werden,

zur Anhbrung B-Plan Nr. 68, Sttt Linden - 20.05.2020 ~Selte 2

Das gerade neu entstehende Brickenbauwerk der A 485 steht der Bundesverkehrewegeplanung
2030 also unmittelbar entgegen und wird durch einen Erganzungsdurchlass fiir die Schiene erweitert
werden missen. Gof. muss die aktuell neue Bricke wieder abgebrochen und durch einen gréferen
Meubau ersetzt werden.

Der im Anfchlms folgende Abschnitt der Hauptstrecke der Main-Weser-Bahn ist somit
zwischen Gielen-Berg(werks)wald und Friedberg als Ausbaustrecke vorgesehen.

Soglich von Friedberg sollen die Giterzlge auf die Strecke nach Hanau abgelaitel werden, um den
Knoten Frankfurt am Main zu entlasten,

Fazit:

Die Errichtung von Gebduden im Stadtgeblet Linden, unmittelbar an der Bahntrasse, steht dieser
mittelfristigen Investition in die Schiene, welche der Bund als Infrastrukiureigentimer im Projekt als
~omrangigen Bedarf umsetzen miachle, deutlich enigegen. Letzflich bedeutet dies, dass
Abstandsfldchen zur vorhandenen Gleistrasse so weitreichend eingehalten werden missen, dass der
Ausbau der Main-VWeser-Bahn zwischen Giellen und Friedberg weiterhin méglich ist

Angesichts der Tatsache, dass das Thema Larm durch Gifterziige im Mittelrheintal, im Rheingau”
seit Jahren eine der bedeutenden offentlichen Diskussion und medialen Berichterstatiung ist, wird der
Ausbau der Alternativstrecken mit hoher Prioritét verfolgt werden, um den Giterverkehr von der See
{Seehafenhinterlandverkehr) sowie den transeurcpiischen Giterverkehr mwischen den Hafen der
Mordsee und des Mittelmeers (z.B. Roftterdam-Genua) auf deutlich besseren Trassen in und durch
Deutschland zu fiuhren. Die anderen europaischen Stasten wie die Schweiz, lalien und die
Miedeflands haben hierzu ihre Hausaufgaben bereits weitgehend gemacht. Deutschland ist mit der
Bereitstellung von Schienengliterverkehrsirassen weit im Hintertreffen,

Aufgrund der hohen Auslastung der Main-Weser-Bahn mit Personenverkehr, insbesondera im
Abschnitt Marburg-GieGen-Friedberg-Frankfurt, muss der zwangsldufige Ansatz eine Glaiserwei-
terung mit entsprachendam Larmsehutz sein,

Es kann sein, dass die Betrachtung des akiuefl aufzustellenden Lindener Bebauungsplans durch die
verschiedenen Konzemtsile der Deutschen Bahn nicht umfassend erfolgt. Eine weitreichende
Betrachtung im Anhérungsverfahren ist natirlich winschenswert. Des Weiteren ist uns nicht bekannt,
ob Organe angehdrt werden, welche den Bundesverkehrswegeplan 2030 mafgeblich in die
Bewertung einbeziehen. Dies ist aber dringend erforderlich, gar unausweichlich,

Als Vertreter der Fahrgaste, welche fur mehr Personen- und Schienengiterverkehr in Deutschland
eintreten, dies in dem Sinne, dass sich die Schienenverkehrsarten nichl gegenseitig blockiaren,
melden wir somit deutliche Badenken gegen den Bebauungsplan MNr. 68 Am Bahnhof* der Stadi
Linden an. Wir missen gemeinsam den Kampf gegen den Klimawandel durch eine Verkehrswende
gewinnen und dazu bedarf es einer besseren Main-\Weser-Eahn,

Mit freundlichen Grilen

!ﬂmmm [ﬂ'n.{ﬂ(—

Thomas Krait
Regionalvaorsitzender
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Die Ausfithrungen werden zur Kenntnis genommen.

Der raumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist von Bahnbetriebszwecken
freigestellt. Die Verfiigung des Eisenbahnbundesamtes datiert auf den 11.03.2020.

An der Stellungnahme der Deutschen Bahn AG vom 13.03.2020 waren auch die flr
Planung und Strecke zustandigen Fachabteilungen der DB Netz AG beteiligt. Bedenken
wurden keine vorgetragen.

SchlieRlich wurde eine Regelquerschnitt erarbeitet, der zeigt, dass im Bedarfsfall beid-
seitig des Bestandes jeweils noch ein Gleis angeordnet werden kann. Die hierfiir erfor-
derliche geringfiigige Verschiebung der Baugrenzen wird im Entwurf des Bebauungs-
planes bericksichtigt.
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Bauvorhaben Sudetenstralle, Bebauungsplan Nr. 68

Linden, 21.05.2020

Sehr gechrte Damen und Herren,

im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 68 ,Am Bahnhof" machen wir gegen
das Bauvorhaben folgende Einwendungen geltend.

Vorbemerkung

Bereits nach Bekanntwerden der ersten Plane formierte sich in der Stadt Linden ein breiter
Widerstand gegen das Vorhaben. Hauptkritikpunkt der geplanten Wohnbebauung war die
Sorge (ber eine Vernichtung des Grilnstreifens zwischen der Sudetenstralle und den
Bahngleisen.

Schnell wurde deutlich, dass sich der Unmut an genau dieser Flache kristallisierte, auch
wenn zahlreiche weitere Gegenargumente geduBert wurden. Umso dberraschender
erscheint es, dass der ausliegende Bebauungsplan Nr. 68 in diesem wesentlichen Punkt nicht
dem vorgesteliten Bebauungsvorschlag entspricht:

Breiter Konsens des Birgerwillens war, dass der flichendeckende Baumbestand der
&ffentlichen Griinfidiche entlang der Sudetenstrale keinesfalls fiir das Projekt geopfert
werden solle, Viel zu wichtig seien die grofen Bdume in Hinblick auf die Biodiversitat, den
Klimaschutz und als identititsstiftende Struktur — gerade weil in der Stadt auffallend wenig
alter Laubbaumbestand vorhanden sei. Daher wurde vom Investor anschliefend ein Wir
haben verstanden®” signalisiert und ein zweiter Entwurf entwickelt, Eine weitere
Biirgerinformationsveranstaltung stellte den Plan vor.

Das Thema der Bebauung sei nun ,Wohnen im Griinen” wurde da formuliert - der
eigentliche Griinstreifen solle sogar deutlich ,Bkologisch aufgewertet” werden. Denn:

Dor Bestand der Griinfliche solle nun bis auf kleine Bereiche erhalten bleiben. In den Plinen
war deutlich die , Bestands-Vegetation” fir weite Teile der Griinflache eingezeichnet, die
attraktive griine Aussicht der zukinftigen Bewohner in den alten Baumbestand wurde
hervorgehoben. Ein Ankauf der Grinflache durch den Investor sei nicht mehr vorgesehen,
hiek es, diese Fliche kénne und solle besser in 8ffentlicher Hand bleiben. Auf ausdriickliche
Machfragen wurde zugesichert, dass eine Bebauung wirklich ohne Zerstdrung oder Fillungen
in diesem Bereich umgesetzt werden kdnne. Da an wenigen Stellen vorhandene Vegetation
entfallen misse, seien etliche Nachpflanzungen mit Gkologisch wertvollen Baumarten

BUNDNIS90/DIE GRUNEN (21.05.2020)

Beschlussempfehlungen

vgl. Seite 57 ff.
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vorgesehen. Im Bebauungsvorschiag waren entsprechende Bereiche als ,Mehr-Bepflanzung”
gekennzeichnet. ,Das grine Band bleibt komplett stehen”, wurde Bilirgermeister Jérg Kbnig
im Nachgang der Veranstaltung in der Zeitung zitiert {https.//www. giessener-
allzameine.de/kreis-giessen/linden-ortB487 74 /linden-stadt-investor-reagieren-nach-kritik-
buergern-13162730.html; abgerufen am 15.05.2020), und: ,Es ist eine Aufwertung des
Grinstreifens”. Entgegen dem Investor wollte er sich damals aber noch nicht festlegen, ob
die Grilnfliche in 6ffentlicher Hand bleibe oder an den Investor iibergehen solle.

Der nun auslisgende Bebauungsplan weicht von den miindlich getroffenen Aussagen und
vom vorgestellten Bebauungsvorschlag wesentlich ab.

Der Griinstreifen ist im Plan komplett als private Grinfliche angegeben.

Es finden sich keine Hinweise auf den Erhalt von Bdumen, da im gesamten Flan lediglich
Vorgaben zu  Meupflanzungen” von Biumen enthalten sind, Mehr noch: Der vorhandene
flachendeckende Gehdlzbestand wird im Plan als ,70 % Blumenwiese” angegeben — dies
schliet einen alten Baumbestand mit nahezu 100 % Deckungsgrad villig aus.

Durch diesen Bebauungsplan wird der Baumbestand komplett zur Rodung freigegeben.

Dabel wird den Birgerinnen und Birgern fir das Projekt einiges abverlangt: Statt eines
eingewachsenen Straienzuges mit haushohen, alten Biumen (und dahinter ein freier Blick
iiber das Feld) soll die andere Stralenseite durch 4 Vollgeschosse (plus Garagen-Etage) eines
glebelhohen Wohnkastens abgeriegelt werden, Form und Gréfe des Bauwerks werden
ortshildprégend deutlich auch vom Lickebachtal aus erkennbar sein, Bewohner von 100
Wohnungen werden Linden an dieser Stelle beleben — obwohl die Ziele der stadtebaulichen
Entwicklung (Klimaschutz, sozialvertriglicher Wohnraum, Férderung von Biodiversitat und
Biotopvernetzung, Verkehrslenkung, ete.) in Linden noch nicht konkretisiert wurden.

Die Geb4udehihe von 204,5 m . NN — damit sogar etwas hoher als die restlichen Giebel in
der Sudetenstraie = wurde mit dem Erhalt der Bdume und Wegfall von Bauflache
legitimiert. Gegeniiber dem ersten Entwurf hat sich die geplante Geschosshohe von 3 auf 4
Wollgeschosse (plus Garagendeck) erhaht.

In Anbetracht eines solchen engagierten Projektes haben die Lindener Blirger zu Recht
erwartet, dass hier sorgsam Mutzen (d. h. die Schaffung von Wohnraum] und Belastung fiir
die &llgemeinheit abgewogen und die versprochenen Angaben umgesetzt werden.

Leider haben sich die Erwartungen nicht erfillt!

Im Einzelnen machen wir folgende Einwendungen geltend:

Urmwandlung von privater Fldche in Bautand

Entsprechend einer Vereinbarung des Stadtparlaments solien Baugebiete in Linden nur auf
Flichen ausgewiesen werden, die im Besitz der Stadt sind. Die Aufstellung des
Bebauungsplans Nr. 68 weicht davon ab, da hier Fliche im Privateigentum durch die
Umwandlung in Bauland aufgewertet wird. Eine Prifung und Abstimmung, ob und wieso
hier von dieser Regelung abgewichen werden kann, erfolgte nicht.

Die Bedenken werden zur Kenntnis genommen.

Der Auftrag der frilhzeitigen Beteiligung der Offentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB sowie
der Beteiligung der Behérden und sonstigen Trager Offentlicher Belange gem. § 4 Abs.
1 BauGB ist es, auf der Grundlage eines Vorentwurfes Informationen u.a. Gber den Um-
fang und den Detaillierungsgrad des Abwagematerials im Allgemeinen und der Umwelt-
prufung im Besonderen einzuholen. Die in den zum Vorentwurf des Bebauungsplanes
»-Am Bahnhof“ eingegangenen Stellungnahmen gedulRerten Bedenken waren Anlass die
im Gebiet stockenden Baume einzeln zu bewerten und die aus stadtékologischer Sicht
als ,erhaltenswert” eingestuften Bdume einzumessen. Sie werden im Entwurf des Be-
bauungsplanes als ,zu erhalten”i.S. § 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB festgesetzt.

Der ,Grinstreifen“ entlang der Sudetenstralie bleibt bis zur Einmindung der Ludwig-
straRe erhalten. Er wird als Offentliche Griinfliche mit der Zweckbestimmung Parkan-
lage in den Entwurf des Bebauungsplanes Eingang finden. Die Gehdlzstrukturen wer-
den bis auf eine Vorbehaltsflache fir Grabgéarten im nérdlichen Teil als ,zu erhalten®
festgesetzt. Von der Ausweisung ausgenommen werden nur die zur ErschlieBung der
geplanten Bebauung notwendigen Eingangsbereiche, wobei jedem Eingangsbereich
Stellplatze fiir Kurzzeitparker zugeordnet werden. Die Offentliche Griinflache bleibt im
Eigentum der Stadt Linden.

Die geplante Bebauung wird das Stadtbild verdndern. Um die Anderungen bezogen auf
die Bebauung in der Sudetenstralle zu verringern wird die Hohe der beiden mittleren
Mehrfamilienhduser gegentiber dem Vorentwurf um ein Geschoss reduziert. Die drei
stidlichen Mehrfamilienhduser weisen damit einheitlich nur noch drei Geschosse auf.
Nur das Mehrfamilienhaus nérdlich der Einmiindung LudwigstraRe bleibt bei vier Ge-
schossen. Die neuen Gebdude werden von Luickenbachtal aus zumindest teilweise
sichtbar sein. Allerdings geht der Blick vom Lickenbachtal aus nach oben, so dass die
Beeinflussung deutlich geringer ausfallt, als dies bei dem von dem Wirtschaftsweg ent-
lang der der geplanten Bebauung gegenuberliegenden Freizeitgarten nach unten ge-
henden Blick auf z.B. das Ensemble GieRener StralRe 118/120 der Fall ist.
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Sozialvertragliches Bauen

Bislang sind fiir die Fliche keinerlei Regelungen zur Zusammensetzung der
wohnbevilkerung getroffen worden, es werden keine Cuoten fiir sozialen Wohnungshau
oder sozialvertragliche Wohnungen angegeben. Zwar wurde ein solches Anliegen beim
Aufstellungsbeschluss geduBert (https://www. alessener-allgemeine. de/kreis-giesse Tinden-
ortB487 74/ linden-neue-wohnungen-geplan tes-haugebiet-rueckt-naeher-13195353. htrnl),
Ansatze fir eine konkrete Ausgestzltung fehlen jedoch bisher. Es ist kaum vorstellbar, dass
ein stidtebaulicher Vertrag nun nach Fertigstellung des Bebauungsplans noch makgebliche
Erfolge fiir soziales Wohnen wie Sozialwohnungen oder gedeckelte Mieten erwirken kann.
Dabei zeigt Linden gerade hier einen hohen Handlungsbeda rf: Die Stadt weist den hchsten
Bevalkerungszuwachs im Kreis GieBen auf, muss aber einen drastischen Rilckgang der
Sezialwohnungen verzeichnen (s. GEWOS Institut fiir Stodt-, Regional- und Wohnforschung
GmbH: Wohnraumversargungskonzept fiir den sozialen Wohnungsbau fiir den Londkreds
Gieflen — Bericht. Homburg 2017).

Klimaschutz und energieeffizientes Bauzn

Es fehlen konkrete Vorgaben zum energieeffizienten Bauen. Entsprechend Punkt 2 lassen
sich zu einem so spiten Zeitpunkt der Planung auch kaum engagierts Klimaschutzziele fir
den Bau umsetzen. Leider hat Linden sine Stelle fiir einen Klimaschutzmanager immer noch
nicht besetzen kinnen — an dieser Stelle fehlt der Stadt schmerzlich eine gute Beratung und
Koordinierung der Maglichkeiten und Handlungsfelder!

Zu der mit Planzeichen ,private Grinflache” bezeichneten Flache

Den Biirgern wurde durch den Investor Revikon signalisiert, dass die Grinfliche in
affentlicher Hand bleiben kénne — der Bebauungsplan sieht das nun anders vor und weist
die Fliche als private Griinfliche aus. Es bestehen dabei aber erhebliche Zwelfel am Erhalt
des Baumbestandes (s, Vorbemerkung” und Kap. ,Zu Punkt 2.4.1" sowie ,Zu Punkt 2.4.67).
Daher fordern wir den Verbleib der Griinfldche an der Sudetenstrale in Sffentlicher Hand.
Mur i Rahmen einer &ffentlichen Grinfliche behalt die Stadt die Kontrolle iiber den Erhalt
des Baumbestandes der Flache. Auch ein {wiinschenswertes) naturnahes, nachhaltiges
Pflegekonzept fiir die Flache als strukturgebender Bestandteil des grinen Bandes ist nur 50
denkbar. Es bestehen erhebliche Zweifel, dass entsprechende Planvorgaben auf Privatgrund
nachhaltig umsetzbar sind (5. dazu das Neubaugebiet ,Die Tranke": Auf dem Bebauungsplan
wurde auf Privatflichen sogar eine sog. Ausgleichsflache mit einer ein- bis rweischiirige
Mahd definiert. Eine entsprechende Umsetzung ist nicht erfolgt und ist an dieser Stelle auch
unrealistisch).

Gebdudehbhe

Den Biirgern wurde durch den Investor zugesichert, dass der Baumbestand als optisch
trennendes Element awischen dem geplanten Wehngebiude und der bestehenden
Bebauung Sudetenstrafie erhalten werden solle. Aber gerade fir den Erhalt der Biume
miisse die verbleibende Fliche hiher bebaut werden, um das Projekt rentabel zu halten. Da
allerdings im Bebauungsplan nun keine Baume als Bestand eingezeichnet sind, entf3lit diese
Begriindung.

zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Die Aufstellung des Bebauungsplanes ist mit den bisherigen Zielsetzungen vereinbar,
da die Belange der Stadt Linden vertraglich gesichert werden.

zu 3.: Die Bedenken konnen zuriickgewiesen werden.

Gegenstand der bisherigen Beteiligungsverfahren war nur der Vorentwurf des Bebau-
ungsplanes. Ziel der friihzeitigen Beteiligung der Offentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB
sowie der Behorden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB
ist es, die Informationen zu sammeln, die zur Erstellung eines auslegungsfahigen Ent-
wurfes gem. § 3 Abs. 2 BauGB erforderlich sind.

Der stadtebauliche Vertrag zur Sicherung der mit der Bauleitplanung verfolgten Ziele,
zu denen auch die Deckung des Wohnbedarfs von Bevdlkerungsgruppen mit besonde-
ren Wohnraumversorgungsproblemen (§ 11 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) z&hlen, muss hinge-
gen erst zum Satzungsbeschluss vorliegen.

zu 4.: Die Bedenken kdnnen zuriickgewiesen werden.

Fir die Ebene der Bauleitplanung besteht hier kein Handlungsbedarf, da die Bebauung
bereits nach den Vorgaben des Gebaudeenergiegesetzes, das ein neues, einheitliches,
aufeinander abgestimmtes Regelwerk fir die energetischen Anforderungen und an den
Einsatz erneuerbarer Energien zur Warme- und Kalteversorgung von Gebauden dar-

stellt, erfolgen wird. Das GEG stellt sicher, dass nur noch Niedrigstenergiegebadude ge-
baut werden.

zu 5.: Den Anregungen wird entsprochen.

Die angesprochene Grinflache bleibt mit Ausnahme der fiir die ErschlieRung erforderli-
chen Teilbereiche im Eigentum der Stadt Linden. Sie wird im Entwurf des Bebauungs-
planes als Offentliche Griinfldche mit der Zweckbestimmung ,Parkanlage” ausgewiesen

und die Gehdlze werden als ,zu erhalten” festgesetzt, um die stadtokologische Zielset-
zung zu dokumentieren.
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Die mit 204 5 m @i. NN bezeichnete zulissige Gebiudehdhe ist unverhiltnismaBig, Da die
vorhandene Bebauung Giebeldicher aufweist, ist ein geplante Neubau in dieser Hohe als
ortsuniiblich und unpassend zu bezeichnen. Da nur Vollgeschosse geplant sind, muss die
Gebaudehdhe um mindestens ein Stockwerk reduziert werden, um sich in den Bestand
einzugliedern.

Zu Punkt 2.1, Textliche Festsatzung

Das Gebiet der geplanten Wohnbebauung wird im Bebauungsplan als ,allgemeines
Wohngebiet” ausgewiesen. Der Investar hat das Projekt mit dem Argument vorgestelit,
zusitzlichen Wohnraum schaffen zu wollen. Damit dieser Zweck auch bestmdglich erflllt
wird, muss gepriift werden, ob die Fléche als ,reines Woh ngebiet” ausgewiesen werden
kann, Auf eine weitere Erhithung des Gerdusch- und Verkehrsaufkommens durch Liden,
Schank- und Spelsewirtschaften sowie nicht storende Handwerksbetriebe sollte zugunsten
der Anwohner in dieser begrenzt zuginglichen Lage auf jeden Fall in der Regel verzichtet
werden, zumal die Schaffung von echtem Wohnraum Prioritét haben sollte. Durch das
angrenzende Gewerbegebiet ist eine prinzipiell gewinschte Durchmischung im Wohnumfeld
bereits gegeben.

Zu Punkt 2.1.1 Textliche Festsetzung

Der Satz ist unvollstandig, es ist nicht ersichtlich, was neben der Versorgung dienenden
Laden, Schank- und Speisewirtschaften und nicht storenden Handwerksbetrieben noch
zuldssig sein soll.

Zu Punkt 2.4.1 Textliche Festsetzung

Wie in Luftbildaufnahmen zu erkennen ist, betrigt der Deckungsgrad der im Bebauungsplan
Mr. 68 als private Grinflaiche bezeichneten Fliche mit Laubgehdlzen — darunter viele
pragende Laubbaume — nahezu 100 %. Die Umwandlung von 70 % dieser Fliche in eine
Blumenwiese |4sst sich nicht in Ubereinstimmung mit dem Erhalt dieses Baumbestandes
bringen.

Der Bebavungsplan schreibt innerhalb dieser Fliache lediglich Neupflanzungen ven Baumen
vor: Damit wird der komplette Baumbestand zur Abholzung freigegeben, &in Erh alt von
Baumen ist im Bauplan nicht vorgesehen

Es ist hichst unwahrscheinlich, dass der lnvestor gine erlaubte Rodung nicht durchfiihren
wird, da dies Aufwand und Kosten der Baumalinahme erheblich reduzieren kann.

Punkt 2.4.1 steht im Widerspruch zum versprochenen Erhalt der Baume und damit ist die
wesentliche Bedingung fiir eine Birgerakzeptanz des Projekts und auch die Grundlage des
Aufstellungsbeschiusses hinfallig.

Die Auswirkung von Rodung und Neuanlage der Flache als Blumenwiese auf die Entwicklung
gines sog. ,Griinen Bandes” in Linden wurden nicht untersucht = obwoh| dieser Altbestand
der B4ume entlang der Bahnstrecke ein gesigneter Ausgangspunkt fiir das Grine Band ware
{5, dazu Gesamtstddtisches Integriertes Stodtentwicklungskonzept der Stadt Lnden, Abb. 62
sowie Jirg Bergstedt: Bistopschutz in der Praxis, Jahn Wiley & 5ons 2012, Kop. 4.6.2.4).
Bevar ein relevanter Baumbestand gerodet wird, sollten — auch entsprechand den
Empfehlungen des Bundesamtes fir Naturschutz (Bchm J, 8dhme C et al.: Urbones Griin in

zu 6.: Der Anregung wird wie folgt entsprochen:

Die beiden mittleren Mehrfamilienhauser werden um ein Geschoss reduziert. Damit dur-
fen die drei slidlichen Mehrfamilienhauser einheitlich nur noch drei Geschosse aufwei-
sen. Das nérdliche Mehrfamilienhaus bleibt viergeschossig, da es bereits nérdlich der
Einmindung LudwigstralRe und damit in einem stadtebaulich weniger sensiblen Ab-
schnitt steht.

zu 7.: Der Anregung wird entsprochen.

Innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes werden nur Wohngebaude errichtet. Die Si-
cherung erfolgt im Rahmen des stadtebaulichen Vertrages.

Die Ausweisung eines Reinen Wohngebietes ist aufgrund dessen Schutzanspruch ge-
gen u.a. Bahnldrm immissionsschutzrechtlich nicht darstellbar.

zu 8.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Wie bereits unter zu 7. ausgefiihrt, sollen in dem Allgemeinen Wohngebiet nur Wohn-
gebaude errichtet werden.

Allgemeine Wohngebiete i.S. § 4 BauNVO dienen vorwiegend dem Wohnen. Zulassig
sind Wohngebéaude, die der Versorgung des Gebiets dienenden Laden, Schank- und
Speisewirtschaften sowie nicht storenden Handwerksbetriebe, Anlagen fir kirchliche,
kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. Ausnahmsweise kdnnen dar-
Uber hinaus Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht stérende Gewerbe-
betriebe, Anlagen fir Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen zugelassen
werden.

Abweichend von dem Katalog regelmaRig zulassiger Nutzungen wird festgesetzt, dass
nur Wohngebaude und nicht stérende Handwerksbetriebe allgemein zulassig sind. La-
den, Schank- und Speisewirtschaften sowie Anlagen fir kirchliche, kulturelle, soziale,
gesundheitliche und sportliche Zwecke werden ausgeschlossen, da hierfiir z.B. in der
nahen Stadtmitte ein umfangreiches Flachenangebot zur Verfiigung steht. Ausgeschlos-
sen werden auch alle ausnahmsweise zuldssigen Nutzungen (aufRer Stromtankstellen
als Lademdglichkeit fiir Elektrofahrzeuge).
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10.

1.

der doppelten Innenentwicklung, F+E-Varhaben FKZ 3513820500, Bundesamt flir
Naturschutz, Bonn 2015,

httos:/fwww. bmu, de/fileadmin/Daten BMU/Pools/Forschungsdatenbank/fkz 3513 82 050
0 urbanes gruen _innenentwicklung bf.pdf, Kapitel 5) - generelle Ziele und Vorgaben zu
Erhalt und Entwicklung der Griinstrukturen genauer definiert werden, Im gesamtstadtischen
integrierten Stadtentwicklungskonzept der Stadt Linden ist als MaRnahme fir das Griine
Band bisher lediglich eine Bestandsaufnahme in Planung. Weitere Ausgestaltung des Bandes
sowie die drangenden Aspekte Klimaschutz und Biodiversit3tsstrategie fehlen bisher noch.

Es ist unverstandlich, dass Bestandsbiume hier fir eine Nachpflanzung fallen sollen, da die
dkologische Wertigkelt eng mit dem Baumalter verkn ipft ist und es Jahre dauern wird, bis
Nachpflanzungen einen Altbestand ersetzen kinnen

(http:/ frwrw, swild.ch/publi/Gloor 1dB 2018,pdf, abgerufen am 16.05.2020),
Daher sind die Biume entsprechend ihrer Zahl und Lage im Griinstreifen als Bestand 2u
kennzeichnen.

Zu Punkt 2.5.1 Textliche Festsetzung

Der Bebauungsplan schreibt innerhalb dieser privaten Griinflache lediglich Newpflanzungen
von Biaumen vor. Jedoch befindet sich hier bereits ein alter Baumbestand (siehe Kapitel ,Zu
Punkt 2.4.1). Vorhandene Biume missen daher entsprechend Anzahl und Standort im
Bebauungsplan als Bestand bezeichnet werden.

Notwendige oder ergiinzende Nachpflanzungen (z. B. in den mit ,Meupflanzungen®
bezeichnete Bereiche im Bebauungsvorschlag) missen ausschlieBlich mit heimischen
Laubgehdlzen durchgefihrt werden. Da vom Investor Revikon im vorfeld die ,mindere
dkologische Qualitat” der Gehdlze im Bestand kritisiert wurde (insbesondere die der
Robinien) sollte die angegebene Artenliste Arten mit besonders hohem Biodive rsitdtsindex
aufweisen [s. dazu Glohr 5, Hofbauer WM. G: Der kologische Wert von Stadthaumen
bezuglich der Biodiversitit, Jahrbuch der Baumpflege 2018, 22. Jg. 5. 33-48;

htto:/ fwww, swild.ch/publi/Gloor_JdB 2018 pdf, abgerufen am 16.05.2020), Die Artenliste
ist dahingehend zu priifen und entsprechend abzudndern,

Fiir eine dkologische Aufwertung miissen auch Arten mit reinem Zierwert vermieden
werden: Etliche Arten alter Bauerngérten bieten Nahrungsspezialisten der heimischen Fauna
kein passendes Angebot oder sind in Sorten ziichterisch so verdndert {,sterile Bliten"), dass
ihre dkologische Wertigkeit stark abgenommen hat. Die Liste sollte dementsprechend
abgesndert werden und sich nicht auf die Griinfliche, sondern lediglich auf die restlichen
Freiflichen beziehen,

Der genannte Verweis auf die Artenliste ist fehlerhaft: Die angegebenen Nummern 2.2.4.1
bis 2.2.4.3. existieren in der textlichen Fassung nicht!

Zu Punkt 3.2.4.1 Textliche Festsetzung

Die genannten Baumarten Amberbaum und Gingko sind keine heimischen Laubbiume und
gehBren daher eindeutig nicht in diese Liste. |hr Biodiversitatsindex ist zudem auferst gering

{Glohr 5, Hofbauer M. G: Der dkolegische Wert von Stadtbdumen beziglich der Biodiversitat,

Jahrbuch der Baumpflege 2018, 22. Jg. 5. 33-48;

zu 9.: Der Anregung wird entsprochen.
Die aus stadtokologischer Sicht als ,erhaltenswert® einzustufenden Baume wurden in-
zwischen einzumessen. Sie werden im Entwurf des Bebauungsplanes als ,zu erhalten®
i.S. § 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB festgesetzt.

zu 10.: Den Anregungen wird entsprochen.

Die Artenlisten werden wie angeregt fortgeschrieben.
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12.

13.

14.

15.

16.

http:/ forww . swild.ch/publi/Gloar JdB 2018.pdf, abgerufen am 16.05.2020) Da diese
trotzdem Eingang in die Artenliste gefunden haben, ist zu prifen, welche Kriterien der Liste
zugrunde gelagt wurden. Da der Investar eine dkologische Aufwertung der Flache durch
zusidtzliche Anpflanzungen angekiindigt hat, muss eine passende Artenliste mit
entsprechender Kempetenz erstellt werden.

Zu Punkt 3.2.4 3 Textliche Festsetzung

Sighe ,Zu Punkt 2.6.1: Die Liste muss dementsprechend abgedndert werden und darf sich
nicht auf die Griinflache, sondern nur die restlichen Freiflachen beziehen.

Zu Punkt 4.6.1 c} Textliche Festsetzung

Hinweis: Die Zeiten fiir Rodungen und Gehélzriickschnitte {dabei ist unbedingt der
Baumbestand entsprechend der ,Bestands-Vegetation im Bebauungsvorschlag zu erhalten)
miissen verbindlich singehalten werden, damit nicht wieder Fallungen nach dem 01.03.
durchgefihrt werden, wie zuletzt in Linden in der ersten Marzhalfte 2020 geschehen

i m-in-grossen-

linden-wird-im-mai-saniert 21486357, abgerufen am 15.05.2020k

Zu Punkt 4.6.1 d) und e) Textliche Festsetzung

Die Nummerierung ist nicht stimmig.

Bei Projektverstellung wurde als geschiitzte Art die Blaufligelige Odlandschrecke genannt,
die auf der Fliche angetroffen wurde. Jedoch wurde eingerdumt, dass bisher noch nicht zu
alien Jahreszeiten das Vorkommen weiterer relevanter Arten gepriift wurde. Daher muss
zunichst ein entsprechend vollumfangliches Gutachten vorgelegt werden. Nur so ist
sichergestellt, dass die Prifung alle Jahreszeiten umfasst, die Ergebnisse entsprechend
abgebildet sind, alle Belange entsprechend beriicksichtigt werden und sich die Birgerinnen
und Biirger ein umfassendes Bild Uber die Auswirkungen des Projekts machen kinnen.

Zu Punkt 4.6.1 g) Textliche Festsetrung

Der Bebauungsplan sieht vor, lediglich aktuell bewohnte und damit durch die BaumaBnahme
entfallende Ruhe- und Fortpflanzungsstitten zu ersetzen. Es entfallen aber in jedem Fall
potenzielle Ruhe- und Nistgelegenheiten — unerheblich, ob sie gerade genutzt werden.
Daher sollen am geplanten Neubau im Bebauungsplan Nist- und Fledermauskdsten
eingefordert werden.

Abschliefende Bemerkung

Immer miissen bei der ErschlieBung never Baugebiete vielfiltige Interessen gegeneinander
abgewogen werden. So wird im gesamtstadtischen integrierten Stadtentwicklungskonzept
der Stadt Linden die Aktivierung von Bauflchen mit hohem Handlungsbedarf angegeben -
allerdings ebenso die Sicherung des Baumbestandes und die Entwicklung und Erweiterung
von innerdrtlichen Griinflichen in Form eines ,Griinen Bandes”,

Gerade in diesem Spannungsfeld erschien die Umsetzung der Baumalnahme unter Erhalt
des Baumbestandes zunichst als eine fir die Allgemeinheit einigermaBen vertragliche
Lasung, obwohl noch erhebliche Zweifel bestehen bliehen, welche Auswirkungen das grofie

zu 11.: Den Anregungen wird entsprochen.

Die Artenlisten werden unter besonderer Beriicksichtigung der Stellungnahme Uberar-
beitet.

zu 12.: Die Anregung wird zur Kenntnis genommen.

Fir die Grundstucksfreiflachen der verbleibenden Baugrundstiicke wird festgesetzt,
dass diese zu begriinen und zu mind. 30% Flachenanteil mit einheimischen, standort-
gerechten Laubgehélzen zu bepflanzen sind.

zu 13.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Die gesetzlichen Vorgaben werden bei der Baufeldfreimachung eingehalten.

zu 14.: Die Ausfiihrungen werden zur Kenntnis genommen.

Die Artenschutzprifung ist abgeschlossen. Die Ergebnisse werden zeitgleich zur Aus-
legung des Bebauungsplan Entwurfes zu jedermanns Einsichtnahme bereitgehalten.

zu 15.: Der Anregung wird entsprochen.
An den geplanten Mehrfamilienhdusern werden zuséatzlich 15 Vogel- und Fledermaus-
kasten aufgehangt bzw. auf den Grundstiicksfreiflachen fest aufgestellt. Die Sicherung

erfolgt im stédtebaulichen Vertrag, da fir eine Festsetzung im Bebauungsplan der er-
forderliche unmittelbare Bezug zur Bodennutzung fehlt.
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Projekt auf die Stadtentwicklung (2.8, Verkehr) haben wird ader ob der geschaffene zu 16.: Die Bedenken konnen zuriickgewiesen werden.
Wohnraum dberhaupt entsprechende Wohngualitéten bieten kann.
Es sei an dieser Stelle nochmals auf die Aufgabe der bisherigen Beteiligungsschritte
Leider muss die Offenlegung des Bebauungsplans nun aber als starker Riickschlag fiir das hingewiesen. Ziel der friihzeitigen Beteiligung der Offentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB
Biirgervertrauen gewertet werden, da sich die Grundvoraussetzung maBgeblich gedndert sowie der Behdrden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB

hat. ist es, die Informationen zu sammeln, die zur Erstellung eines auslegungsfahigen Ent-

wurf . . i ind.
Es ist mehr als nachvollziehbar, wenn Biirgerinnen und Biirger das Vorgehen als Tauschung urfes gem. § 3 Abs. 2 BauGB erforderlich sind

empfinden.
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Forderungen an den Magistrat der Stadt Linden fiir den stddtebaulichen Vertrag fiir das Bauprojekt
-Am Bahnhof” in Linden — Zusammenfassung der gemeinsamen Besprechung mit Revikon und
Feldmann vom 29.11.2019

1

Grinstreifen voll erhalten, bis auf Fldchen filr 2 Parkbuchten innerhalb des Grinstreifens und
ginen Stichweg. Es ist auBardem sicherzustellen, dass der Granstreifen bzw. die Baume
wihrend der Bauphase und in Zukunft nicht zu Schaden kommen.

Mitbestimmung bei der Aufforstung und weiteren Gestaltung des Grinstreifens.

Verlegung der Kleingdrten auf die heutige Wiese in Richtung Gewerbegebiet/ Ludwigstraie
in fuBlaufiger Nahe fir die Bewohner der Sudetenstrale. Ein Wasseranschluss zur
Bewdsserung wird durch Revikon installiert.

Energiceffiziente Bauweise der Hauser, mind. KFW 55.

Zwanzig Prozent der Wohnungen bezahlbarer Wohnraum®, dazu mind. 3 Prozent der
‘Wohnungen barrierearm.

Entlastung der Sudetenstrae (und benachbarter Stralken) durch ein schliissiges Konzept filir
Midllentsorgung, Post, Paket- und andere Lieferdienste sowie Anfahrt Feuenwehr. Komplette
Einhausung der Miilltonnen. Zusatzich eine Paketstation fiir DHL z.B. in Hohe Boule-Club.
Mitgestaltungsmaoglichkeit der Barger fur ein Konzept zur Verkehrsberuhigung in der
Sudetenstrale (und den benachbarten Straen), u.a. Zebrastreifen in der Hohe des
Treppenaufgangs vom Bahnhof, regelmdRige Radarkontrollen mit wechselnden Standorten.
Einsicht in sémtliche Gutachten (Umwelt, Klima, Verkehr, Larm/Schallschutz, Arten,
Giterverkehr/Erschitterungsemissionen DIN 4150-2 Morm_.)

Weiterhin kritisch gesehen werden insbesondere nach jungster Sitzung der Bl am 13.12.2019:

1

Die Bauhdhe und Dimension des Bauvorhabens

Bauhohe aller Gebdude max. 3-stockig.

Aktuell existieren in der Sudetenstrale ca. 40 Wohneinheiten versus der geplanten 100
‘Wohneinheiten: das entspricht der 2,5-fachen Menge, dazu die durchgangige Gestaltung
(Wand) und insbesondere die Gebdudehdhe: eine komplette Uberdimensionierung!

Themna Ml

Es milssen ausreichend Millcontainer zur Verfugung gestellt werden, die vollstandig
einzuhausen sind. Die eingehausten Mullcontainer sollten hinter den Hausern, d.h. nicht in
Richtung Sudetenstrale platziert werden.

Burgerinitiative ,Grune Sudetenstrale — Initiative fur ein grines Linden®, 18.10.2019

Birgerinitiative ,Griine Sudetenstralie — Initiative fir ein griines Linden* (18.10.2019)

Beschlussempfehlungen

zu 1.1.: Den Anregungen wird wie folgt entsprochen:

Der ,Griinstreifen” entlang der Sudetenstrale bleibt erhalten. Er wird als Offentliche
Grinflache mit der Zweckbestimmung Parkanlage in den Entwurf des Bebauungsplanes
Eingang finden. Die Geholzstrukturen werden bis auf eine Vorbehaltsflache fiir Grab-
garten im nordlichen Teil als ,zu erhalten® festgesetzt. Von der Ausweisung ausgenom-
men werden nur die zur ErschlieBung der geplanten Bebauung notwendigen Eingangs-
bereiche, wobei jedem Eingangsbereich Stellplatze fir Kurzzeitparker zugeordnet wer-
den. Die Offentliche Griinfliche bleibt im Eigentum der Stadt Linden.

zu 1.2.: Die Anregung wird zur Kenntnis genommen.

Da in dem ,Griinstreifen” alle Gehdlze flachenhaft als ,zu erhalten” festgesetzt werden,
entfallt die im Vorentwurf angedachten Umgestaltung.

zu 1.3.: Der Anregung wird wie folgt entsprochen:

Im nérdlichen Abschnitt der Offentlichen Griinfliche wird die Anlage von Grabgéarten
zugelassen.

zu 1.4.: Der Anregung wird entsprochen.

Fuir die Ebene der Bauleitplanung besteht hier kein Handlungsbedarf, da die Bebauung
bereits nach den Vorgaben des Gebaudeenergiegesetzes, das ein neues, einheitliches,
aufeinander abgestimmtes Regelwerk fur die energetischen Anforderungen und an den
Einsatz erneuerbarer Energien zur Warme- und Kalteversorgung von Gebauden dar-
stellt, erfolgen wird. Das GEG stellt sicher, dass nur noch Niedrigstenergiegebaude ge-
baut werden.

zu 1.5.: Die Anregung wird zur Kenntnis genommen.
Beide Aspekte werden bei der Bebauung berlicksichtigt. Die jeweiligen Anteile werden

im stadtebaulichen Vertrag zwischen der Stadt Linden und dem Vorhabentrager festge-
legt.
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zu 1.6. und 1.7.: Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen.

Fir den vorliegenden Abwéagungsprozess im Zusammenhang mit der Aufstellung des

Bebauungsplanes ,Am Bahnhof* ist nur beachtlich, dass

- an der Sudetenstrale nur eine geringe Zahl an Kurzzeitparkplatzen gebaut werden
darf,

- an der Sudetenstralle keine Anwohnerparkplatze angelegt werden,

- die Anwohnerstellplatze in einem sich zu Bahnseite hin 6ffnenden Garagengeschoss
angeordnet werden und

- die Zu- und Anfahrt zu den Anwohnerstellplatzen nérdlich der Einmindung der Lud-
wigstralRe in die Sudetenstralle liegen werden.

Bei der Sudetenstrale handelt es sich im Ubrigen um eine 6ffentliche StralRe, die auch

zukuinftig von Kommunalfahrzeugen, Lieferdiensten usw. befahren werden wird.

Die angesprochenen verkehrslenkenden MaRnahmen und die Verkehrsiberwachung

sind nicht Gegenstand des Abwagungsprozesses im Rahmen der Aufstellung eines Be-

bauungsplanes.

zu 1.8.: Der Anregung wird entsprochen.

Alle zur Vervollstandigung des Abwéagematerials erforderlichen Gutachten kénnen wah-
rend der Auslegung des Bebauungsplanentwurfes gem. § 3 Abs. 2 BauGB von allen
interessierten Personen eingesehen werden.

zu 2.1.: Der Anregung wird wie folgt entsprochen:

Die Hohe der beiden mittleren Mehrfamilienhduser wird gegeniiber dem Vorentwurf um
ein Geschoss reduziert. Die drei sudlichen Mehrfamilienhduser weisen damit einheitlich
nur noch drei Geschosse auf. Nur das Mehrfamilienhaus nérdlich der Einmiindung Lud-
wigstrafe bleibt bei vier Geschossen

zu 2.2.: Der Anregung wird teilweise entsprochen.

Es wird festgesetzt, dass Wertstoff- und Restmiullbehalter vollstédndig einzuhausen sind.
Die Entleerung wird aber, wie auch bei der Bestandsbebauung, von der Sudetenstralle
aus erfolgen missen, da das von Norden anzufahrende Garagengeschoss nicht fir eine
regelmafig Befahrung durch die zur Abholung Ublicherweise eingesetzten Fahrzeuge
ausgelegt werden kann.
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Widerspruch/Anderungsvorschldge zur Bauleitplanung der Stadt Linden, Stadtteil GroBen-Linden;
Anderung des Flachennutzungplanes und Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 68 ,.Am Bahnhof*,
vom 23.03.2020

Wir nehmen Bezug auf unser Gesprach vom 2911 2019 im Architekturbiro Feldmann, mit den
Herren Feldmann und Beitlich, sowie das Gesprach vom 18.11. mit Herrn Blrgermeister Kénig und
Herrn Arnold im Rathaus der Stadt Linden (siehe Protokoll vom 03.01.2020, erneut im Anhang).

Dier nun im Rahmen der Auslegungs-/Anderungsphase ausgelegte Bebauungsplan, entspricht nicht
dem am 05.11. 2019 vorgestellten Bebauungsplan, fir den ein Aufstellungsbeschiuss gefasst wurde.
Zumindest ist aus der Art der Darstellung nicht ersichtlich, dass es sich um Denselben handelt.

An dem am 0511 2019 vorgestellten Bebauungsplan, scheinen gravierende Verdnderungen
vorgenommen worden zu sein:

1. Urspringlich war von & Mehrfamilienhdusern die Rede, die durch Zwischenbauten verbunden
werden sollen. Auf dem Plan sehen wir ein Gebduwde von 280 m Linge und bis zu 24 m Breite, bis
zu 4 Stockwerken hoch.

2. Der Grinstreifen ist auf der Zeichnung um ca. 4 m in der Breite geschrumpft. Zudem sind kein
alter Baumbestand sowie Buschwerk eingezeichnet. Vielmehr ist unter Punkt 3 Stddtebauliches
Konzept in Bezug auf die Grinfliche von einer ,privaten Grinfliche mit der Zweckbestimmung
Parkanlage” die Rede.

3. Zudem ist unter Punkt 4.4 Stadtdkologische Festsetzung, von einer Grinfliche die Rede, die zu
70%: Flachenanteil als Blumenwiese und zu 20% mit Laubgehdlzen etc. zu bepflanzen ist. Diese
Festsetzung wirde den Erhalt des aktuell vorhandenen Grinstreifens nicht ermoglichen. Wir
bitten dies zu korrigieran.

4. Unter Punkt 4.2.4 Private Griinfliche, Zweckbestimmung Parkanlage wird auch die Anlage eines
Spielplatzes zugelassen, was dem Erhalt des Griinstreifens ebenso im Widerspruch steht. Sofern
ein Spielplatz angelegt wird, soll dieser z.B. im Bereich der Innenhdfe angelegt werden.

5. Die Parkbucht gegeniiber der Hausnummer Sudetenstralle 11 war nicht vereinbart. Vielmehr
hatten wir uns auf 2 Parkbuchten - an der Stelle, an dem heute die Garten angelegt sind -
verstandigt. Zusatzlich sollte ein Stichweg angelegt werden (siehe Protokeoll vom 03.01.2020).

6. Zu Punkt 4.1.1 Allgemeines Wohngebiet. Darunter werden auch der Versorgung des Gebiets
dienende Laden sowie Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht storende Handwerksbetriebe
zugelassen. Dieser Punkt wurde in der Vergangenheit mit den Anwohnern nicht besprochen und
thematisiert. Seit Beginn der Projektplanung war von einer reinen” Wohnanlage die Rede. Wir
bitten Geschafte, Schank- und Speisewirtschaften sowie Handwerksbetriebe grundsatzlich
auszuschliefen.

7. Zu Punkt 4.2.1.1 Grundflichenzahl. Die Obergrenze in Hdhe von 0,4 soll aus stddtebaulichen
Griunden lberschritten werden (auf 0,5). Wir bitten um Stellungnahme, weshalb diese
Uberschreitung notwendig scheint. Wir sehen eine Uberschreitung der Obergrenze als nicht
erforderlich an, sofern — wie von uns seit Beginn gefordert — max. eine 3-stdckige Bebauung
erfolgt. Mach wie vor fordern wir eine 3-geschossige Bebauung, wodurch die GRZ - auch ohne den
erhaltenen Grunstreifen - auf einen niedrigeren Wert fallen wirde. Zudem vermissen wir die
besprochene Verlegung der heute angelegten Kleingdrten in Hohe Ludwigstrale mit
dazugehdorigem Wasseranschluss.

B. Wiinschenswert wire ein Modell der Gebdude im MaRstab 1:1000 mit MaBangaben, damit wir
uns ein besseres Bild (ber die geplante BaumaRnahme machen kdnnen.

Wir bitten um schriftliche Stellungnahme bis zum 30.04.2020!

Birgerinitiative , Grine Sudetenstralie — Initiative fr ein grines Linden”, 26.04 2020

Birgerinitiative ,Griine Sudetenstralie — Initiative fir ein griines Linden* (26.04.2020)

Beschlussempfehlungen

zu 1.: Den Bedenken wird wie folgt abgeholfen:

Um eine weitere Fehlinterpretation zu vermeiden, werden die berbaubaren Grund-
stlicksflachen im Entwurf des Bebauungsplanes enger gefasst.

Das Bebauungskonzept fiir das Allgemeine Wohngebiet sieht auch weiterhin nur den
Bau von 4 Mehrfamilienhausern vor.

zu 2. und 3.: Den Bedenken wird wie folgt abgeholfen:

Der ,Griinstreifen” entlang der Sudetenstrale bleibt erhalten. Er wird als Offentliche
Grinflache mit der Zweckbestimmung Parkanlage in den Entwurf des Bebauungsplanes
Eingang finden. Die Gehdlzstrukturen werden bis auf eine Vorbehaltsflache fur Grab-
garten im nordlichen Teil als ,zu erhalten® festgesetzt. Von der Ausweisung ausgenom-
men werden nur die zur ErschlieBung der geplanten Bebauung notwendigen Eingangs-
bereiche, wobei jedem Eingangsbereich Stellplatze fur Kurzzeitparker zugeordnet wer-
den. Die Offentliche Griinfliche bleibt im Eigentum der Stadt Linden.

zu 4.: Der Anregung wird entsprochen.

zu 5.: Die Ausfiihrungen werden zur Kenntnis genommen.

Bei der Aufstellung von Bauleitplanen sind die &ffentlichen und privaten Belange gegen-
einander und untereinander gerecht abzuwéagen. Es bedarf also der Abwagung zwi-
schen einer geordneten Erschliefung der geplanten Bebauung mit den berechtigten In-
teressen der Bestandsbebauung bzw. ihrer Bewohnerinnen. Die Anordnung einer Zu-
wegung und einer geringen Zahl von Kurzzeitstellplatzen, um mobilitdtseingeschrankte
Personen (Kind im Kinderwagen, Rollstuhlfahrer, Senioren mit Rollator usw.) ebenerdig
am Hauseingang abholen und wieder zurlickbringen zu kénnen, steht nicht im Wider-
spruch mit den Belangen der Wohnbebauung westlich entlang der Sudetenstralie.

zu 6.: Die Anregung wird zur Kenntnis genommen.

In dem Allgemeinen Wohngebiet sollen auch weiterhin nur Wohngebaude errichtet wer-
den. Die Sicherung erfolgt in dem zwischen der Stadt Linden und dem Vorhabentrager
abzuschlieBenden Stadtebaulichen Vertrag.
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zu 7.: Die Ausfiihrungen werden zur Kenntnis genommen.

Die Grundflachenzahl sagt nichts uber die Geschossflache und die Geschossigkeit aus.
Die Grundflachenzahl gibt an, wieviel Quadratmeter Grundflache je Quadratmeter
Grundstucksflache zuldssig sind. Die Obergrenze des § 17 Abs. 1 BauNVO fur Allge-
meines Wohngebiet liegt bei einer Grundflachenzahl von GRZ = 0,4. Die Obergrenzen
kdnnen aber aus stadtebaulichen Griinden Uiberschritten werden, wenn die Uberschrei-
tung durch Umstande ausgeglichen ist oder durch Mallnahmen ausgeglichen wird,
durch die sichergestellt ist, dass die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und
Arbeitsverhaltnisse nicht beeintrachtigt und nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt
vermieden werden. Der Bebauungsplan ,Am Bahnhof* nutzt dieses Angebot und setzt
als Grundflachenzahl GRZ = 0,5 fest. Die Begriindung fiir die Uberschreitung liegt in der
besonderen Situation vor Ort: Die Grunflachen entlang der Sudetenstral’e werden als
Grinflachen i.S. § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB ausgewiesen und flieRen damit nicht in die
Berechnungsgrundlage ein. Wirden die Griunflachen in die Berechnungsgrundlage ein-
bezogen werden kénnen, wirde die Grundflachenzahl unter GRZ = 0,35 liegen. Dies
zeigt, dass die Uberschreitung durch die getroffenen Festsetzungen ausgeglichen wird.
Die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse werden un-
beriicksichtigt der Grundflachenzahl durch eine Kombination aus MaRnahmen des akti-
ven und passiven Schallschutzes gewahrt. Nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt
sind durch die Anhebung der Grundflachenzahl ebenfalls nicht zu erwarten, da die zu-
satzlichen baulichen Anlagen im Bereich der ehemaligen Ladestrale angeordnet wer-
den.

Die Geschossflachenzahl tberschreitet mit GFZ = 1,4 zwar die zuldssige Obergrenze
des § 17 Abs. 1 BauNVO fir Allgemeines Wohngebiet von GFZ = 1,2. Bei Einbeziehung
der offentlichen Griinflache wiirde sie aber unter GFZ = 1,0 liegen - in der Gesamtbe-
trachtung ist damit auch die GFZ nicht zu beanstanden.

Fur (die beiden) Grabgarten wird in dem Grinstreifen ein Ersatz ermdglicht. Da auch
diese Flache im Eigentum der Stadt Linden verbleibt, kann die Frage nach einem An-
schluss an das Leitungsnetz im Zusammenhang mit dem vorliegenden Abwagungspro-
zess offenbleiben.

zu 8.: Die Anregung wird zur Kenntnis genommen.

Ein Modell wird nicht erstellt, allerdings wird die Begriindung zum Entwurf des Bebau-
ungsplanes um mehrere Ansichten erganzt.
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Beschlussempfehlungen zu Stellungnahmen mit abwagungsrelevanten Frage-
stellungen aus der Offentlichkeit, die noch nicht im Zusammenhang mit den Stel-
lungnahmen von BUNDNIS90/DIE GRUNEN und der Biirgerinitiative ,,Griine Sude-
tenstraBe - Initiative fiir ein griines Linden“ besprochen worden sind.

1. Erforderlichkeit

Ein Bebauungsplan solle grundsatzlich nur aufgestellt werden, wenn er fir die Allge-
meinheit von Bedeutung und notwendig sei. Das Erfordernis wird vorliegend bezweifelt.
Der Bedarf sei nicht nachgewiesen. In anderen Wohnbereichen / Wohnblécken in Lin-
den seien bereits Leerstande zu verzeichnen. Auch seien Baullicken vorhanden, die
geschlossen werden kdnnten. SchlieRlich kdnnten weitere Baugebiete z.B. nordlich des
Breiten Weges erschlossen werden.

Beschlussempfehlung

Die Bedenken werden zuriickgewiesen.

Die Gemeinden haben Bauleitplane aufzustellen, sobald und soweit es flr die stadte-
bauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. Bei der geplanten Reaktivierung ei-
ner gewerblichen Konversionsflache ist der stadtebauliche Bezug gegeben, die Aufstel-
lung des Bebauungsplanes ist nicht zu beanstanden.

Fir die Abwagung, ob auch der Bedarf gegeben ist, ist zunachst auf die Leerstandquote
hinzuweisen. Diese lag nach Recherchen der Stadtverwaltung im Jahr 2019 in Linden
bei nur 0,3 % der in der Hessischen Gemeindestatistik benannten Zahl bestehender
Wohnungen und ist damit zu vernachlassigen.

Die Stadt Linden bemiiht sich bereits seit Jahren vorhandene Bauliicken zu mobilisieren.
Mehr als eine regelmaRige Kontaktaufnahme mit den Eigentimern ist leider nicht mog-
lich, da es keine allgemeine Bauverpflichtung gibt und ein Baugebot nur dann ausge-
sprochen werden kann, wenn die alsbaldige Durchfihrung der Malinahme aus stadte-
baulichen Griinden erforderlich ist. Diese missen das jeweilige Grundstlick konkret be-
treffen. Von einem Baugebot ist abzusehen, wenn dem Eigentimer die Durchfiihrung
des Vorhabens wirtschaftlich nicht zugemutet werden kann. Dann kann der Eigentimer
von der Gemeinde die Ubernahme des Grundstiicks verlangen. Schon diese beiden
Aspekte ,stadtebauliches Erfordernis® und ,wirtschaftliche Situation des Eigentimers*
lassen erahnen, wie hoch die Hirden sind fir ein Baugebot sind. Dieses Instrument
scheidet fur die in Linden noch vorhandenen Baulticken faktisch aus.

Die Ausweisung und ErschlieBung weiterer Baugebiete in Ortsrandlage ist spatestens
seit der Aufnahme der ,Landwirtschaftsklausel im Zuge der Novelle 2013 in das Bau-
gesetzbuch deutlich erschwert worden. Hiernach muss die Umwandlung landwirtschaft-
lich oder als Wald genutzter Flachen begriindet werden. Sie ist faktisch nur noch zulas-
sig, wenn zuvor alle Flachen, die einer Wiedernutzung zugefiihrt werden kénnen, auch
aktiviert worden sind. Hierzu zahlt auch die ehemalige Erzverladung am Bahnhof.

Es sind aber auch gerade die Erfahrungen aus den jingeren Baugebietsentwicklungen,
die gezeigt haben, dass fiur das Segment ,bezahlbarer und ,barrierefreier bzw. barrie-
rearmer‘ Wohnraum Nachfrage besteht. Dieser Nachfrage soll die geplante Mehrfamili-
enhausbebauung ,Am Bahnhof* ein adaquates Angebot gegenuberstellen.

2. ISEK Linden 2036

Die Planungen wirden dem Gesamtstadtischen Integrierten Stadtentwicklungskonzept
Linden 2036 widersprechen.

Es wurden irreversible Fakten in Form einer Bebauung und Versiegelung geschaffen,
gegen die das Projekt ,Linden 2036" dann wieder ankdmpfen misse, um die umwelt-
zerstérenden Folgen zu beseitigen.

Beschlussempfehlung

Die Bedenken werden zuriickgewiesen.

Das Stadtentwicklungskonzept bestatigt die Attraktivitat der Stadt Linden als Wohn- und
Arbeitsstandort und die hohe Nachfrage nach Wohnraum, die mit den bestehenden Bau-
landreserven nur zu einem Teil gedeckt werden kann. Da das Angebot an Flachen zur
Siedlungserweiterung begrenzt ist, soll potenziellen Gebaudeleerstanden durch ,inno-
vative ortsteilspezifische Losungen” entgegengewirkt und ,bestehende innerstadtische
Entwicklungsflachen” geschlossen werden. Angestrebt werden soll ein heterogenes
Wohnangebot fiir alle sozialen Schichten bzw. Altersgruppen. Genau diesem Auftrag
tragt der Bebauungsplan ,Am Bahnhof* Rechnung, indem er das Bauplanungsrecht fiir
bezahlbaren und barrierefreien bzw. barrierearmen Wohnraum in zentraler Lage vorbe-
reitet. Dass der Planstandort in dem in den Jahren 2018 und 2019 erarbeiteten Stadt-
entwicklungskonzept nicht explizit angesprochen ist, liegt darin begriindet, dass die Pla-
nungshoheit fiir die ehem. Erzverladung erst mit der Entwidmung (Freistellungsbescheid
des Eisenbahn-Bundesamtes vom 11.03.2020) an die Stadt Linden zuriickgegeben wor-
den ist.
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Das Stadtentwicklungskonzept schlagt neben der Qualifizierung von bestehenden und
neuen Freiraumangeboten auch ein ,Griines Band“ vor, im Rahmen dessen samtliche
Freiraumangebote der Stadt miteinander vernetzt werden sollen: Das Griine Band ver-
steht sich dabei als verbindendes Element der einzelnen Grinraume und verknlipft die
Stadt mit den umliegenden Naturraumen. Durch ein ausgebautes und attraktiv gestalte-
tes Wegenetz wird die ErschlieRung und Erreichbarkeit einzelner Freirdume erleichtert,
die Verbindung zwischen Stadt und Landschaft ausgebaut, die aulerhalb liegende
Grube Fernie in das Freiraumsystem der Stadt eingebunden und die Nahmobilitat ge-
starkt. Ziel der Malinahmen ist es, die bestehenden Siedlungsstrukturen durch ein aus-
gebautes Ful3- und Radwegenetz, durchgriinte Stralenrdume und Iandliche Wege mit
den Natur- und Erholungsraumen attraktiv zu verbinden. (ISEK S. 90)

Der Bebauungsplan ,Am Bahnhof* steht der Entwicklung des ,Griinen Bandes® nicht
entgegen, da der die SudetenstralBe begleitende Grinstreifen erhalten und erlebbar
bleibt.

3. Alternativenpriifung

Eine Alternativenpriifung fehle. Daher liege es nahe, dass die Stadt Linden in Unkennt-
nis ihrer Aufgaben hier gar keine eigenen stadtebaulichen Interessen vertrete.

Beschlussempfehlung

Die Bedenken werden zuriickgewiesen.

Neben dem im Baugesetzbuch formulierten Gebot der Innenwicklung und dem im Regi-
onalplan Mittelhessen RPM 2010 enthaltenen Vorrang der Nachverdichtung und Um-
nutzung bereits bebauter Flachen empfiehlt auch das Stadtentwicklungskonzept Linden
2036 die SchlieBung innerstadtischer Entwicklungsflachen. Bei der gewerblichen Kon-
versionsflache ,Am Bahnhof‘ handelt es sich um eine solche innerstadtische Entwick-
lungsflache. Fiir ihre Entwicklung sprechen auch die Nahe zum OPNV sowie den &ffent-
lichen und privaten Infrastruktureinrichtungen in der unmittelbaren Nachbarschaft und
dem Stadtzentrum. Flachen vergleichbarer Standorteigenschaften sind in der Stadt Lin-
den offenkundig nicht vorhanden. Von daher bedurfte es auch keiner Alternativenpru-
fung.

4. Art und MaR der baulichen Nutzung

Das Bauvorhaben werde zu einer volligen Veranderung des bestehenden Wohnquar-
tiers fihren. Einer lockeren Bebauung von vorwiegend 1- bis 2-Familienhausern mit nur
3 Mehrfamilienhausern und einer GRZ im Schnitt von 0,2 und einer GFZ von im Schnitt
0,6 solle eine Wohnbebauung mit einer GRZ von 0,5 und GFZ von 1,2 gegenubergestellt
werden.

Gefordert wird, den Zubau an Wohneinheiten auf das MaR des Bestandes auf der West-
seite, d.h. auf ca. 40 Wohneinheiten zu begrenzen.

Befiirchtet wird eine Uberfremdung des Quartiers, eine Beeintrachtigung der optischen
und landschaftlichen Qualitat und eine deutliche Reduzierung des Grunflachenanteils.

Beschlussempfehlung

Der Anregung wird nicht entsprochen.

In ihrer urspriinglichen Konzeption sah die geplante Bebauung zusatzlich zu den Mehr-
familienhdusern den Bau freistehender Einzelhduser entlang der Sudetenstralle vor.
Aufgrund der bereits vor Einleitung der formalen Beteiligungsverfahren nach BauGB sei-
tens der Offentlichkeit geduRerten Bedenken wurden diese Hauser ersatzlos gestrichen.
Damit wurde auch das MaR der baulichen Nutzung und damit auch die moégliche Zahl
an Wohneinheiten deutlich reduziert.

Die Baugrundstiicke westlich entlang der Sudetenstralle liegen im raumlichen Geltungs-
bereich des Bebauungsplanes Nr. 29 ,Ortslage GroRen-Linden, Teil 2/2: Ostlich Alte
Heerstralle/MoltkestralRe” aus dem Jahr 1991 und ist dort als Allgemeines Wohngebiet
ausgewiesen. Zum Maf der baulichen Nutzung setzt der Bebauungsplan nur zwei Voll-
geschosse als Hochstmal fest. Ein Vergleich anhand festgesetzter Grund- und Ge-
schossflachenzahlen ist daher nicht moglich.

Eine vergleichende Betrachtung muss auch berlicksichtigen, dass sich die Griin- und
Freiflachen in dem Blockinnenbereich zwischen Sudetenstrae und Friedrich-Ebert-
StralRe auf den Baugrundstiicken befinden. Da der Griinstreifen zwischen der Sudeten-
stral’e und der geplanten Bebauung als eigenstandige Flachenwidmung nicht in die Be-
messungsgrundlage fir die Bestimmung des MaRes der baulichen Nutzung einflief3t,
muss die Grundflachenzahl auf GRZ = 0,5 angehoben werden. Unter Einbeziehung des
Grinstreifens wiirde sie unter GRZ = 0,35 liegen damit in einer auch bei der Bestands-
bebauung nachgewiesenen GroRenordnung liegen.
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Die Geschossflachenzahl Gberschreitet mit GFZ = 1,4 den von der BauNVO fiir Allge-
meine Wohngebiete vorgesehenen Rahmen von GFZ = 1,2 zwar auch, unter Einbezie-
hung des Grlinstreifens wiirde sie aber unter GFZ = 1,0 liegen.

Eine Begrenzung der Zahl der Wohneinheiten ist nicht vorgesehen, da die Stadt Linden
gerade auch die Nachfrage nach kleineren Wohnungen bedienen mochte. Durch das
Angebot bezahlbaren Wohnraumes soll den Wohnbediirfnissen weiter Kreise der Be-
volkerung Rechnung getragen werden. Die Stadt Linden entspricht damit nur dem Auf-
trag, den der Bundesgesetzgeber in § 1 Abs. 6 Nr. 2 BauGB formuliert und allen Stadten
und Gemeinden zur Bericksichtigung in der Bauleitplanung aufgegeben hat.
Begrundete Hinweise darauf, dass es im Vollzug des Bebauungsplanes zu einer Beein-
trachtigung sozial stabiler Bevolkerungsstrukturen kommen konnte liegen der Stadt Lin-
den nicht vor.

Der Erhalt des Grunstreifens wurde bereits angesprochen. Unabhangig davon wird in
die Begriindung zum Entwurf des Bebauungsplanes eine erweiterte Visualisierung auf-
genommen, um zu verdeutlichen, dass eine abwagungsbeachtliche Beeintrachtigung
des Orts- und Landschaftsbildes nicht befurchtet werden muss.

5. Stadtraumliche Wirkung

5.1 Fir die Beurteilung des Vorhabens sei die Baugestaltung von entscheidender Be-
deutung. Es gebe in Linden kein vergleichbares Bauwerk. Ein solches sei auch aus den
umliegenden Stadten nicht bekannt. Eine Akzeptanz kénne nur hergestellt werden,

wenn klar sei, welche optische Wirkung das Vorhaben nach sich ziehe.

Beschlussempfehlung

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Die angeregte Visualisierung wird erstellt und in die Begriindung zum Entwurf des Be-
bauungsplanes aufgenommen, so dass sich interessierte Personen im Zuge der Ausle-
gung des Bebauungsplanentwurfes selbst ein Bild machen kénnen.

5.2 Grundsatzlich werde das gesamte Bauvorhaben wohl nicht zu verhindern sein. Dies
sei bedauerlich, weil die Grundstiicke in der Sudetenstrafie in der 1950er Jahren mit der
Zusage veraulert worden seien, dass bahnseitig keine Bebauung mehr erfolge und da-
mit ein unverbaubarer Blick in die Feme erhalten bleibe. Eingeraumt wird ,fairerweise*

aber auch, dass die seinerzeit mit der Begriindung einer Pflegevereinfachung einge-
brachte Bepflanzung diesen Blick ohnehin bereits zu Nichte gemacht hat.

Beschlussempfehlung

Die Ausfiihrungen werden zur Kenntnis genommen.

In den 1950 Jahren diente die heutige Konversionsflache noch der Erzverladung und
Bahnbetriebszwecken, die eine Bebauung faktisch ausgeschlossen haben. Erst mit der
Aufgabe der gewerblichen Nutzung, dem Abbau des Anschlussgleises und der 2020
erfolgten Entwidmung des Bahngelandes hat sich flr die Stadt Linden die Mdglichkeit
einer Beplanung und Bebauung erdffnet.

Wie in der Stellungnahme zutreffend festgestellt, ist die Fernsicht bereits heute nicht
mehr gegeben. Der Strallenraum der SudetenstralRe wird auf der Bahnseite durch einen
aus der friheren kleingartnerischen Nutzung hervorgegangenen Grinstreifen gefasst.
Der Grunstreifen bleibt als solcher weitgehend erhalten.

Nur der Vollstandigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass es nach den aktuellen pla-
nungsrechtlichen Bestimmungen und der hierzu vorliegenden Rechtsprechung keinen
Anspruch auf freie Sicht gibt.

6. VerkehrserschlieBung

6.1 Aus den vorhandenen Planen gehe hervor, dass die verkehrstechnische Erschlie-
Rung der neuen Wohnanlage offensichtlich als Einbahnregelung vom Bahnhof her ge-
plant sei. Dies sei keine gute Losung. Angeregt wird, die erforderliche ErschlieRungs-
strale auch in die andere Richtung zu &ffnen, also quasi gegenuber der Firma Mengin
auf die Sudetenstralle zu fihren. Somit wirde der Bereich der Sudetenstralie - zwi-
schen der LudwigstralRe und der Bahnhofstral3e - deutlich entlastet.

Beschlussempfehlung
Der Anregung wird wie folgt entsprochen:
Die notwendigen Stellplatze werden in einem nach der Bahnseite hin teilweise offenen

Garagengeschoss untergebracht, der gesamte Ziel- und Quellverkehr wird Uber die
nérdlich der geplanten Mehrfamilienhduser angeordnete Zufahrt gefiihrt.

Bebauungsplan Nr. 68 ,Am Bahnhof* Seite 69



6.2 Die Zufahrt zum Gelande solle nérdlich des Bouleplatzes und nicht wie urspriinglich
gesagt sidlich verlaufen. Die sudliche Zufahrt wiirde zu einem erhéhten Verkehrsauf-
kommen und Staus in Sudetenstrale und Ludwigstrafie flihren. Es sei zu vermuten,
dass die sudliche Zufahrt dem Zweck diene, ein groReres Gewerbegebiet zu bekom-
men.

Beschlussempfehlung

Der Anregung wird nicht entsprochen.

Fir das Verkehrsgeschehen in dem Abschnitt der Sudetenstral’e zwischen Bahnhof-
stral’e und Ludwigstrae relevant ist nur, dass die Zufahrt in dem Abschnitt der Sude-
tenstraBe zwischen der Ludwigstrale und der Nikolaus-Otto-Stralle angeordnet wird.
Eine Verlegung der geplanten Zufahrt nérdlich des Bouleplatzes ist damit nicht erforder-
lich.

6.3. Angeregt wird die Erstellung eines Verkehrsgutachtens, um Aussagen Uber den zu
erwartenden Ziel- und Quellverkehr und die hierdurch zu erwartenden Veranderungen
im Verkehrsgeschehen in der Sudetenstralle, der Friedrich-Ebert-Strale, der Bahnhof-
stralle und sonstigen angrenzenden Stralen zu erhalten. Die Stralen seien bereits
hoch belastet.

Ursache hierfiir seien auch das nérdlich benachbarte Gewerbegebiet und der Wertstoff-
hof in der Nikolaus-Otto-Strale.

Beschlussempfehlung

Der Anregung wird entsprochen.

Zwischenzeitlich wurde ein Verkehrsgutachten erstellt. Die Ergebnisse zeigen, dass die
vorhandenen StraBenquerschnitte ausreichend bemessen sind und auch im Planfall
noch umfangreiche Leistungsfahigkeitsreserven aufweisen. Die Untersuchung wird Be-
standteil der Begriindung und kann wahrend der Auslegung des Bebauungsplanentwur-
fes von jedermann eingesehen werden.

6.4. Untersucht werden misse auch die Parkplatzsituation am Bahnhof, da hier auch
weiterhin ein Defizit bestehe und Pendler auf die benachbarten Stralen ausweichen
wiurden.

Beschlussempfehlung

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen.

Die Parkplatzsituation rund um den ehem. Bahnhof wurde in dem Verkehrsgutachten
mit betrachtet, soweit dies flir die Abwagung im Zusammenhang mit der Aufstellung des
Bebauungsplanes ,Am Bahnhof* erforderlich ist. Ein aus der Aufstellung des Bebau-
ungsplanes ,Am Bahnhof* resultierender Handlungsbedarf ergab sich nicht.

6.5. Das vom Durchgangsverkehr stark belastete Wohngebiet ,Forst“ werde nicht be-
rucksichtigt. Die am Bahndamm verlaufende Jagerschneise leide bereits stark unter ei-
nem hohen Verkehrsaufkommen. Jeder zusatzliche Verkehr erhéhe die Belastung der
Anrainer weiter. Der Umbau des oberen Viaduktes lade auch LKW tber 3,5 t zum Durch-
fahren ein.

Beschlussempfehlung

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen.

Wesentlicher Bestandteil des Verkehrsgutachtens ist Ermittlung der planinduzierten
Ziel- und Quellverkehrsaufkommens und dessen Verteilung auf die an den raumlichen
Geltungsbereich angrenzenden Stadtstrallen. Dies betrifft auch den Abzweig am oberen
Viadukt in die Jagerschneise. Ein aus der Aufstellung des Bebauungsplanes ,Am Bahn-
hof* resultierender Handlungsbedarf besteht hier ebenfalls nicht. Im Ubrigen ist der
JForst® nicht Gegenstand des vorliegenden Abwagungsprozesses.

7. SudetenstraBe
7.1 Mit Bezug auf die geplante Wohnanlage solle die Sudetenstralle zwischen Ludwig-

stral’e und Bahnhofstralie als sogenannte ,Spielstralle” ausgewiesen, mindestens aber
in eine Tempo-30-Zone umgewandelt werden.

Beschlussempfehlung

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen.
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Es handelt sich hierbei um verkehrslenkende MalRnahmen, die nicht Gegenstand der
bauleitplanerischen Abwagung sind. Die Stadt Linden wird die Entwicklung des Ver-
kehrsgeschehens in der Sudetenstralle aber auch weiterhin beobachten und bei Bedarf
die zur Verkehrsberuhigung erforderlichen Malnahmen anordnen.

7.2 Entlang der Sudetenstralie sei unbedingt ein Radweg einzuplanen. Dieser solle vom
Bahnhof bis zum Industriegebiet fihren und an allen Querungen und Zufahrten mit roter
Farbe auf dem Boden deutlich gekennzeichnet werden. Weitere Parkbuchten seien da-
her abzulehnen.

Beschlussempfehlung

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen.

Die Sudetenstralle ist zwischen Bahnhofstral’e und Ludwigstralle bereits verkehrsbe-
ruhigt ausgebaut. Die hierdurch erzielte Verminderung der Fahrgeschwindigkeiten des
Kfz-Verkehrs reduziert auch das Konfliktpotential fur Radfahrer. Ein von der Fahrbahn
abgetrennter Radweg ist daher nicht erforderlich.

Ob im weiteren Verlauf ein Radweg eingerichtet werden soll, wird die Stadt Linden ge-
meinsam mit der Strafenverkehrsbehérde des Landkreise GieRen prifen.

7.3 Im Text werde erlautert, dass in den derzeit bahnseitig/Gstlich vorhandenen Griin-
flachen ,nur" 3 Parktaschen fiir Kurzzeitparkplatze vorgesehen seien. Das hore sich zu-
nachst zwar wenig an, aber die Aufstellung etwaiger PKW erfolge hier nicht parallel zur
Sudetenstralle wie zurzeit, sondern im rechten Winkel dazu. Vermutet wird, dass dann
wenigstens 4 Stellplatze je Parktasche eingerichtet werden.

Die funktionalen Ubergange der Parktaschen an die vorhandene Fahrbahn sollten groR-
zigig und radial ausgefiihrt werden und nicht im rechten Winkel, wie vereinzelt im Be-
stand. Radiale Anschlisse erleichterten die Zu- und Abfahrt der Parktaschen.

Die an die Parktaschen angrenzende Bepflanzung misse aus Griinden der Verkehrssi-
cherheit sehr niedrig sein, damit insbesondere beim Ausparken die Sichtverhaltnisse
gewahrt blieben und andere Verkehrsteilnehmer wahrgenommen wirden.

Beschlussempfehlung

Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen.

Es sind drei Hauseingangsbereiche mit zur Sudetenstralie hin vorgelagerten Kurzzeit-
stellplatzen geplant. Die Parktaschen werden so gestaltet, die hier jeweils 4-6 Stellplatze
Raum finden und vorwarts auf die Sudetenstralle ausgefahren werden kann, um Ge-
fahrdungssituationen zu vermeiden. Die funktionalen Ubergénge werden unter beson-
derer Berlcksichtigung der gegebenen Sichtverhaltnisse gestaltet.

Die Grof3e und die Ausflihrung der Stellplatze erfolgt entsprechend der Stellplatzsatzung
des Stadt Linden. Zusatzlich werden neben den Hauseingangsbereichen auch Fahrrad-
stellplatze angeordnet.

7.4 Die Mullabfuhr solle iber die Sudetenstralie erfolgen. Wie grof und wo genau seien
die Abstellplatze geplant und wieviel befestigte Flache werde jeweils benétigt?

Beschlussempfehlung

Die Frage wird wie folgt beantwortet:

Die Mullabfuhr muss Uber die Sudetenstrale erfolgen, da das Garagengeschoss hin-
sichtlich seiner Dimensionierung nicht auf die regelmaRige Befahrung durch Entsor-
gungsfahrzeuge heute Ublicher Grofte ausgelegt werden kann. Die Abstellplatze fir
Wertstoff- und Restmullbehalter werden flachensparend unmittelbar an den Hausein-
gangsbereichen angeordnet und eingehaust. An den Abholtagen werden die Behalt-
nisse an die Sudetenstrafle vorgeschoben.

7.5 Angefragt wird, ob fiir den Bereich der geplanten Anlage eine zuséatzliche Beleuch-
tung geplant sei, die sich zur Sudetenstralle hin entfalte.

Beschlussempfehlung

Die Frage wird wie folgt beantwortet:

Die Zuwegungen und Hauseingangsbereiche missen schon aus Griinden der Ver-
kehrssicherheit beleuchtet werden. Zum Einsatz gelangen werden nur Leuchten, die

ausschlie3lich das untere Halbrund ausleuchten und mit insektenfreundlichem warm-
weilRen LED-Licht ausgestattet sind. Lichtimmissionen sind somit nicht zu besorgen.
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8. Immissionsschutz
8.1 Angesprochen werden die Belange des Schallschutzes, wobei auch Schallreflexio-
nen des Bahnlarms in Richtung der Ostlich liegenden Bebauung zu beriicksichtigen

seien.

Beschlussempfehlung

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Die geplanten Mehrfamilienhduser stellen einerseits einen Schallschirm zwischen den
Bahnanlagen und der bestehenden Bebauung in der Sudetenstralle dar, die die Funk-
tion einer Larmschutzwand Ubernimmt. Andererseits missen SchutzmafRnahmen ge-
troffen werden, um die zukiinftigen Bewohner der geplanten Mehrfamilienhduser gegen-
Uber dem Bahnlarm abzuschirmen. Hierfir werden die Grundrissplanung, die Anord-
nung von Fenster- und Fenstertiiren und passive Schallschutzmafinahmen in Form von
Schallschutzfenstern miteinander kombiniert. Schallreflexionen, die die Wohngebaude
im Breiten Weg und Am Pfad beeintrachtigenden koénnten, sind aufgrund der bezogen
auf den Trassenverlauf versetzten Lage nicht zu erwarten.

8.2 Es wird auf den durch die vorhandenen Baumstrukturen bewirkten Schallschutz hin-
gewiesen.

Beschlussempfehlung

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Die Gehdlzstrukturen bewirken insgesamt nur einen geringen Pegelabfall. Schalldam-
mende Effekte treten erst bei Pflanzungen mit grof3er Bewuchstiefe und -staffelung auf.
Die Geholzstrukturen entlang der Sudetenstralie stellen aber einen optischen Schutz
dar, denn sie dampfen das individuelle Larmempfinden. Die geplante Bebauung der mit-
einander verbundenen Mehrfamilienhduser wird hier einen wesentlich effizienteren
Schallschutz bewirken, als er mit einer Bepflanzung erreicht werden kann.

8.3 Die geplante Wohnanlage werde als ,Schallschirm zur Bahnanlage" bezeichnet. Die
dort dann wohnenden Personen/Familien wirden sich somit - sofern es die Witterung
zu lasst - einen Aufenthaltsort im Freien suchen, der weniger gerduschbelastet ist. Daflr
bliebe nur die angedachte Parkanlage, was einerseits natlrlich eine Belastung

gegeniber den westlichen Nachbarn und andererseits eine optische Belastung der
Parkanlage heraufbeschworen kénne. Gefragt wird, ob die Anlage von ,individuellen
Aufenthaltsbereichen" zur Sudetenstralie hin zulassig sei oder ob dies generell ausge-
schlossen werde?

Beschlussempfehlung

Die Ausfiihrungen werden zur Kenntnis genommen.

Ein Anlass fiir die Untersagung individueller Aufenthaltsbereiche zur Sudetenstralle ist
nicht ersichtlich. Von der Nutzung durch die zukiinftigen Bewohner ausgenommen sind
allerdings die Offentlichen Griinflachen, da hier stadtdkologische Ziele Vorrang genie-
Ren.

9. Stadtokologische Belange

9.1 Im Rahmen des bereits Uiberall splrbaren Klimawandels sei es nicht zu verantwor-
ten, natlrliche Gebiete im Stadtbereich, die Sauerstoff und Schatten spendeten und
wasserspeichernd seien, zu bebauen.

Beschlussempfehlung

Die Bedenken werden zuriickgewiesen.

Die Stadt Linden hat, wie alle anderen Stadte und Gemeinden auch, zwischen unter-
schiedlichen Belangen abzuwagen. Abwagungsbeachtliche Belange sind u.a. die Be-
volkerungsentwicklung, die Wohnbedurfnisse der Bevolkerung, die sozialen und kultu-
rellen Bedirfnisse der Familien, der jungen, alten und behinderten Menschen. Abwa-
gungsbeachtlich sind auch die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Flache, Boden, Was-
ser, Luft, Klima und das Wirkungsgeflige zwischen ihnen sowie die Landschaft und die
biologische Vielfalt.

Die Stadt Linden hat in den vergangenen Jahren vorzugsweise Baugebiete fiir Ein- und
Zweifamilienhduser entwickelt. Gleichzeitig bemiiht sie sich, Leerstande zu vermeiden
und Bauliicken zu mobilisieren. Der Nachfrage nach Geschosswohnungen konnte bis-
her kein adaquates Angebot gegeniibergestellt werden. Dieses zu verbessern ist Ziel
des Bebauungsplanes ,,Am Bahnhof*.
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Bezogen auf die durch den Bebauungsplan ,,Am Bahnhof* vorbereiteten Eingriffe in Na-
tur und Landschaft ist festzustellen, dass es sich im Wesentlichen um die Inanspruch-
nahme einer gewerblichen Konversionsflache handelt, eine Inanspruchnahme von ge-
wachsenem und bisher baulich nicht genutztem Boden findet nicht statt. Die Gehdlze
sind nahezu durchgéangig Ergebnis der Sukzession infolge der Nutzungsaufgabe. Dies
betrifft auch die ehemaligen Garten entlang der Sudetenstraflte. Auch aus faunistischer
Sicht missen die Griinstrukturen gegenuber vergleichbaren Griinstrukturen (Feldgehdl-
zen) im AuBenbereich abgewertet werden. In der Gesamtabwagung hat sich Stadt Lin-
den daher fir die Aufstellung des Bebauungsplanes ,Am Bahnhof* entschieden.

9.2 Auf dem geplanten Baugebiet seien 63 Baume von 20 cm Umfang und mehr vor-
handen (28 Robinien, 5 Linden, 6 Kirschen, 4 Walnuss, 3 Kastanien, 4 dicke Haselnuss,
2 Hainbuchen, 7 Feldahorn, 1 Salweide, 2 Weiden, 1 Birke). Buschwerk und Gehdlze,
die einen natlrlichen Lebensraum fiir Vogel (z.B. Nachtigallen) und Kleintiere bieten,
wirden auf eine Lange von 300 Metern verschwinden.

Beschlussempfehlung

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Die erhaltenswerten Baume wurden eingemessen und werden im Entwurf des Bebau-
ungsplanes als ,zu erhalten” festgesetzt. Aus fachlicher Sicht nicht erhaltenswert sind
invasive Arten wie z.B. die Robinie, da diese die heimische Flora verdrangen. Die
Baume werden aufgrund der Stellungnahmen dennoch als ,zu erhalten® festgesetzt. Na-
tirliche Abgange sollten aber durch standortgerechte, einheimische Gehdlze ausgegli-
chen werden.

9.3 Wo so viele Menschen zusammenleben sollen, steige der Stresspegel. Gerade an
der verkehrsreichen Lage zwischen Schiene und StralRe solle eine stressreduzierende
Umgebung mit so viel Griin und Natur wie méglich vorhanden sein, zum Wohle der Lin-
dener Alt- und Neubdirger.

Beschlussempfehlung

Der Anregung wird entsprochen.

Der ,Grinstreifen” entlang der Sudetenstralle bleibt bis auf die fiir die ErschlieRung der
Mehrfamilienhéuser erforderlichen Unterbrechungen erhalten und wird als Offentliche
Grinflache ausgewiesen.

9.4 Der Erhalt der Urspringlichkeit des Grungurtels mit seinem alten Baumbestand
fiihre auch zu einer Starkung des Immunsystems. Verwiesen wird auf Untersuchungen
aus Chicago und Tokio. Die heilsamen Krafte der Natur beschrankten sich nicht auf
Walder. Jeder einzelne Baum zahle.

Beschlussempfehlung

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Die Bedeutung auch der innerstadtischen Gehdlze fiir das Wohlbefinden ist unbestritten.
Daher setzt der Bebauungsplan auch alle erhaltenswerten Baume als ,zu erhalten® fest.

9.5 Wahrend der Bauphase sei ,eine komplette Entfernung der aktuellen Situation® sinn-
voll. An der anschlieBenden grundsatzlichen Neugestaltung und ggf. auch Ausfiihrung
sollten die Anwohner der SudetenstralRe (zumindest diejenigen, die derzeit hier wohnen
aber gerne auch diejenigen der neuen Wohnanlage) beteiligt werden. Hierfir wird ein
Workshop angeregt. Dies betreffe insbesondere auch den Kleinkinderspielplatz.

Beschlussempfehlung

Der Anregung wird entsprochen.

Eine Umgestaltung des ,Grlinstreifens” ist aufgrund der hiergegen vorgetragenen Be-
denken nicht mehr vorgesehen. Damit entfallt auch die Frage einer Nachbarschaftsbe-
teiligung.

9.6 Angefragt wird, ob auch uber die Anlage von ,Grabland" im Grinstreifen nachge-
dacht worden sei. Friiher seien hier alles an privat verpachtete Gartenstlicke gewesen,
wo die Pachter Gemiise und Obst angebaut hatten. Solche Garten seien heute wieder
gefragt. Als Stichworte werden ,urban gardening" oder ,essbare Stadt" anfiihren. Beide
Alternativen hatten auch eine soziale bzw. menschenverbindende Komponente.

Beschlussempfehlung
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Die Ausfiihrungen werden zur Kenntnis genommen.

Fir die beiden noch vorhandenen Grabgarten werden den Pachtern im raumlichen Gel-
tungsbereich des Bebauungsplanes Ersatzflaichen angeboten. Im Ubrigen muss aller-
dings darauf verwiesen werden, dass in den vergangenen Jahren keine entsprechenden
Anfragen an die Stadt Linden herangetragen worden sind. Die Stadt Linden hatte die
Flachen gerne an interessierte Blrger und Birgerinnen verpachtet.

9.7 Die Artenliste sei ,okay“ und standesgemaf. Angemerkt wird, dass weniger mehr
sei. Man misse nicht alles mit Gehodlzen ,zupflanzen® die hinterher mangels Pflege
"durchwachsen" (siehe die aktuelle Situation) und dann einen eher unschénen Anblick
béten. Wenn eine ,Parkanlage® angelegt werde, misse diese auch kontinuierlich ge-
pflegt werden. Angepflanzt werden kdnnten auch unterschiedliche Stauden und akzen-
tuierende Hochstamme einschl. auch Obst.

Beschlussempfehlung

Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen.

Eine Umgestaltung des ,Grinstreifens” ist aufgrund der hiergegen vorgetragenen Be-
denken nicht mehr vorgesehen.

9.8 Die fiir die Anpflanzungen angegebenen Qualitat seien nicht ausreichend. Alle neu
anzupflanzenden Hochstdamme sollten mindestens der Qualitat H, 3xv, ew, durchgeh.
Leittrieb, StU18/20, m.B. entsprechen, nachweislich aus einer BdB-Baumschule kom-
men und mit einer wenigstens 3- jahrigen Gewahrleistungspflege von einem fachkundi-
gen Garten- und Landschaftsbaubetrieb fachgerecht (heil’t: ausreichend grofe Baum-
grube und entsprechender Boden) gepflanzt werden.

Auf Geholze, die man landlaufig als ,,allergieférdernd” bezeichnet, solle man ebenso
verzichten, wie auf Gehodlze, die giftige Bestandteile in sich tragen. Angeregt wird die
Beteiligung eines geeigneten Buros fir Landschaftsplanung fiir den Bereich der gesam-
ten AuRenanlage nebst Dachbegriinung, Fassadengestaltung und Kinderspielplatz.

Beschlussempfehlung

Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen.

Sie werden im weiteren Verlauf der Gebaude- und Freiflachenplanung Berticksichtigung
finden.

9.9 Neben der eigentlichen Anlage liege die grofdte Herausforderung in der richtigen
Pflege der neuen Parkanlage.

Beschlussempfehlung

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Eine Umgestaltung des ,Grlinstreifens” ist aufgrund der hiergegen vorgetragenen Be-
denken nicht mehr vorgesehen. Die Flache bleibt mit Ausnahme der Zuwegungen und
der Zufahrt im Eigentum der Stadt Linden. Der Stadt Linden obliegt damit auch weiterhin
die Art und Intensitat der Unterhaltung.

10. Bauleitplanverfahren
10.1 Da der Entwurf der Begriindung auf der Homepage der Stadt Linden nicht einge-

stellt war, wiirde der Offentlichkeit eine wichtige Informationsquelle fehlen. Angeregt
wird, die frithzeitige Offentlichkeitsbeteiligung zu wiederholen.

Beschlussempfehlung

Der Anregung wird nicht entsprochen.

Fiir die friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB gibt es im Bau-
gesetzbuch keine Form- und Verfahrensvorschriften. Eine Wiederholung ist daher nicht
erforderlich.

Die Offentlichkeit wird im Zuge der Offentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB
den Entwurf des Bebauungsplanes mit Begriindung und alle bis dahin vorliegen Gut-
achten usw. auch auf der Homepage der Stadt Linden einsehen kénnen.

11 Sonstige Belange

11.1 Solare Dachnutzung sei zuzulassen oder als verpflichtend aufnehmen.
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Beschlussempfehlung

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen.

Die Dachflachen werden fiir die solare Energiegewinnung genutzt. Die Sicherung erfolgt
im stadtebaulichen Vertrag.

11.2 Den ausgelegten Unterlagen sei nicht zu entnehmen, wie die Entwasserung erfol-
gen solle. Die unmittelbare Lage am Mischwasserkanal lasse vermuten, dass eine Ein-
leitung von Schmutz- und Niederschlagswasser in diesen vorgesehen ist. Der Misch-
wasserkanal sei allerdings bereits jetzt riickstaugefahrdet. Gefordert wird eine Entwas-
serung der neuen Wohnbebauung im Trennsystem.

Beschlussempfehlung

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Sofern die Entwasserung nicht im Trennsystem erfolgen kann, wird eine Riickhaltung
erfolgen. Es wird jedenfalls nur so viel Wasser in den angesprochenen Mischwasserka-
nal eingeleitet, wie dieser noch aufnehmen kann.

11.3 Auf die derzeitigen Grundstticke der SudetenstralRe durften weder unmittelbar noch
spater Kosten, beispielsweise auf Grund einer anzupassenden Infrastruktur, zukom-

men.

Beschlussempfehlung

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Die ErschlieBung der geplanten Bebauung erfolgt durch den Vorhabentrager auf eigene
Rechnung. Im Ubrigen handelt es sich hier kein Thema der bauleitplanerischen Abwé-

gung.
11.4 Durch die geplante Bebauung wirden die benachbarten Anwesen Wertminderun-
gen erfahren, da die geplante Bebauung optisch wie funktional eine erhebliche Beein-

trachtigung darstelle.

Beschlussempfehlung

Die Bedenken werden zuriickgewiesen.

Es ist nicht ersichtlich, worin die Beeintrachtigungen liegen sollen. Der Bebauungsplan
»-Am Bahnhof* bereitet jedenfalls keine entschadigungspflichtigen Eingriffe in geschiitzte
Positionen i.S. der §§ 39 ff. BauGB vor.

11.5 In der Begriindung zum Vorentwurf des Bebauungsplanes werde davon gespro-

chen, dass das von der Bahn geplante 3. Gleis im Osten verlaufen solle. Wenn, dann
musste ein 3. Gleis dort verlaufen, wo das alte Gleis 1 gelegen habe.

Beschlussempfehlung
Die Anregung wird zur Kenntnis genommen.
Nach derzeitigem Kenntnisstand ist bei der Deutschen Bahn AG keine Planung flr den

Bau eines dritten oder vierten Gleises in Vorbereitung. Der Bebauungsplan schliel3t des-
sen Bau aber nicht.
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	Für die Grundstücksfreiflächen der verbleibenden Baugrundstücke wird festgesetzt, dass diese zu begrünen und zu mind. 30% Flächenanteil mit einheimischen, standortgerechten Laubgehölzen zu bepflanzen sind.

